D TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Im Bereich der Uberlagerung wird der Bebauungsplans "Gewerbegebiet am Geillweg" (in Kraft

getreten am 30.04.1993) durch den vorliegenden Bebauungsplan "Windstall I[I" vollumfanglich ersetzt.

1. Bebauungsplan mit Festsetzungen zur Griinordnung

Die Planzeichnung in der Fassung vom 23.04.2026 ist Bestandteil dieser Satzung.

2. Art der baulichen und sonstigen Nutzung

(1)

Das Plangebiet gliedert sich nach Mallgabe der Festsetzungen in der Planzeichnung in

BEBAUUNGSPLAN MIT INTEGRIERTEM GRUNORDNUNGSPLAN GEWERBEGEBIET "WINDSTALL II"

gelten die Regelungen zu Abstandsflachen entsprechend der Bayerischen Bauordnung(BayBO).

7. Verkehrsflachen ((§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

(1)

(2)

3)

Die ErschlieRungsstralie wird als 6ffentliche Verkehrsflache mit StraRenbegrenzungslinie
festgesetzt.

Die zulassige Hohenlage der 6ffentlichen Verkehrsflache (internen ErschlieRungsstralie) ist in
der Planzeichnung, (Teil A und B) festgesetzt. Im Rahmen der Erschliefungsplanung
erforderliche Abweichungen von +/- 10 cm sind zulassig.

StralRenbegleitende Seitenstreifen sind mit wasserdurchlassigem Belag herzustellen.

8. Flachen fiir die Wasserwirtschaft und Regelungen des Wasserabflusses

13. Abgrabungen und Auffiillungen, Stiitzmauern

(1)

Abgrabungen und Aufschittungen sind bis auf +/- 2 m Héhe bzw. Tiefe zulassig.
Bezugspunkt ist die im Hohenplan festgesetzte Gelandeoberflache. Die nach der Bayerischen
Bauordnung erforderlichen Absturzsicherungen sind zu beachten. Boschungen sind mit
Neigungen nicht steiler als 1:1,5 anzulegen und zu bepflanzen.

Aufschuttungen und Abgrabungen haben an der Grundstlcksgrenze auf naturlicher
Gelandehdhe zu enden. Ausnahme: Eigentimer mit gemeinsamer Grenze schiitten in
gleichem Male auf oder graben ab. An den Grenzen des Geltungsbereichs sind die Hohen
des naturlichen Gelandes einzuhalten

Stutzmauern sind auf 2 m Hohe zu begrenzen. Unterer Bezugspunkt ist die im Hohenplan
festgesetzte Gelandeoberflache. Stitzmauern sind entlang des Geltungsbereichs unzulassig.
Ein Abstand von 1,50 m ist einzuhalten.

Die Gradeinteilung erfolgt in Altgrad (Vollkreis = 360°; Norden = 0/360°, Osten = 90°,
Siuden = 180°, Westen = 270°). Die Sektoren verlaufen im Uhrzeigersinn.

Referenzpunktkoorinaten UTM32-Koordinatensystem
(X =706066,00; Y = 5442830,81)

Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den
Gleichungen (6) und (7) fur Immissionsorte j im Richtungssektor L., ; durch LEKij Zu ersetzen
ist. ’ -

(3)  Anhand von schalltechnischen Gutachten kann beim Baugenehmigungsverfahren bzw.
Nutzungsanderungsantrag von anzusiedelnden Betrieben nachzuweisen sein, dass die
festgesetzten Emissionskontingente nicht Gberschritten werden. Dieser NAchweis ist nach
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B FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1. Art der baulichen Nutzung

e

Gewerbegebiet (§ 8 Baunvo)

2. Mald der baulichen Nutzung, Bauweise

2.1 Nutzungsschablone

LANDKREIS REGENSBURG

PRAAMBEL UND SATZUNGSTEXT

Der Markt Beratzhausen erlasst gemaf der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348)
geandert worden ist, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBIL | Nr. 176) geandert worden ist, der
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. | S. 1802) geandert
worden ist, der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 6 des Gesetzes
vom 26. Marz 2026 (GVBI. S. 757) geandert worden ist, des Art. 23 der Gemeindeordnung
(GO) fur den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember

- Gewerbegebiete § 8 BauNVO TA Larm unter Berlcksichtigung der Schallausbreitungsverhaltnisse der vom Vorhaben Art der baulichen Nutzung GE = Gewerbegebiet
- Offentliche Verkehrsflachen 1 Das B biet ist im T ; s ausgehenden Gerausche zu fuhren. Das Erfordernis eines Nachweises ist mit dem max. zuldssige GRZ | WH max: Maximal zulassige Wandhéhe in m 2025 (GVBI. S. 637) geandert worden ist, folgenden qualifizierten Bebauungsplan mit
- 6ffentliche Grinflachen (1) as baugebiet istim frennsystem zU entwassern. 14. Private Griinflachen Landratsamt des Landkreises Regensburg abzuklaren. (Grundflachenzahl) | FH max: Maximal zuléssige Firsthhe in m integriertem  Griinordnungsplan und Begriindung ,Windstall 11 in der Fassung vom
- private Grunflachen als Schutzflachen . . o . : . 23.04.2026 als Satzung.
- Ausgleichsflachen (2) ~ Das DurchstoRen der Deckschichten tiber dem Karstgestein ist nicht erlaubt. (1) Die nicht (iberbaubaren Grundstiicksflachen sind zu begriinen und gértnerisch zu (4)  Erstreckt sich die Betriebsflache eines Vorhabens {iber mehrere Teilflachen, so ist dieses zulassige Dachform und Dachneigung der Hauptgebaude
3 Das Ni hi sttentlichen Verkehrsflachen ist iiber Straf AUf unterhalten. Eine Befestigung dieser Flachen ist nur zur Herstellung von notwendigen Vorhaben dann zulassig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht groRer ist als die sD - Satteldach PD = Pultdach §1
(2) Zulassig sind Nutzungen gem. § 8 BauNVO: (3) as Niederschlagswasser von offentlichen Verkehrsflachen ist Gber Strallenablaufe und Zufahrten, Stellplatzen und Zugangen sowie Terrassen zulassig. Die max. zulassige Summe der sich aus den Emissionskontingenten ergebenden Immissionskontingente. Die ;/EDD :\éirjgéztss Pultdach lfg :igtcizt;hch Die Bestandteile der Satzung, sind:

Gewerbebetriebe aller Art mit Ausnahme der unter (3) genannten Betriebe, einschliel3lich
Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Warme aus solarer Strahlungsenergie oder
Windenergie, Lagerhauser, Lagerplatze und o&ffentliche Betriebe.

(4)

einen Niederschlagswasserkanal in die Regenrickhalteeinrichtung innerhalb der 6ffentlichen
Grunflachen einzuleiten.

Auf jedem Grundstuck ist jeweils ein Anschluss fur Schmutz- und Niederschlagswasser zu

Grundflachenzahl von 0,8 (§ 19 BauNVO) ist flr das gesamte Grundstiick einzuhalten.

Je angefangener 500 m? Grundstlcksflache ist unter Einhaltung der gesetzlichen

Regelung der Summation gemaf Abschnitt 5 der DIN 45691:2006-12 findet Anwendung; sie
wird nicht ausgeschlossen.

(5) Unabhangig von festgesetzten Gerauschkontingenten haben anzusiedelnde Betriebe im
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Teil A + B: Lageplan und Festsetzungen durch Planzeichen
Teil C: Zeichnerische Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen
Teil D: Textliche Festsetzungen

. . . . Q)
Geschafts-, Biiro- und Verwaltungsgebaude ) ; . : . Grenzabstande mindestens ein Laubbaum, der mindestens der 2. Wuchsordnung der ) . I eI N § ses 22 eoooo Abgrenzung von Teilflichen mit unterschiedlichem MaR der baulichen Teil E: Textliche Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen
Anlagen fiir sportliche Zwecke erstellen, der an die Entwasserungsleitungen anzuschlieRen ist. Artenliste 2 entspricht, zu pflanzen. Geltungsberelch dgs Bebguungsplans die .Immlssmnsrlchtwerte der '!'A Larm am nachst- : 56 s 5 age (3) NULZUNGEN (s 16 Abs. 5 Baunvo) mit Teilfldchennummer 1-6 und 7 (Nord) und 7 Teil F: Regelquerschnitte
gelegenen Immissionsort im Geltungsbereich des Bebauungsplans einzuhalten. . ® 32 (Siid) Teil G- M thod
eil G: Messmethode

Ausnahmsweise zulassig sind:
Handelsbetriebe mit den Sortimenten Nahrungsmittel, Genussmittel und nahversorgungs-
relevante Getranke

()

Je Parzelle ist eine Riuckhaltevorkehrung mit einem Retentionsvolumen von mindestens 6 m?
vorzusehen. Bei Uberschreitung der versiegelten Flache von insgesamt 2.000 m? muss das
Retentionsvolumen um mindestens 3 m® pro angefanger 1.000 m? versiegelter Flache
vergroRert werden. Das rickgehaltene Niederschlagswasser darf mit einem Drosselabfluss

Die in der Planzeichnung festgesetzten Baume entlang der ErschlieRungsstralle sind in
einem Abstand der Gehdlze zueinander von 10 - 15 m zu pflanzen.

Der Abstand von Baumen zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen muss

(6) Gebaude mussen gemaldt Art. 13 Abs. 2 BayBO einen ihrer Nutzung entsprechenden
Schallschutz aufweisen.

|
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Baugrenze (s 23 Baunvo)

Teil H: Ausgleichsflachen
Teil I: Hohenplan

Drogerie, Pharmazie, Parfumerie und nahversorgungsrelevante Kosmetik , , : : . . © _ . .
Haugshaltswaren des taglichen Bedarfs N9 von bis zu 0,3 I/s Gber den DN 150 Grundstiicksanschluss Regenwasserkanal abgleitet mindestens 2,50 m betragen, falls keine geeigneten SchutzmaRnahmen ergriffen werden. (7)  Betriebsleiterwohnungen sind ausnahmsweise zulassig. ‘Q or$s agrio  doris T T TS \\ 3 Verkehrsflachen Weitere Bestandteile des Bebauungsplans sind:
Schnittblumen werden. Als Notlberlauf dient ebenfalls der DN 150 Grundstiicksanschluss. (MaRgebend ist der horizontale Abstand zwischen Stamm und AuRenhaut der Leitung) ore »‘W_'_-Q 3L ' - Begriindung gemaR § 9 Abs. 8 BauGB

Die Einleitung von Grund-, Dran- und Quellwasser in die 6ffentliche Kanalisation ist unzulassig. AAE—— o 3.1 StraRenbegrenzungslinie (s 19 Abs. 3 BauNvO) - Umweltbericht

Papier, Schreibwaren und Blrobedarf
Blcher und Zeitschriften

Die Geholzpflanzungen und Einzelbaume sind fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten.

18. Sonstiges

95@/2\ \

- Eingriffsregelung

(6) Das anfallende verschmutzte Niederschlagswasser der Kategorie Il oder jener Flachen, auf Ausgefallene Baume sind spatestens in der nachsten Pflanzperiode nachzupflanzen. Die , . . N . 3.2 Offentliche Verkehrsflache (s 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB). - Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP)
(4) Nicht zulissig sind: denen ein Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen erfolgt, missen durch eine geeignete BepflanzungsmaRnahmen sind in der dem Beginn der Geb&udenutzung folgenden (1) 2urHerstellung des Straltenkorpers erforderliche Gelandeveranderungen sind zu dulden. ) _ _ - Geotechnischer Bericht der IMH Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen und Geotechnik
Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, Vergniigungsstétten, Reinigungsanlage (gemafs den allgemein anerkannten Regeln der Technik) durch den Pflanzperiode durchzufiihren. Der Aufwuchs ist zu unterstitzen (ggf. gieRen, muichen). (2)  Zur Vermeidung von Streulicht auf die im Norden und Osten verbleibenden Gehélzbestinde ist ca. 4.580 m? 3.3 cha;léet:rﬁflicBhth;esonderer Zweckbestimmung: Wirtschaftsweg mbH vom 31.05.2023
Autohéfe, Tankstellen auBer Stromtankstellen, Wohnungen auch nicht fiir Aufsichts- und Grundeigentumer vorbehandelt werden, bevor diese an den offentlichen Regenwasserkanal auf eine néchtliche Beleuchtung der Baustelle und auch des Gewerbegebietes zu verzichten E ca. 5570 (59 Abs. T 11 Baush) - Schalltechnische Untersuchung, GEO.VER.S.UM vom 19.04.2026
Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb Ubergeben werden dirfen. Dies ist in den Entwasserungsplanen darzustellen. (6) Fur die Begriinung der privaten Flachen sind die Baumarten der Artenliste 1 und 2 (siehe bzw. die Beleuchtung ist auf das fiir die Sicherheit absolut notwendige MaR zu beschranken. 3.4 464,33 Festsetzung der Hohenlage in m . NHN. Bezugspunkt fiir die Ermittlung
zugeordnet sind und ihm gegenuber in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind. o o , _ Punkt 20 Artenlisten) zu verwenden. Fir die Heckenpflanzungen ist eine Artenauswahl aus Die Gehdlzbestande missen als lichtgeschitzte Jagdreviere und Flugkorridore fiir Fleder- ' der ROKEG L . §2 _ - .
(7) Diein d"en Flutgraben ablal.ernde Wagsgrmenge des Baugebletg ist deI'CI'.] Elnt.)aulelnes ) den Artenlisten 3 (Punkt 20 Artenlisten) zu wahlen. Ein Zierschnitt von Hecken ist bei mause verbleiben. Der Lichtkegel der Beleuchtung muss gegebenenfalls seitlich und nach Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans "Windstall II" mit integriertem
3. MaR der baulichen Nutzung (§§ 16-19 BauNVO) Regenruckhgltgbeckens mit Drosseleinrichtung zu begrenzen. Die zulassige Einleitmenge far Anpflanzungen, die in die freie Landschaft wirken, also an den Randern des Gewerbe- oben abgeschirmt werden. Fiir die Aufenbeleuchtung sind ausschlieRlich Lichtquellen zu ) Griinordnungsplan und Teildnderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Am Geillweg"
das Baugebiet in den Flutgraben betragt 30 I/s. gebietes in Richtung Stiden und Osten nicht zuldssig. Geschnittene Hecken sind nur verwenden, die keine Lockwirkung auf Insekten haben, z.B. UV-arme, warmweifte LED- oder 4. Granordnung ist in der Planzeichnung in der Fassung vom 23.04.2026 festgesetzt und umfasst folgende
(1) Es ist die in der Planzeichnung (Teil A und B) festgesetzte Grundflachenzahl (GRZ) innerhalb oder zwischen den Parzellen zulassig. Natriumniederdampf-Lampen mit gelbem Licht. 41 Offentliche Grinfl3che s Abe. 1 . 15 5aucE) Flurstiicke der Gemarkung Beratzhausen: 947/1, 947/4, 947/18, 950/2, 950/3, 950/4, 973

3)

als Hochstmal zulassig, sofern die uberbaubare Flache innerhalb der Baugrenzen keinen
geringeren Wert ergibt.

Es sind die in der Planzeichnung (Teil A, B und F) festgesetzten Firsthohen bzw.

Wandhohen (§16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) als Hochstmal zulassig. Die Wandhdhe wird gemessen

(8)

Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass der
Wasserabfluss dauerhaft gewahrleistet ist.

9. Offentliche Griinfliche

(7)

Zur freien Landschaft hin (Osten und Suden des Gewerbegebietes) sind Zaunsockel
unzulassig.

15. Einfriedungen

19. Artenlisten

Herkunftsregion 5.2 Schwabische und Frankische Alb (Gebietseigene Geholze - LfU Bayern)

42 |80

)

Erhalt von Geholzstrukturen und Einzelbaumen (s 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

43 /@

Neuanpflanzung Baum, Kleinbaum oder Obstbaum auf 6ffentlicher/privater
Flache (s 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

(Teilstick) 973/9 und 973/53.
§3

Mit GeldbuRe bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsatzlich oder fahrlassig
einer im Bebauungsplan enthaltenen ortlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt.

ab der Oberkante der RohfuRbodenhohe des Erdgeschosses (ROK EG) bis zum Schnittpunkt (1) Ei? ?ffe”f‘”ﬁhe irunﬂiche ist aufzerhlaJIb von Wegc;p TitUeCi%n(‘TzlaFUtPCI?th%ne,zib beari s i i E . " dor Hocken b 80 m tber der | (1) Artenliste 1 - Baume 1. Wuchsordnung §4
: o First. 2 dehdhe wi rauterreichen Ansaatmischung des Ursprungsgebiets rankische Alb zu begriinen, 1- infriedungen sind in Form von Z3unen, Mauern oder Hecken bis max. 1,80 m {iber der im : e : e - .
der Traufwand mil der Unterkante der Dachhaut. Die First: bzw. Gebaudehahe wird gemessen mal im Jahr zu mahen (jeweils nicht vor Ende Juni) und entsprechend Plandarstellung zu H6henplar?festgesetzten Gelandeoberflache zuléssig. Geschlossene tote Einfriedungen sind (Mindestpflanzqualitat Stammumfang 14-16 cm als Hochstamm) 14 B Neuanpflanzung einer mindestens 3-reihigen Hecke (59 Abs. 1. 25 BauGs) Der Bebauungsplan ,Windstall II" mit integriertem Grunordnungsplan und Teilanderung

ab der Oberkante ROK EG und der Oberkante der Dachhaut bzw. der Oberkante der Attika.

des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet am Geillweg® in Beratzhausen in der Fassung vom

Technische Aufbauten von untergeordneter Bedeutung, z. B. Kamine, Liftungsanlagen und bepflanzen. dabei max. bis 1,20 m zulassig. Ein Mindestabstand des Zauns von der Gelandeoberkante Acer platanoides in Sorten Spitzahorn . ) . o i _
Aufziige oder auch Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, die {iber die max. zulassige von 0,20 m ist zur Durchgéngikeit von Kleintieren einzuhalten. Zaunanlagen sind Tilia cordata in Sorten Winterlinde 4rit 23.04.2026 tritt mit seiner ortstblichen Bekanntmachung gemalt § 10 Abs. 3 BauGB in
Héhe hinausragen, sind zuléssig. (2)  Die Pflanzung und dauerhafte vegetationsentsprechende Pflege haben gem. DIN 18916 ausschlieBlich in Form von Holzlatten- oder Gitterzaunausfiihrungen zulassig. Juglans regia Walnuss Kraft.

Wandhohe an der Traufe maximal 10,50 m,
Firsthohe maximal 13,00 m.
Ok Attika maximal 12,50 m.

geneigte Dacher:
Flachdacher:
Es wird eine max. zulassige Oberkante der RohfuBbodenhdhe des Erdgeschosses (ROK EG

max.) festgesetzt. Fur Parzelle 7 gilt: Befindet sich der Baukorper vollstandig innerhalb der
nordlichen Teilflache gelten die Hohenfestsetzungen gemag 7 (Nord). Sobald der geplante

~
~

~. Mittelachse Gebaudegrundriss

3)

(4)

und DIN 18919 zu erfolgen.

Pflanzungen und Ansaaten sind spatestens ein Jahr nach Bezug bzw. Inbetriebnahme
fertigzustellen.

Far die Baumpflanzungen sind die in der Artenliste 1 und 2 enthaltenen Baumarten zu
verwenden. Fur Heckenpflanzungen ist die Artenauswahl aus der Artenliste 3 (Punkt 20
Artenlisten) zu verwenden.

verwendet werden. Substratschicht mindestens 8 cm Dicke. Verwendung biozidfreier

16. Bodenschutz

(1)

Beim Erdaushub ist der wertvolle Mutterboden seitlich zu lagern und abschlieend wieder als
oberste Schicht einzubauen bzw. einer geeigneten Verwendung zuzufihren (Rekulti-
vierung, Bodenverbesserung in der heimischen Landwirtschaft, § 202 BauGB Schutz des
Mutterbodens).

(2)  Artenliste 2 - Baume 2. Wuchsordnung
(Mindestpflanzqualitat Stammumfang 12-14 cm als Hochstamm (aul3er bei
sind auch Halbstamme zulassig)

Obstbaumen, da

Hainbuche
Weilddorn
Steinweichsel
Traubenkirsche

Carpinus betulus
Crataegus laevigata
Prunus mahaleb
Prunus padus in Sorten

Zuleitungen zwischen den PV-Elementen und dem Wechselrichter in einem

5. Flachen oder MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

5.2

455/2

Umgrenzung von Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur Bepflanzungen und fir Erhaltung
von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen auf 6ffentlicher Flache

Bestehende Grenzen mit Flursticksnummern

VERFAHRENSUBERSICHT

Der Marktgemeinderat Beratzhausen hat in der Sitzung vom 20.05.2021 gemalf § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplans Gewerbegebiet "Windstall 11" beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 18.06.2021 ortsUiblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Darlegung und Anhérung

Baukorper die in der Planzeichnung dargestellte Abgrenzung Teilfédche 7 (Nord) und 7 (Siid) in (2) Fur Gberschissiges Aushubmaterial und den jeweiligen Verwertungs- bzw. Entsor- Prunus in Arten und Sorten Zierkirsche (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) . fiir den Vorentwurf des Bebauun A " :
" . ) . . . . , ! gsplans Gewerbegebiet "Windstall 11" in der Fassung vom 28.09.2023 hat in
Richtung Siiden (iberschreitet gelten die Festsetzungen gemaR 7 (Siid). Bei einer 10. Garagen, Stellplatze und Zufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. Art. 81 BayBO) gurl?sr\:.e”g sind dleGrecbhtllcheg ;”d Lechnlscheq_ Anfgrderunﬁig,ga%%?Bzdfg%h;/’ Leitfaden ga“X caprea Salweide der Zeit vom 03.11.2023 bis einschlieRlich 05.12.2023 stattgefunden.
Verschmelzung der Teilflachen 1 und 2 oder einer Uberschreitung der Teilflachengrenze, ist die Zu veriuliung von fsruben und Bruchen sowie 1agebauen, an sowie orbus aucuparia Vogelbeere 5.3 lante Béschung im Bereich Ausgleichsflache A 3, Hohe ca 2,50 ie friihzeiti il 5 i sger Sffentl 5
Messmethode Qf]Ur Teilflache 1 anzuwenden. aufer der Baukérpergbefindet sich voﬁsténdig (1) Die ortlichen Bauvorschriften in der jeweils zum Zeitpunkt des Bauantrags gultigen Fassung DepV) malRgeblich und die Annahmekriterien eines Abnehmers zu bertcksichtigen. Hier Sorbus aria Mehlbeere gepiante Boschung im Bereich Ausgieichstiache ; mone ca 2,58 m gsjedfg::f,eoltr'gstﬁs:?g'g:%geg:lffgggig lij:g::)2:2232;3?:;g%egﬁg'ggserhgte:indg; gzeemgrﬁ ‘;Q?%";OE;?SSB
innerhalb der Abgrenzung zu Teilflache 2 ’ sind zu beachten. empfiehlt sich eine frihzeitige Einbeziehung in die Planung und entsprechende Obstbaume in Arten und Sorten, mindestens als Halbstdmme, Stammumfang einschlieRlich 05.12.2023 stattgefunden.
- .. .. .. . . . Vorerkundungsmafnahmen. mindestens 12-14 cm. 5.4 A1 Nummerierung Teilbereich Ausgleichsflache Zu dem Entwurf des Bebauungsplans Gewerbegebiet "Windstall II" in der Fassung vom 18.12.2025 wurden
Die ROK EG max. wird wie folgt ermittelt: (2) FUr Garagenbauten und Uberdachte Stellplatze wird ein begriintes Flachdach festgesetzt. die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
(3)  Zur Schonung unserer Ressourcen sind zur Befestigung des Untergrunds (z. B. Schotter- (3)  Artenliste 3 - Straucher und Kleinbaume: ) Vorsorgender Bodenschutz Hinweise zur Bemessung Gestaltung von erforderlichen Behandlungsanlagen fiir 20.01.2026 bis einschlieflich 02.03.2026 beteiligt.
Teilflache 1, 4 und 7 (Nord): (3) Die_ maximal zulassige Wathbhe far Garg_gen/ Carports betragt 3,50. Diese wird gemessen tragschicht, Stellplatze und Wege) vorrangig Recycling-Baustoffe (RC-Baustoffe) zu (Mindestpflanzqualitat: 2 x verpflanzt, min. 60 - 100 cm Hohe) Auf die jeweiligen Publikationen des Landesamtes fiir Umwelt zum vorsorgenden verschmutztes Niederschlagswasser von Straen sind den einschlagigen ) ) o . Der Entwurf des Bebauungsplans Gewerbegebiet "Windstall I” in der Fassung vom 18.12.2025 wurde
Héhe ROK EG max. 1,0 m Gber dem Bezugspunkt. zwischen der gedachten horlzoptalen Verlangerung der Ober.kante der RohfuRboden- verwenden. Hierbei ist zwingend der RC-Leitfaden zu beachten. Acer campestre Feldahorn Bodenschutz wird hingewiesen. Technischen Regeln zu entnehmen. 6. Wasseﬁlachen und Flachen fur die Wasserwirtschaft und gwf;zcri]iircieaggggglir;? gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 23.01.2026 bis einschlieRlich 02.03.2026
decke (ROK) zur AuRenwand bis zum obersten Punkt der Attika. Berberis vulgaris Berberitze Sei dor Erstalluna der Beb d der Grundstiicksgestaltung (Zug3 die Regelung des Wassserabflusses orentich auegel : - — - N
. i o . . 17. Immissionsschutz i : ei der Erstellung der Bebauung und der Grundstucksgestaltung (Zugange, er Marktgemeinderat Beratzhausen hat in der Sitzung vom 23.04. en Bebauungsplan Gewerbegebie
Fir die Teilflachen 2, 3, 5 und 6 wird die zuldssige ROK EG max. je nach Abstand des Cornus sanguinea Roter hartriegel 5. AuBenbeleuchtun : ) . S Wi " i
Hl;upltgebé'sl'ludes vom Fahrgahnr;l\rlwld fe;tgiusetztl.gFUr die Teilﬂécﬁej7 (Stid) wird die zulassige (4)  Nicht tberdachte Stellplatze Zufahrten und Wege sind entweder wasserdurchlassig zu Corylus avellana Haselnuss Bei den Auﬁenbeleucﬁtungen sollten nur insektenunschédliche Beleuchtungs- Lichtschachte, Einfahrten etc.) ist die Ruckstauebene zu beachten. Unter der 6.1 RRB Flache fiir die Wasserwirtschaft: Regenriickhalteanlage (s 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB), Windstall I gem. § 10 Abs. 1 BauGE in der Fassung vom 23042026 als Satzung beschlossen.
ROK EG max. nach Abstand zur Abgrenzungslinie zwischen Teilflache 7 (Nord) und (Siid) gestalten (Rasenfuge, Schotterrasen oder offenporige Pflastersteine) oder so zu befestigen, Es werden folgende Emissionskontingente flr das Plangebiet festgesetzt: Crataegus monogyna Weilkdorn svsteme verwendet werden Ruckstauebene liegende Raume und Entwasserungseinrichtungen (auch 11.05.2026
festgesetzt S.iehe G Messmethode / Gelindeschnitt Nord-Siid dass eine seitliche Versickerung uber die belebte Bodenzone gewahrleistet ist. Im Zuge von Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weidorn y ' Drananlagen, sofern zulassig) miissen gegen Riickstau aus der Kanalisation Markt Beratzhausen, den ....:22: 4840
MaBgebena ist der Abstand der zur Fahrbahn bzw Abgrenzunéslinie (Teilflache 7 (Siid)) Baumalinahmen an bestehenden Stellplatzen, Zufahrten oder Wegen sind diese zu (1) Zulassig sind Betriebe, deren je Quadratmeter Grundflache innerhalb der festgesetzten Euonymus europaeus* Pfaffenhiitchen* 6. B tri gesichert werden. . .
ichteten F q ite wie folat: ' entsiegeln. Die Entwasserung dieser Flachen darf nicht auf 6ffentliche Flachen oder auf Baugrenzen abgestrahlte Schallleistung die Emissionskontingente Lgx nach DIN 45691 Ligustrum vulgare* Liguster* - Bauan rage" , . . . L 7. Sonst|ge Festsetzungen Erster Birgermeister Matthias Beer (Siegel)
ausgerichteten Fassadenseite wie 1oigt. . : 0N _ 99 : : In den Bauantréagen ist der Hohennachweis zu fiihren, das naturliche und das .
Nachbargrundstiicke erfolgen. entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle weder tags ( 06:00 - 22:00 Uhr) noch Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche N tellte Gelinde stet q ol 10. Schutz vorhandener Griinstrukturen
. : . - : ergestellte Gelande stets genau darzustellen. aumli i
Abstand: <25m 25 .50 m S50 m o ) ) o nachts (22:00 - 06:00 Uhr) Uberschreiten: Prunus spinosa a.gg; Schlehe . A fg - n g u 'ch; o ot ot e Mat Die an das Baugebiet angrenzenden Gehdlzstrukturen sind wéhrend der 71 mmmmmm Grenze des raumlichen Geltungsbereichs (s 9 Abs. 7 BauGB) Ausgefertigt
. _ (5)  Als unterer Bezugspunkt fur die Bemessung der abstandsflachenrelevanten Wandhdhe gilt die Rhamnus cathartica Kreuzdorn uischuttungen un grabungen sind aut das unbedingt notwendige Mals zu .
Teilflache 2 und 3 ROK EGmax : +1,00 m +2,00m +3,50m ) . g . . ) . . , N Baumalinahmen fachgerecht zu schitzen. sumlich | ichs " . . "
. ) _ im Hohenplan festgesetzte Gelandeoberflache. Darliber hinaus gelten die Abstandsflachen - i . Rosa canina Hundsrose beschranken. 79  wm e Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs "Gewerbegebiet am Geilweg Markt Beratzhausen, den .12.09.2026............
Teilflache 5,6, 7 (Sud) ROK EGmax:  + 0,30 m -2,00m -4.00m entsprechend der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Larmkontingente LEK in dB(A) Salix caprea Salweide Sollten Geholzrodungen stattfinden, so haben diese ausschlieBlich in der Zeit von (39 Abs. 7 BauGB) (Siegel)
.. . “ - . ilIfla Sambucus nigra Schwarzer Holunder 7. Brandschutz Anfang Oktober bis Ende Februar eines jeden Jahres zu erfolgen. Bei Hecken . . . . . e L s
Der Hohenbezugspunkt wird fur die Teilflachen 1, 2, 3, 4, 5, 6, und 7 Nord, wie nachfolgend Teilflache Tag Nacht : 9 ) gen. , 7.3 Lage Gelandeschnitte M = 1: 500 mit Darstellung der Blickrichtung Erster B ister Matthias B
dargestellt, ermi?te‘ljt: ° 11. Baugestaltung GE 1-3 50 51 Sorbus auctpana Eberesche (Vogelbe*ere) Die o6ffentlichen Verkehrsflachen sind nach den giltigen Vorschriften zum Zeitpunkt ~ Feldgehélzen oder -gebiischen gem. Art. 16 Abs. 1 BayNatSchG sind Rodung, reler Burgermelsier atiias Beer
_ Viburnum Iantanel éVO”'_Qef Schneseball X des Bauens zu errichten und miissen ganzjahrlich fiir Feuerwehrfahrzeuge mit Abschneiden, Fallung oder sonstige erhebliche Beeintrachtigungen verboten. Auf 74 Q Richtungssektoren gem. Larmkontingentierung Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Gewerbegebiet "Windstall II” wurde am_1.3.-'.lQ§.-.29.25 gemat §
w ) (1) Dachformen: GE 4 60 60 Viburnum opulus ewodhnlicher Schneeball einem Gesamtgewicht von 16t befahrbar sein. Im Winter sind die Strafen von Antrag kann eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, sofern ein Ausgleich 1BO Abs. 3 BauGB ortsiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan Gewerbegebiet "Windstall Il mit
8 Verkehrsfliche ] . . ) egrindung wird seit diesem Tage zu den Ublichen Dienststunden im Rathaus in Beratzhausen zu
Xg Fz;\—\x % |- Festsetzung durch Planzeichen Nr. 3.3 Geneigte Décher: GE 5 60 55 Weitere Arten kénnen von der Naturschutzbehérde am Landratsamt zugelassen werden. Schnee und Eis freizuhalten. geschaffen werden kann (Art. 16 Abs. 2i. V. m. Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG). ges;;?natpnr]aschii:;ig?ti db;rgi;gbzrﬁzr;p?;:inu}tzzra;ﬂdessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Mit der
. - Hohenbezugspunkt fiir die Ermittiung der max. zulassigen ROK EG Zuladssige Dachformen sind Satteldach, Pultdach, versetztes Pultdach, Zeltdach und GE 6 60 55 _ . Der Einsatz von Rauchmeldern in den Gebauden kann frihzeitig Brandentstehung Die gesetzlichen Vorgaben aus § 39 BNatSchG, allgemeiner Schutz wildlebender Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB ist
- T \ ':;[]g:gé%iﬁgg?geh\é\ﬁnpﬁgf?eﬁ‘e?]e.%”ggggt gﬁggﬁgﬁ” Hohen- Sheddach. 20. Ausgleichsflachen melden und in erheblicher Weise kostengiinstig dazu beitragen, Geb&udebestand Tiere und Pflanzen sind zu beriicksichtigen. hingewiesen worden.
A e ¢ zeienent uungspran. Dachneigung mindestens 9°, héchstens 28°. GE 7 Nord 60 50 zu schitzen und Leben zu retten. Es wird empfohlen, gemaf den gesetzlichen Markt Beratzh den .13.05.2026...........
,-' ] RN o . . . 94ng ’ (1)  Auslgeichsflachen sind gem. Anlage H Ausgleichsflachen herzustellen. . : ; . P ' 9 J Folgendes Regelwerk wird den SchutzmalRnahmen zugrunde gelegt: C ZEICHNERISCHE HINWEISE UND are Seralzhatisen, €en _
i ! ! -. Rechtwinklige Verlangerung zur Mittelachse der zur ErschlieBungsstralte GE 7 Siid 60 50 Bestimmungen die Gebaude mit Brand- und Rauchmeldern auszustatten. , o < . (Siegel)
',' R ausgerichteten Gebaudeseite, bei Eckgrundstiicken die héher gelegene Flachdécher: . ) . . . . DIN 18920 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Schutz von Baumen, NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN Ty R
____ - e Stralenseite Flachdécher sind zu begriinen, soweit sie nicht fiir die Nutzung solarer Strahlungsenergie In Bezug auf Photovoltaikanlagen auf Dachern wird darauf hingewiesen, die Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen. reter Burgermeister atihias Beer

Abdichtungsbahnen. Begriinung mindestens mit Grasern und Wildkréutern. (2)  Fiir die im Plan dargesteliten Richtungssektoren A bis F erhdhen sich die E TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE F 90-Kanal zu verlegen. Ebenso ist es sinnvoll, die Anlagen nicht fliichendeckend  11. Landwirtschaft
N e . : M .. Dachneigung 0°- 5°. Emissionskontingente Lgx um folgende Zusatzkontingente: UBERNAHMEN von Ortgang zu Ortgang zu installieren sondern in der Mitte einen freien Zugang zur Es ist mit folgenden, zeitweiligen durch die ordnungsgemalie Bewirtschaftung der
Fur die Teilflache 7 (Std) wird der Hohenbezugspunkt auf 497,05 m 4. NHN festgesetzt. . o .
( ) gsp 9 Zusatzkont to in dB(A) Brandbekampfung zu ermdglichen. angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flachen entstehenden D Bestehende Gebaude MARKT BERATZHAUSEN
' Dachgauben und Dachreiter sind unzulassig. usatziontingente in T - ) . Beeintrachtigungen zu rechnen, die zu dulden sind: MARKTSTRASSE 33
4. Bauweise (§ 22 BauNVO) Sektor 1. Ortliche Bauvorschriften Der Grundschutz an Léschwasser durch das Hydrantennetz liegt nach dem gung ’ R EEEE 93176 BERATZHAUSEN
Ta Nacht Die ortlichen B hriften sind in allen Punkten, die durch di Beb | icht It . : . Geruchsimmissionen beim Ausbringen von Stallmist und Gllle sowie beim | I " : _ -
Es wird keine Bauweise festgesetzt (2)  Metalldacher dirfen zum Schutz des Wasserhaushalts nur als beschichtete Metalldacher ° = s'lr?doe'lr(: eﬁalt:gvorsc SR SING I ST THREER, €5 SHIEh CE5en BERsHingspian N 95198 Merkblatt Nr. 1.8-5 vom 08 2000 das Bayer. Landesamts fur Wasserwirtschaft und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln | ca.2.330m Vorschlag Parzellengrenzen mit Flachengrofien in ca. Angabe W\TVE\/\L/EBFE(;'\XTO;:/?\E/SQET\?%E
9 ' angewendet werden. A 0 0 ind, einzu : nach den technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches Staubimmissi bet Mandruseh. beim Ausbri vestmmter | Landiceic: Regensburg
5. Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen B 5 11 2. ErschlieBung e. V. (DVGW) - Arbeitsblatter W 331, W 400 und W 405 bei 1.600 limin. Haanudelzzgniilzzlg::gwgbe?de;uggd’ensgrbz;u:ggbz? trs;;nnrzrevrwfterung ® Parzellennummer |
(3) ;asszasdinéffnunggr unr;lw.ittglbar Ubel_l; dem Gelénd.e: o i . o Die als t_'?ffentliche Verkehrsflache festgesetzte Fléc_he beinhaltet neben den Fahrbahnen aus:h Hydranten sollten in einem Abstand von max. 150 m zueinander errichtet werden. sowie Be bau u ngsplan
(1) Die iiberbaubaren Grundstiicksflachen sind in der Planzeichnung (Teil A) durch bum (B: utz \r/10dr W'gallf 'j en;elrln |' 3&9W;§Sstr Sm(:j > nungen der 3Z§ahcie im unbr'rl]clltte - C 5 7 Seitenflachen oder innerhalb liegendes Verkehrsgriin. Die genaue Einteilung der Verkehrsflache Hydrantenstandorte sollten eine maximale Entfernung von 75 m zu den StraRen- . Larmimmissionen beim Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen auf den " Héhenschichtlinien gem. Hahenlinienplan in m &i. NHN it inteariertem Grinord |
Baugrenzen festgesetzt. Oz;erndurecrt?l% Crishof]:r\]/o?-zéuteene/xr?hestfur?css;unschlgtgzzr;gz:s:asslfeei; :bflizlfiseznljj(;s o D 5 2 erfolgt im Rahmen der Erschlieflungsplanung. fronten von Gebauden aufweisen. Der Hydrantenplan ist mit der ortlichen Nutzflachen und durch den Fuhrwerksverkehr der landwirtschaftlichen mit integriertem srunordnungspian
y o g ’ L. Feuerwehr abzustimmen. Die Anordnung der Hydranten hat so zu erfolgen, dass Betriebe. G b b t ||W- d t " "u
(2) Nicht Gberbaubare Grundstiicksflachen: Oberfldchenwasser eindringen kann. E 0 6 g Immgmgrs;chutzd levanten Immissi e sind bzw. ks bereits durch Gewerbel diese von parkenden Autos nicht verstellt werden kénnen. Im Winter missen diese ewer ege e Inastia
AuRerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflachen sind Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, die Ie malsgeblichen und relevanten Immissionsorte sind bzw. konnen bereits durch Lewerbelarm AP : : 4 B (113 mit Teilanderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet am GeiRweg"
keine Garagen sind, bis max. 20 m? Grundfiche und einer Traufht?he \?on mix 275 m (4)  Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie werden ausdriicklich gewiinscht. Die F 4 0 vorbelastet sein. Dies wurde gemaR schalltechnischer Untersuchung bei der Ermittlung der Planwerte Yo" Schnee und Eis frei sein. 12. Solaranlagen _ _ _ 6836-0170-052 Umgrenzung kartiertes Biotop mit Biotopteilflachennummer
suléssig. (Es wird darauf hinaewiesen. dass Gebaude. die aréRer als 75 m? sind. Anlagen sind planparallel auszufiihren. Aufgestanderte Anlagen sind nur auf Flachd&chern mit einem Abschlag beim Immissionsrichtwert entsprechend beriicksichtigt. Es wird auf den Artikel 44 a der Bayerischen Bauordnung (BayBO) hingewiesen,
A 9. it i gD' e ,die g o Oburkanto des im Hh zulissig. Der Art. 44a BayBO Solaranlagen ist zu beachten. Dariiber hi don die folaenden Schallshutzmatnah hien. die im Zuge d 8. Denkmalschutz der die Pflicht anordnet, auf bestimmten Gebauden Photovoltaikanlagen zu 5 Malanaabe in Met
genehmigungspriichtig sin ) 1€ Trauthohe wird gemessen von der Lberkante des im Hohen- Sektor Anfang Ende aruber hinaus werden die folgenden schafischutzmalisnahmen empltohien, die Im uge der Entsprechend BayernAtlas liegen innerhalb der Planungsflache keine Boden- oder installieren. In Absatz 2 des Artikels 44a werden konkret die Eigentimer von +A alangabe in Vietern
plan festgesetzten Gelandes bis zum Schnittpunkt der Traufwand mit der Unterkante der Baugenehmigungsplanung konkretisiert werden sollten. Baudenkmaler vor Nichtwohnaebaud shnt
Dachhaut.Aufllerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen sind Anlagen zur Regenwasser- 12. Werbeanlagen A 190,8 278,8 -  Die Fahrwege von Parkplatzen sind gegebenenfalls zu asphaltieren. Alternativ hierzu konnen Sollten d n A. alliakei g T de Bodendenkmé| . Ichtwohngebauden erwannt.
riickhaltung und Stellplatze zulassig. _ _ o i . 5 278.8 49.0 fir die Fahrwege ungefaste Pflastersteine verwendet werden. oliten dennoch Auffalligkeiten oder ev. zu Tage tretende Bodendenkmaler auige- Sichtdreieck, freizuhalten
Die Flichen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (1) D_as Anbflngen von Werbeanlggen ist zgla§3|g, ay&er auf Dachern. Werbeanlag_en glnd ab , , - Technische Anlagen und Aggregate sollten im stidlichen und westlichen Bereich von funden werdgn, wird auf die Meldepflicht an das Baygr. Landesamt fir Denkmal- 13. DIN-Normen )
(Punkt Nr. 5 der Festsetzungen durch Planzeichen) sind zu erhalten. PflegemaBnahmen sind einer Grofe von 2 m* genehmigungspflichtig. Grofe und Art der Werbeanlage sind in den C 49,0 557 Gebauden situiert und nach Siiden oder Westen hin ausgerichtet werden. pflege oder die Untere Denkmalschutzbehdrde gemafd Art. 8 Abs. 1 und 2 Die einschlagigen DIN-Normen kénnen wahrend der Offnungszeiten bei der
lediglich zur Bestandserhaltung zulassig. Bauantragen nachzuweisen. 5 g 594 - Die Abschirmwirkung von Gebauden sollte bei technischen Anlagen ausgenutzt werden. BayDSchG hingewiesen. Verwaltung eingesehen werden.
- = e : : Unter Berlcksichtigung der in der schalltechnischen Untersuchung (GEO.VER.S.UM.
s 2 Leuchtreklamen sind unzulassig.
6. Abstandsflichen (2) 9 E 69,4 114,1 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Gewerbegebiet "Windstall ") beschriebenen i \fNass:LhauBshdalt i i dem B . ) e Versick
- , , o Emissionsansatze fiir die gewerblichen Nutzungen kénnen die Immissionskontingente, die den ufgrund der Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zufolge Versicker-
(1) Als unterer Bezugspunkt fir die Bemessung der abstandsrelevanten Wandhdhe gilt (3) Fremd-Werbeanlagen (auRerhalb der Statte der beworbenen Leistung) sind unzulassig. F 114,1 190,8 Teilflachen im Geltungsbereich des Bebauungsplans zur Verfiigung stehen, eingehalten werden. ungen von gesammeltem Niederschlagswasser nur schwer bis nicht moglich. Eine N
abweichend von der BayBO die im Hohenplan festgesetzte Gelandeoberkante. Darlber hinaus , , . , , Fachplanung fur die konkrete Umsetzung der Niederschlagswasserentsorgung UBERSICHTSPLAN GEWERBEGEBIET "WINDSTALL 1"
Die den schalltechnischen Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften, insbesondere I hizeitiq erfol
DIN-Vorschriften kdnnen beim Markt Beratzhausen, Marktstrale 33, 93176 Beratzhausen zu den solite rechtzeitig erfolgen. ~
G MESSMETHODE M=1:500 REGELQUERSCHN'TTE M=1:200 regularen Offnungszeiten (telefonische Terminvereinbarung wird empfohlen) eingesehen werden. Auf die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik beziiglich 41 @)
4. Altlast d Bod hutz. Auffiill Entwasserungsanlagen fur Gebaude und Grundsticke bei der Erstellung der & et Oberlichten
- Altlasten und Bodenschutz, Aultullungen Grundstiicksentwasserungsanlagen insbesondere in Bezug auf Riickstausich ol
= g g gau uckKstausicnerung Hirschstein FlurNr.: 947/1, 947/4, 947/18, 950/2, 950/3, 950/4, 973 (TF), 973/9, 973/53 Gemarkung Beratzhausen
3 : _Q - Geneigtes Dach Flachdach Altlasten i ekl i -
Gelandeschnitt Nord-Sud B-B (Sattel?:lach Pultdach. versetztes 8 Laut Altlastenkataster liegen keine Altlastenverdachtsflachen im Planugsgebiet vor. W.Ird aUSfZiI'UCthh vervwesen." : Externe O = Planinhalt: Mafstab:
Messmethode Parzellen 2. 3. 5. 6 und 7 Siid ’ ’ o Die Bestimmungen der Entwasserungssatzung des Marktes Beratzhausen sind P , ” 512 i
1 Pultdach, Zeltdach, Sheddach) o Sollten bei der Durchfiihrung von BaumaRnahmen dennoch Verdachtsflaichen oder Auffalligkeiten einzuhalten. " Ausgleichsflachen Gewerbegebiet UBERSICHTSPLAN 1:25.000
o S . beziiglich Bodenverunreinigungen auftreten, sind die Bauarbeiten umgehend einzustellen und das _ . ) . ) o | mWindstall II" A LAGEPLAN 1:1.000
DNG=9°-28° FHmax.=+13,0m 2 DNG =0°- 5 Landratsamt Regensburg sowie Wasserwirtschaftsamt Regensburg zu informieren, um ggf. das Die Nutzung von Regenwasserspeichern fir Hauswasser (z. B. Toilettenspilung e p B FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN .
PARZELLE STRASSE PARZELLE = weitere Vorgehen abzustimmen. oder zur Gartenbewasserung) wird mit Blick auf den Klimawandel dringend (D3 ?E'}g‘t’;‘fﬁésé'g:g‘giseEEﬂND NACHRICHTL. UBERNAHMEN
3 Aufschiittungen und Verfillungen empfohlen. Hierbei ist die Trinkwasserverordnung einzuhalten. Die Vorgaben wie 5 Engelthal E HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN
[0} . . . " .
>50m 25-50m <25m <25m 25-50m >50m iT OK Attika max. = + 12.50 m Fur notwendige VerflllungsmalRnahmen und Gelandemodellierungen soll vorrangig der Abraum strikte Trennung dgr beiden Le!tungssysteme .(offentlllches Netz und Graulwas§er-. F REGELQUERSCHNITT 1: 200
l 1 X ’ verwendet werden. Ansonsten ist ausschlieBlich unbelastetes Bodenmaterial oder Baggergut zu netz), unterschiedliche Kennzeichnung der beiden Leitungssysteme, Schilder "Kein aaie) G MESSMETHODE 1: 500
Parzellen-| & I I T ﬂ M verwenden, welches die Vorsorgewerte der Anlage 1 Tabelle 1 und 2 der BBodSchV einhalt oder als ~ Trinkwasser" an Zapfhahnen die von Brauchwasser gespeist sind, missen auf 1 N H ANLAGE: AUSGLEICHSFLACHEN 1:1.000
grenze | O o I @ } } of | N n g BM-0 oder BG-0 im Rahmen der Ersatzbaustoffverordnung klassifiziert wurde. jeden Fall erfilillt sein. N L, | ANLAGE: HOHENPLAN 1: 1.000
} % o | | & [ | 5 I “5’, S Te} Bei dem Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (insbesondere aufbereiteter Bauschutt und , . ] , o , ] , Beratzhausen Radl PRAAMBEL UND SATZUNGSTEXT
| ] EFOK max.: 3 I I S | | S 18 S N Erdaushub) in ein technisches Bauwerk sind die Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung und Da die Straenverkehrsflache die Anwendbarkeit der NWFreiV uberschreitet, ist ein Oberndort VERFAHRENSVERMERKE
\L Bezugshohe + 3,50 m EFOK max.. EFOK max.: @ I | & EEOK \ @ I 8 @ é dessen zulassige Einbauweisen nach Anlage 2 oder 3 einzuhalten. Als Technisches Bauwerk im Wasserrechtsverfahren durchzufihren.
— Bezugsho6he + 2,00 m o Shen- max.: © X ' ist i ' inri ' . . , . ;
9 Bezugshohe + 1,00 m | EOhen ! «{ Bezugshdhe +0,30 m } EFOK max.: | 1 © S Sinne Qer Er_satzbau$offverordnung ist jede mltldem Bqden verbundene Anlage oder Einrichtung, die Anlagen und Entwasserungseinrichtungen zur Ableitung von Dranwasser (Dran- @) Puppenhe Planung:
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H EXTERNE AUSGLE'CHSFACHEN M=1":1.000 Ausgleichsflachen (4) Externe Ausgleichsflache E1, Flurnr. 1263/1 (TF) Gmgk Mausheim

Eine im Flachenpool des Marktes Beratzhausen bevorratete Kompen-

H INTERNE AUSGLEICHSFLACHE M =1 MARKT BERATZHAUSEN

(1)  Ausgleichsflache A1 sationsflache im Umfang von 2.129 m? der Flurnummern 1263/1 (Teilflache) MARKTSTRASSE 33

/ Herstellung und Entwicklung eines Einzelbaumbestandes im Komplex mit Gemarkung Mausheim wird dem Bebauungsplan "Windstall I[I" zugeordnet. 93176 BERATZHAUSEN
extensiv genutztem Grinland in Erganzung der Bestandsflachen. TELEFON: 09493 / 9400-0

Mahd maximal 1-2 mal jahrlich, erste Mahd nicht vor Ende Juni, Zweitmahd (5)  Externe Ausgleichsflache E2, Flurnr. 939/2, 940 (TF) Gmkg Beratzhausen WWW.BERATZHAUSEN.DE

im September. Das Mahgut ist von der Flache zu entfernen. Auf Diingung Herstellung und Entwicklung eines extensiv genutzten Griinlands mit einer Landkreis: Regensburg

und eine Einzaunung ist zu verzichten. standortgerechten, freiwachsenden Hecke entlang der Ost- und Sudseite.
Die Flache dient der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmalinahme fur den
(1.1) Pflanzung von mindestens 15 Laubbaumen. Zusammensetzung aus Brutplatzverlust der Goldammer

mindestens 3 verschiedenen Arten der Artenliste 1. unter Punkt 18 der

Festsetzungen. Pflanzqualitat: gebietseigene Geholze aus der Region 5.2, (5.1) Ansaat mit autochthonem Saatgut des Ursprungsgebiets UG 14 Frankische

(Herkunftsregion Schwabische und Frankische Alb), Pflanzgrélien: Alb. Mahd in den ersten funf Jahren zur Aushagerung maximal 3 - 4 mal

Bebauungsplan

mit integriertem Grinordnungsplan

X9

(X

mindestens Hochstamm, Stammumfang mindestens 14-16 cm.

Sofern im Rahmen des Sturzflutmanagements der Gemeinde Beratzhausen

jahrlich, nach dem funften Jahr 1 - 2 mal jahrlich. Erste Mahd nicht vor Ende
Juni, letzte Mahd im September. Ab dem zweiten Jahr auch Schaf-
beweidung moglich. Das Mahgut ist von der Flache zu entfernen. Auf

Gewerbegebiet "Windstall II"

(3
3'..':: auf der Flache Gelandeveranderungen wie z. B. Anlage einer Wiesenmulde Dungung ist zu verzichten.
2es. zur Lenkung des Niederschlagswassers erforderlich werden, ist dies nur
§§§ 9 aulRerhalb des Kronenbereichs der Geholze zulassig. Sollten Ansaaten (5.2) Pflanzung einer mindestens 3-reihigen, freiwachsenden Hecke. Kohimahe 41 Ausgleichsflache E3 O 5
.}ég { erforderlich werden, sind diese entsprechend (2.2) mit autochthonem Zusammensetzung aus mindestens 10 verschiedenen Arten der Artenliste 3 5 cehentior
= Saatgut herzustellen. Die MaRnahmen sind mit der Unteren Naturschutz- unter Punkt 18 der Festsetzungen. Hirschstein
433 behdrde abzustimmen. Pflanzqualitat: gebietseigene Gehdlze aus der Region 5.2, Schwabische und fio W,
Frankische Alb. Pflanzgréfien: mindestens Heister, 60-100 cm Mdhifeld @
“ P~ (2)  Ausgleichsflache A2 Reihenabstand ca. 1 m und Pflanzabstand in der Reihe ca. 1,50 m. i
) . 4 Herstellung und Entwicklung einer standortgerechten, freiwachsenden windstal i A
AUSGLEIGHSFAGHE E1 | ¢ \ . / AUSGEEICHSEACHEA Hecke mit Entwicklung eines krauterreichen Saums. (6) Externe Ausgleichsflache E3, Flurnr. 1373 (TF), 1374 (TF) Gmgk Mausheim
Flurnummer 1263/1 T&lIflache, Gemarkung Mausheim @ ’_\ Flurnummer 939/2, 940 Teilflache Gemarkung Beratzhausen Herstellung und Entwicklung einer standortgerechten, freiwachsenden Engeftal

(2.1) Pflanzung einer mindestens 3-reihigen, freiwachsenden Hecke.
Zusammensetzung aus mindestens 10 verschiedenen Arten der Artenliste 3.

Hecke mit Entwicklung eines krauterreichen Saums.

Legende

unter Punkt 18 der Festsetzungen. (6.1) Pflanzung einer mindestens 3-5-reihigen, freiwachsenden gebuchteten oA Eichelberg
) Erhalt von Gehélzstrukturen und Einzelbaumen Pflanzqualitat: gebietseigene Gehdlze aus der Region 5.2, Schwéabische und Baum-Strauch-Hecke. " Beratzhausen 44
0’0 | (59 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Frankische Alb. Pflanzgro3en: mindestens Heister, 60-100 cm, Zusammensetzung aus mindestens 10 verschiedenen Strauch-Arten der Oberndorf

Reihenabstand ca. 1 m und Pflanzabstand in der Reihe ca. 1,50 m. Artenliste 3. und mindestens 3 verschiedenen Baum-Arten der Artenliste 1 Ausgleichsfiache E1
Neuanpflanzung Baum (s 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) unter Punkt 18 der Festsetzungen. O BERATZHAUSEN...
(2.2) Ansaat der Bereiche der fruheren Ackerflachen mit autochthonem Pflanzqualitat: gebietseigene Gehdlze aus der Region 5.2, Schwabische und g
krauterreichen Saatgut aus dem Ursprungsgebiet UG 14 Frankische Alb. Frankische Alb. Ubersichtsplan ohne MaBstab
Neuanpflanzung einer mindestens 3-reihigen Hecke Mahd maximal 1mal /Jahr im Spatherbst. Das Mahgut ist dauerhaft PflanzgroRen:

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) abzufahren. Straucher: mindestens Heister, 60-100 cm, Reihenabstandca. 1 m und
Pflanzabstand in der Reihe ca. 1,50 m.
Baume: mindestens Hochstamm, Stammumfang mindestens 12 - 14 cm,

Pflanzabstand Baume ca. 10 m

H Ausgleichsflachen

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft Herstellung und Entwicklung einer mageren Wiesenbdschung mit einer
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Baumreihe entlang der Nordseite.

(6.2) Ansaat mit autochthonem krauterreichen Saatgut des Ursprungsgebiets
Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fur (3.1) Pflanzung einer Baumreihe von 12 Baumen. Zusammensetzung aus UG 14 Frankische Alb.

Bepflanzungen und fur Erhaltung von Bdumen, Mahd maximal 1mal /Jahr im Spatherbst. Das Mahgut ist dauerhaft

- Umgrenzung von Flachen zum Schutz, zur Pflege (3)  Ausgleichsflache A3

mindestens 3 verschiedenen Arten der Artenliste 2 unter Punkt 18 der

Strauchern und sonstigen Bepflanzungen auf offentlicher Festsetzungen. Pflanzqualitat: gebietseigene Gehdlze aus der Region 5.2, abzufahren.
Flache (s 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) . Schwébische und Frankische Alb.
947/12 PflanzgréRen: Hochstamm, Stammumfang mindestens 12-14 cm. Der Aufwuchs der Baume und Straucher ist durch eine fachgerechte Boden-
A1 Nummerierung Teilbereich Ausgleichsflache vorbereitung, durch Gielden und Mulchen, durch beidseitiges Anpfahlen der Baume
(3.2) Ansaat einer fir den mageren Standort geeigneten Magerrasenmischung und bei Bedarf durch einen temporaren Schutz gegen Wildverbiss zu unterstitzen. Planung: Fassung vom 23.04.2026
mit 50% Blumenanteil aus dem Ursprungsgebiet UG 14 Frankische Alb. Die Geholze sind ihrem naturlichen Habitus entsprechend zu pflegen bzw.
Mahd maximal 1mal /Jahr im Spatherbst. Das Mahgut ist dauerhaft wachsen zu lassen sowie dauerhaft zu erhalten (u.a. kein Formschnitt von
947411 abzufahren. Hecken). Das Einbringen von Kunststoffen in oder auf den Boden zum Zwecke der LAPPERSDORFER STR.28, 93059 REGENSBURG

TELEFON 0941/83019-0 / TELEFAX 0941/83019-34
OFFICE@KEHRER-PLANUNG.DE
WWW.KEHRER-PLANUNG.DE

Unterdruckung unerwunschter Pflanzen ist unzulassig. Ausgefallene Baume sind

AUS b6 HSFA spatestens in der nachsten Pflanzperiode nachzupflanzen.

Flurnumfmer 183 Teilflache;
X

—

eilfigche Gemarkung Mausheim

—KEHRER-/13C7INI[K—

‘ PlangréRe: 1085 x 207 mm

Fluxnummer 947/1 (TF), 973 (TF), 973/53 (TF), 95072 (TF), 95673 (TF), 950/4 (TF), 973/9 (TF) Gemarkung Bérat




festgesetzte Hohenschichtlinien in m 4. NHN (s 9 Avs. 3 BauGB)
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der Bestimmtheit von Gebaude- und Gelandehdhen. Die festgelegte

Gelandeoberflache ist Grundlage fur die Berechnung der

Die Gelandeoberflache wird im Hohenplan festgesetzt. Dies dient
Abstandsflachen.
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mit integriertem Grunordnungsplan
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Ubersichtsplan ohne MaRstab

| Hohenplan

ANLAGE

Fassung vom 23.04.2026

Planung:

TELEFON 0941/83019-0 / TELEFAX 0941/83019-34
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FAX: 09493/9400-22
WWW:BERATZHAUSEN.COM

Bebauungsplan
mit integriertem Grinordnungsplan

Gewerbegebiet , Windstall 11

mit Teilanderung des Bebauungsplans ,,Gewerbegebiet am Geillweg”

BEGRUNDUNG

Fassung vom 23.04.2026
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Bebauungsplan Gewerbegebiet ,,Windstall I1” mit integriertem Griinordnungsplan

Begriindung - Fassung Seite 2 von 19

Begriindung gemal BauGB § 9, Abs. 8
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1. Aufstellung

Zur Ordnung der stadtebaulichen Entwicklung und zur angemessenen Versorgung mit
Gewerbegrundstiicken hat der Marktgemeinderat in der Sitzung vom 20. 05. 2021 die
Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplans Gewerbegebiet ,Windstall 11 ndhe
Gewerbegebiet ,Am GeiBweg” in Beratzhausen beschlossen. Das Gebiet umfasst mit der
Flurnummer 947/4, Gemarkung Beratzhausen, auch eine Teilflaiche des Bebauungsplans
,Gewerbegebiet am Geilweg”.

Der Bebauungsplan , Gewerbegebiet am Geilweg” setzt flir den Uberlagerten Bereich eine
10 m breite Ortsrandeingriinung fest. Diese wurde bislang nicht bzw. nur unzureichend
umgesetzt. Fir Parzelle 7 des vorliegenden Bebauungsplans besteht bereits ein
Kaufinteresse, dass den Teilbereich der Uberlagerung mit einschlieRt. Die Notwendigkeit
der Ortsrandeingriinung ist durch den direkten Anschluss des kiinftigen Gewerbegebiets
nicht mehr gegeben, weshalb im Sinne eines flachensparenden Umgangs mit Grund und
Boden einer Uberbauung in diesem Teilbereich zugestimmt werden kann. Im Rahmen der
Ausgleichsberechnung wurde dies beriicksichtigt. Im Bereich der Uberlagerung des
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet am GeiRweg" wird der Ausgangsbebauungsplan durch den
vorliegenden Bebauungsplan Gewerbegebiet ,Windstall 1I“ vollumfanglich ersetzt.

2. Geltungsbereich des Bebauungsplans

Der Geltungsbereich des neuen Bebauungsplans beinhaltet folgende Fliachen: 947/1, 947/4,
947/18, 950/2, 950/3, 950/4, 973 (Teilstlick), 973/9, und 973/53 der Gemarkung

Beratzhausen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Gewerbegebiet ,Windstall 11“ umfasst eine Flache

von 39.225 m? bzw. 3,92 ha, enthilt folgende bauliche und sonstige Nutzungen:

Nutzungsarten Fliche in m?
Geltungsbereich 39.225
Parzellen Gewerbegebiet 28.866
Offentliche Verkehrsflichen 2.008
Ausgleichsflachen 5.325
Offentliche Griinflichen 3.026

Das Gebiet wird durch folgende Flurnummern der Gemarkung Beratzhausen umgrenzt:
Im Osten: 973/41, 973/54, und 973
im Stden: 947/17 und 951/4

im Westen: 947/11, 947/12, 947, 947/6
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im Norden: 947/5, 973/41 und 915/2 Pfraundorfer StraRe

Dazu sind auf dem Bebauungsplan Gewerbegebiet ,,Windstall [1“ 5.498 m? bzw. 0,55 ha
externe Ausgleichsflache ausgewiesen.

3. Verfahrenswahl

Der Bebauungsplan wird als qualifizierter Bebauungsplan im Regelverfahren aufgestellt.

4. Ubergeordnete Planungen

Gemal § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitplane den Zielen der Raumordnung und
Landesplanung anzupassen.

4.1 Landesentwicklungsprogramm
Nach Landesentwicklungsprogramm (LEP 2023), Strukturkarte (2022) ist das
Gemeindegebiet als Raum mit besonderem Handlungsbedarf eingestuft.

Nach Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 2023

o Ist der demografische Wandel bei allen raumbedeutsamen Planungen und
Malnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung,
zu beachten.

((2) 1.2.1)

. Soll die Ausweisung von Bauflachen an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten
Siedlungsentwicklung unter besonderer Berlicksichtigung des demografischen
Wandels und seiner Folgen, den Mobilitatsanforderungen, der Schonung der
natilirlichen Ressourcen und der Starkung der zusammenhangenden
Landschaftsrdume ausgerichtet werden.

((G) 3.1.1)

. sollen Flachen- und energiesparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen sollen
unter Bericksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden
((G) 3.1.1)

. soll die Ausweisung grolRerer Siedlungsflachen Gberwiegend an Standorten erfolgen,

an denen ein raumlich gebiindeltes Angebot an 6ffentlichen und privaten
Dienstleistungs-, Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen in fuBlaufiger
Erreichbarkeit vorhanden ist oder geschaffen wird.

((G) 3.1.1)

o sind in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung
vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zuldssig, wenn Potenziale der Innenent-
wicklung begriindet nicht zur Verfligung stehen.

((2) 3.2)

J sind neue Siedlungsflachen moglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
auszuweisen. [...]
((2) 3.3)

Das Gewerbegebiet ist an das bestehende Gewerbegebiet im Hauptort und damit an eine

geeignete Siedlungseinheit angebunden.
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Bedarf an Gewerbeflachen

Der Bedarf an Gewerbeflachen ist in der Begriindung zur Neuaufstellung des
Flachennutzungsplans mit Landschaftsplan (Teilgenehmigung der Fassung vom 30.11.2023)
ausfihrlich dargelegt und plausibel begriindet.

Zur Information werden nachfolgend Teile aus der Begriindung zur Neuaufstellung des
Flachennutzungsplans mit Landschaftsplan zitiert:

»Eine Prognose des Gewerbeflachenbedarfs ist aufgrund der unterschiedlichen
BetriebsgroRen und FlachenbedarfsgroBen einzelner Betriebszweige schwierig.
Berechnungsparameter fir eine gesicherte Bedarfsprognose fehlen, ein Vergleich mit
den bisherigen Gewerbeflachenentwicklungen ware zwar moglich, ein verlassliches,
fachlich fundiertes Ergebnis lage damit jedoch eher weniger vor. “

5.2.1 Bisherige Entwicklung

Seit dem Jahr 2000 sind in Beratzhausen insgesamt ca. 13 ha Gewerbefldchen in den
Orten Beratzhausen, Unterpfraundorf und bei Hohenlohe entstanden.”

»,Bei Annahme weiterhin, linear verlaufender Gewerbeentwicklung in diesem Umfang
ergabe sich fir die kommenden 15-20 Jahre ca. 13 ha Gewerbeflachenbedarf aufgrund
der 6rtlichen Entwicklung.

Als Schwerpunkt wird weiterhin die Gewerbeentwicklung am Hauptort Beratzhausen
Nord in direktem Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet gesehen, mit ca. 5,36 ha
weiteren Entwicklungsflachen in Richtung Norden. Durch die dortige Ausweisung wird
dieser Standort abgeschlossen.”

»5.2.2 Zukiinftige Entwicklung, Zusatzbedarf Elektromobilitat

Derzeit ist eine zunehmend dynamische Entwicklung erkennbar. Mit der zunehmenden
Bevolkerung ist auch eine nachfolgende Harmonisierung auf dem Arbeitsmarktsektor
verbunden, da neu ansdssige Blirger mittelfristig Kaufkraft vor Ort generieren und
langfristig Arbeitsplatze nahe ihres Wohnortes bevorzugen.

Zudem ist in den vergangenen Jahren erkennbar, dass der Flachenbedarf einzelner
Betriebe durch Optimierungsprozesse, Blindelung von Kompetenzen und das Auslagern
von Betriebszweigen, insbesondere der Logistik und Warenhaltung, zugenommen hat.

Auch die nichtamtlichen Statistiken zeigen die Dynamik und Attraktivitdt des Landkreises
Regensburg und des angrenzenden Landkreises Neumarkt i.d.OPF. Dass Neumarkt eine
wirtschaftlich dynamische Region ist und deutschlandweit ganz vorn mit dabei ist,
zeigen einige Regionalrankings. So belegten die Landkreise Regensburg und Neumarkt
im ,,Niveau — und Dynamikindex” des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) vom
Frihjahr 2018 den 4. Bzw. 6. Platz von 401 untersuchten Regionen.

Untersucht wurde das Niveau, das eine Region aufweist und die Dynamik, also die
Entwicklung in den vergangenen 5 Jahren. Dafiir verglichen die Forscher aus den drei
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Bereichen Lebensqualitat, Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt 55 Faktoren. In allen
diesen Bereichen haben sich Regensburg und Neumarkt in den letzten 5 Jahren
Uberdurchschnittlich entwickelt.

Auch wenn der Dynamikschwerpunkt im direkten Umfeld der Stadte Regensburg und
Neumarkt konzentriert sein dirfte, strahlt die Entwicklung dennoch in alle
Landkreisgemeinden entlang der regionalen Entwicklungsachse Bundesautobahn A3
aus. Es ware auch stadtebaulich und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fahrlassig,
die Wirtschaftsdynamik lediglich auf einzelne, bestehende Schwerpunkte zu fokussieren.

Dies widersprache auch dem landesplanerischen Ziel der Staatsregierung (sogenannte
Doppelstrategie), Arbeit zu den Menschen zu bringen und gleichwertige Lebens- und
Arbeitsbedingungen in allen Teilrdumen anzustreben und attraktive Wirtschafts- und
Versorgungskerne gerade auch im landlichen Raum zu setzen.

Neben dem prognostizierten Bedarf ist die beabsichtigte stadtebauliche Entwicklung
auch von den individuellen stadtebaulichen Zielen der plangebenden Kommune
abhangig. Trotz eines groRen Gemeindegebiets bestehen derzeit nur sehr wenige
Gewerbestandorte im Gebiet. Dies liegt vor allem an der topografisch bewegten
Gelandesituation in weiten Teilen des Gemeindegebiets. Fir die Harmonisierung der
stadtebaulichen Entwicklung und die Aufgabe, die gewerbliche Grundversorgung auch
zukiinftig sicherzustellen, wére eine Konzentration auf nur eine
Gewerbeentwicklungsflache nicht zielgerecht.

Eine nachhaltige Entwicklung ware dann von der Abgabebereitschaft nur sehr weniger
Grundeigentimer abhéangig. Es bestlinde die Gefahr, dass die Realisierung der
Gewerbeflachen leicht scheitert und die Darstellung auf langere Zeit nicht umgesetzt
werden kdnnte und somit auch nicht erforderlich ware. ...“

,5.2.3 Zusammenfassung Gewerbeflachenbedarf

Die stadtebauliche Zielsetzung der gesamten Gewerbeflachenentwicklung des
Flachennutzungsplans gliedert sich wie folgt:

Parameter Prognosegrundlage Bedarf

Ortlicher Gewerbeflachenbedarf Lineare Weiterentwicklung | ca. 13 ha
der rickblickenden Gewerbe-
flachenentwicklung

Zusatzbedarf Sendergebiet owfgrund | Orientierung am Umsatzplus | (ca. 1 -4 ha)
der Entwicklungsdynamik im Landkreis, | des produzierenden Gewer-
Avtcbahnaffine Mutzung zukiinftiger | bes in den Landkreisen Meu-
Mobilitat, Schnellladeinfrastrukiur markt und Regensburg mit Ab-
schlag ven ca. 50 % aufgrund
der Loge, Standortanforde-
rungen E-Maobilitat

Ergebnis ca. 14 - 17 ha

Rechnet man zu dem im Flachennutzungsplanentwurf dargestellten
Gewerbepotenzialen von ca. 7 ha ca. 25 % Gewerbeanteil in den Mischbauflachen (50 %
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Wohnanteil, 25 % landwirtschaftlicher Anteil, 25 % gewerblicher Anteil)hinzu, liegt das
dargestellte Potential bei 8,5 ha Gewerbepotentialflaichen. Das Potential liegt somit
deutlich unter dem unteren und oberen Prognosewert der Bedarfsermittlung von 14 bis
17 ha. Eine bedarfsgerechte Entwicklung ist durch die dargestellten Gewerbefldchen
somit nach Abwéagung sichergestellt.”

Flr den Hauptort Beratzhausen sind im Flachennutzungsplan vom 30.11.2023 5,36 ha
eingeplant. Fir ca. 4 ha davon soll mit diesem Verfahren Baurecht geschaffen werden.

Da die Marktgemeinde laufend Anfragen nach Gewerbeflachen erhalt und sich konkrete
Ansiedlungswiinsche und Erweiterungswiinsche ortsansassiger Unternehmen ergeben

III

haben, mdchte die Gemeinde das Gewerbegebiet ,Windstall [I“ im Anschluss an das

bestehende ,Gewerbegebiet Am Geillweg” stadtebaulich ordnen.

4.2 Regionalplan

Die Marktgemeinde Beratzhausen liegt in der Region Regensburg (11) und ist im
Regionalplan als Grundzentrum im allgemeinen landlichen Raum eingestuft.

Das Gebiet liegt aulerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebiets an der Schwarzen Laber.
Vorgaben aus der Regionalplanung:

»1l Siedlungswesen

1 Siedlungsstruktur

Die Siedlungsstruktur in der Region soll unter Wahrung ihrer Vielfalt und Gliederung weiter-
entwickelt werden. Die Siedlungstatigkeit soll in allen Gemeinden in Ubereinstimmung mit
deren GroRe, Struktur, Ausstattung und Funktion erfolgen und grundsatzlich eine
organische Entwicklung ermoglichen.”

,IV Gewerbliche Wirtschaft

1. Regionale Wirtschaftsstruktur

1.1 allgemeines

1.1.1 Die regionale Wirtschaftsstruktur soll so verbessert und weiterentwickelt werden,
dass die Wirtschaftskraft der Region nachhaltig gestarkt wird.

1.1.2 Im Rahmen dieser anzustrebenden Wirtschaftsentwicklung soll darauf hingewirkt
werden, dass

- die Zahl der Arbeitsplatze insgesamt vermehrt wird,

- der Anteil an moglichst sicheren und qualitativ hoherwertigen Arbeitsplatzen gesteigert
wird,

- geeignete Verdienstmoglichkeiten flir Zu- und Nebenerwerbslandwirte im
auBerlandwirtschaftlichen Bereich, insbesondere in den Gebieten nérdlich der Donau,
gesichert und geschaffen werden.

1.1.3 Es soll darauf hingewirkt werden, zusatzliche Arbeitspldtze durch Ansiedlung neuer
Betriebe und insbesondere durch eine Starkung der bereits ansassigen Betriebe zu
schaffen. Dabei soll eine ausgewogene BetriebsgroRenstruktur angestrebt werden.

3.3 Raum mit besonderem Handlungsbedarf
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3.3.2 (G) Ferner soll in den Raumen mit besonderem Handlungsbedarf fir die
raumstrukturelle Entwicklung angestrebt werden

- die Erwerbsmoglichkeiten durch Ausbau bestehender und Ansiedlung neuer Betriebe
auszuweiten. Dabei ist es von besonderer Bedeutung die Lage an Uiberregionalen
Verkehrsverbindungen zur Entwicklung von Standorten zu nutzen und moderne
Kommunikationsmittel einzusetzen, um auch die Standortbedingungen weniger
verkehrsglinstig gelegener Orte aufzuwerten”

Flachennutzungsplan

Das geplante Baugebiet ist im teilgenehmigten Flachennutzungsplan mit integriertem
Landschaftsplan des Marktes Beratzhausen mit Fassungsdatum 30.11.2023 als
Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) ausgewiesen. Die Teilgenehmigung umfasst auch das Gebiet
»Windstall 11“.

S Y, s

N\

N

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Ortsrandeingriinung anstreben

oD Hecken/Feldgehdlz (Art. 16 BayNatSchG)

amtlich kartiertes Biotop (Flachlandkartierung)

Ausschnitt Fldchennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, Fassung vom 30.11.2023, ohne MafSstab
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5. Ausgangssituation

5.1 Lage im Raum

Die Entwicklungsflache liegt im direkten Anschluss an das , Gewerbegebiet Am Geilweg” in
Beratzhausen. Das Baugebiet wird durch die Industriestralle und die Pfraundorfer Stral3e
erschlossen.

BAB 3
St 2041
St 2660 P
St 2394
Quelle: LfU

Die Anbindung an das liberortliche Straflen- und Schienennetz mit Bahnhof in zentraler
Lage macht Beratzhausen zu einem gefragten Gewerbestandort.

5.2 Beschaffenheit

Das Geldande des Baugebiets fallt von Norden nach Stiden mit einer durchschnittlichen
Neigung von ca. 6 % ab.

Baugrundverhéltnisse:

Ein Geotechnischer Bericht der IMH Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen und Geotechnik
mbH ist als Anlage zur Begriindung beigefiigt und wird hier in Ausziigen wiedergegeben:

Die Eindringtiefen der Felderkundungen lagen nach Gutachten bei 2,40 m (491,58 m NHN)
bis 3,30 m (487,68 m NHN).

Schichtenfolge

Nach der digitalen geologischen Karte Bayern ,ist im Untersuchungsgebiet mit massigem
bis dickbankigem Riffdolomitstein der Frankenalb-Formation (unterer Abschnitt) zu
rechnen. Im Hangenden sind die unterschiedlich machtigen Verwitterungs- und
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Hangschuttdeckschichten sowie oberflichig anstehende bindige Uberlagerungen zu
erwarten.

GemaR der historischen Karte von Bayern (vgl. Anlage 1.2b) liegen im Untersuchungsgebiet
keine Hinweise auf Bergbautatigkeiten o. dgl. welche auf groRflachigere Verfillungen oder
Altlasten hinweisen wiirden, vor.

Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung ist mit einer unterschiedlich machtigen
Mutterbodenauflage (Homogenbereich 0) zu rechnen.

Der bei den Felderkundigungen angetroffene Untergrund kann nach den derzeitigen
Erkenntnissen in folgende Bodenschichten eingeteilt werden (vgl. Anlage 1.3)"

Wasserverhéltnisse

»Mit der durchgefiihrten Erkundung wurde kein Grund-/Schichtenwasser angetroffen.

Der Grundwasserstand des Malms (Kluft-/Karstgrundwasserleiter) kann nach der
hydrogeologischen Karte von Bayern (vgl. Anlage 1.2a) bei ca. 420 m . NN abgeschatzt
werden. Der Grundwasserspiegel des Malms liegt somit ca. 70 m u. GOK.

Jahreszeitlich bedingt ist mit unterschiedlich stark laufenden Schichtwasserhorizonten, ggf.
auch quellartig, zu rechnen.”

Versickerungsmoglichkeit

Das Bodengutachten rat Folgendes: ,,Aufgrund der vorliegenden Baugrundverhaltnisse in
Verbindung mit dem Geldndeverlauf (Hanglage) wird von einer Versickerung abgeraten.
Eine Beeinflussung Dritter durch eine Versickerung kann ansonsten nicht ausgeschlossen
werden.”

Abfalltechnische Untersuchung

Laut Bodengutachten wurden keine Parameter gefunden die einer Einstufung als Z0-
Material widersprechen.

5.3 Altlasten

Altlasten sind im Baugebiet nicht bekannt. Sollten jedoch bei Aushubarbeiten
organoleptische Stérungen auftreten (z.B. Geruch, Optik, Konsistenz) sind umgehend das
Landratsamt Regensburg und das Wasserwirtschaftsamt Regensburg zu informieren.

5.5 Denkmalschutz

Gemal Online-Datenbank des LfU liegen innerhalb des Geltungsbereichs selbst keine Boden-
oder Baudenkmaler vor.

Beim Auffinden von Bodendenkmalern ist das Bayerische Landesamt fiir Denkmalpflege bzw.
das Landratsamt Regensburg zu beteiligen. Auf den Sachverhalt des Art. 7.1
Denkmalschutzgesetz sowie auf Art. 8.1 und 8.2 Denkmalschutzgesetz wird verwiesen.
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5.6 Wasserrecht

Wasserschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete oder Oberflichengewésser 1., Il. oder
gleichgesetzter Ordnung liegen nicht vor, so dass keine wasserrechtlichen Verbote
betroffen sind.

5.7 Sturzflutmanagement, Gefahr von Uberflutungen infolge Starkregen

HIrSCRgiemn

(L1

A GE
,Windstall Il

Schne. a2rberg

F iFo,_;-'r'-r"lfj:r-‘." Jaf "

o Beratzhaus.'n

-~
i i

enmelsiere

Potentielle FlieBwege bei Starkregen, Quelle: Umweltatlas Bayern

Die Darstellung der potentiellen FlieBwege im Umweltatlas Bayern (gelbe Linie: maRiger
Abfluss) zeigt, dass kein wesentlicher Zufluss aus AuRengebieten auf die Planflache zu
erwarten ist. Auch die ndhere Betrachtung der Flache im Rahmen des kommunalen
Sturzflutmanagements ergibt nach derzeitigem Stand keine weiteren Erkenntnisse Gber
Uberflutungsgefahren.

5.8 Alternativen

Die Auswahl des Standortes wurde bereits im Rahmen der Neuaufstellung des Flachen-
nutzungsplans entschieden. Zur Wahl der giinstigsten ErschlieBung des Gewerbegebietes
wurden im Vorfeld der Planung verschiedene Maoglichkeiten und StraRentrassen untersucht.
Die hier vorliegende Planung setzt die Losung mit dem geringsten Flachenverbrauch fir die
offentliche ErschlieBung auf der Grundlage der angestrebten Nutzung fest.
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6. Ziele und Konzeption der Planung

Mit dem Bebauungsplan Gewerbegebiet ,Windstall II“ ordnet der Markt Beratzhausen die
stadtebauliche Entwicklung im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet, sichert

vorhandene und ermdglicht neue Arbeitsplatze.

Durch Baufenster, die sich {iber die Parzellengrenzen erstrecken, kdnnen die
ParzellengroRen dem Bedarf angepasst und flexibel gehandhabt werden.

Flr das Gewerbegebiet , Windstall [I“ wird keine Bauweise festgesetzt. Diese Festsetzung
ist nach § 30 BauGB fiir einen qualifizierten Bebauungsplan nicht erforderlich. Da noch
offen ist, welchen Flachenbedarf kiinftige Betriebe haben werden, wird die Bauweise nicht
festgesetzt.

Im Laufe des Verfahrens wurde das Flurstiick 951/4 (GE3) aus dem Geltungsbereich
herausgenommen. Fiir das Flurstiick existiert bereits ein genehmigter Bauantrag mit
Anforderungen an den Ausgleich des Eingriffs. Die BaumaRRnahme ist bereits umgesetzt. Der
Gemeinderat sieht kein stadtebauliches Erfordernis mehr, den Bereich in den
Bebauungsplan aufzunehmen. Weitere Ausbauabsichten bestehen nicht.

Die unbebaute Flache umfasst ca. 1 ha. Sollte hier in Zukunft eine weitere Absicht zur
Bebauung bestehen, ist vom Eigentliimer die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zu
beantragen. Der Bebauungsplan kann dann auf die entsprechenden Erfordernisse
reagieren. Alternativ ist vor einer Bauleitplanung das zum dann relevanten Zeitpunkt gtiltige
Baurecht auf die Notwendigkeit einer Bauleitplanung zu Gberprifen.

Aufgrund der Topographie und der Lage der geplanten ErschlieBungsstraRe, entscheidet
sich die Gemeinde fiir die Festsetzung eines Hohenplans. Dieser bildet die Grundlage zur
Bestimmung von Gelandeauffillungen und -abgrabungen sowie der Berechnung der
Abstandsflachen. Der Hohenplan soll einen naturnahen und sinnvollen Gelandeverlauf
gewahrleisten und nachbarliche Belang schiitzen. Er orientiert sich an der Hohenlage der
geplanten ErschlieRungsstralRe. Diese ist zur Bestimmung des Hohenbezugspunktes fiir die
baulichen Anlagen malRgebend. Nordlich der ErschlieRungsstraBe wird es zu Abgrabungen
kommen und siidlich davon in erster Linie zu Aufschiittungen. An den Grenzen des
Geltungsbereichs wird das natlrliche Gelande beibehalten.

Flr die ErschlieBungsstralle zum Tennisplatz im Nordosten waren bereits ca. 4 m Auffillung
erforderlich. Daher halt der Gemeinderat diese Gelandeveranderungen fiir vertretbar.

Die ErschlieBungsplanung und die im Entwurf vorgeschlagenen Baufenster entsprechen
dem ortlichen Bedarf. Der Gemeinderat ist sich dessen bewusst, dass durch die
durchgezogenen Baugrenzen die Lage der Gebdude frei wahlbar ist. Da die Bedlirfnisse
kiinftiger Betriebe noch nicht bekannt sind und moglicherweise mehrere Parzellen an einen
Bewerber verkauft werden, sollen keine Einschrankungen durch zu eng gesetzte
Baugrenzen erfolgen. Die maximal zuldssigen Gelandeveranderungen sind im Entwurf in
den Geldndeschnitten (Nord-Sid und West-Ost) mit dem natlrlichen Geldnde, dem
moglichen neuen Gelandeverlauf, der Abgrabung und der Aufschiittung, sowie der maximal
moglichen RFOK und Wandhdhe gestellt.
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Geschitzte Biotope und Landschaftsbestandteile werden erhalten. Im Norden entsteht eine
Ausgleichsflaiche, die auch das bestehende Wegekreuz miteinschlieft. Weitere
Ausgleichsflachen befinden sich im Osten und Siden und binden damit das Gebiet in die
umgebende Landschaft ein. Vorhandene Griinstrukturen und ein Wegekreuz zwischen zwei
Linden konnen erhalten werden. Der Griinbestand entlang der Ostgrenze des
Gewerbegebiets befindet sich auf einer 6ffentlichen Flache und ist als Bestandteil von Natur
und Landschaft und als randliche Eingriinung des Gewerbegebiets zu erhalten.

Die Anbindung an die Pfraundorfer StralRe erméglicht einen ziligigen Anschluss an die A 3
Uber die Staatsstrafle St2041. Das ErschlieBungskonzept mit Anbindung an die Pfraundorfer
StralRe im Norden erfillt die Kriterien von flaichensparenden Umgang mit Grund und Boden.

Ill

In Bezug auf Art und Mal der baulichen Nutzung orientiert sich das GE ,Windstall 11 an den
Regelungen des ,,Gewerbegebiets am Geilweg”. Statt der dort festgesetzten
Grundflachenzahl von 0,6 hat der Marktgemeinderat eine Erh6hung um 0,2 auf die nach

§ 17 BauNVO zuldssige Obergrenze fiir Gewerbegebiete von 0,8 beschlossen, um die

geplante Infrastruktur der ErschlieBung maximal auszunutzen.

Niederschlagswasser wird in Regenriickhalteeinrichtungen gesammelt und gedrosselt an
den Flutgraben im Siiden abgegeben.

Die Planungen zur Griinordnung binden das Gewerbegebiet in die Landschaft ein, gliedern
das Gebiet im Anschluss an den Bestand und beinhalten einen geeigneten Standort fiir ein
Regenriickhaltebecken.

Far die Eingriffe in Natur und Landschaft werden nur anteilig Ausgleichsflachen innerhalb
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans vorgesehen. Uber drei zusitzliche externe
Ausgleichsflachen, kann der Eingriff kompensiert werden. Diese MaRnahmen sind ebenfalls
auf dem Bebauungsplan dargestellt und festgesetzt.

6.1 Art und MaB der baulichen Nutzung und Bauweise

Mit dem Bebauungsplan Gewerbegebiet ,Windstall 11 wird fiir die in der Neuaufstellung
des Flachennutzungsplans enthaltenen Gewerbeflachen im Norden von Beratzhausen
Baurecht geschaffen. Anstatt der im benachbarten Gewerbegebiet festgesetzten
Grundflachenzahl von 0,6 wird im Planungsgebiet eine Grundflachenzahl von 0,8
zugelassen. Dies ist aus stadtebaulichen Griinden moglich, da das Gebiet vom Ort weiter
entfernt liegt und die Gemeinde die maximale gewerblich Nutzung des Gelandes anstrebt.
Durch die Festsetzung von gliedernden Grinstrukturen erscheint die héhere GRZ
vertraglich.

Steuerung von Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten

Um ein Abwandern zentrenrelevanter Einzelhdndler aus der Ortsmitte von Beratzhausen an
den Ortsrand zu verhindern wurden diese Sortimente aus der Regelzulassigkeit
ausgeschlossen. Dieses Vorgehen deckt sich mit dem grundsatzlichen Ziel des Marktes
Beratzhausen, den Ortskern zu beleben, was auch durch diverse Férdermoglichkeiten in
einigen Teilen umgesetzt wurde. Der Markt Beratzhausen ist sich jedoch bewusst, dass es
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im Einzelfall Griinde geben kann, wieso ein Gewerbetreibender im Bereich des
zentrumsrelevanten Sortiments dennoch die Lage des Betriebs am Ortsrand favorisiert.
Beispielsweise seien hier die bessere Anbindung (z. B. Richtung Bundesautobahn A3)
erwdhnt. Um derartigen Betrieben des zentrumsrelevanten Sortiments im Einzelfall
dennoch eine Entwicklungsmoglichkeit zu geben, wird der Negativkatalog ausnahmsweise
zugelassen. Damit kann eine Ausnahme nach § 31 Abs. 1 BauGB beantragt werden. Damit
trifft die Gemeinde eine bewusste Entscheidung fiir die Regelzulassigkeit von Vorhaben,
lasst aber das ortsplanerische Ziel einer angemessenen Versorgung der Einwohner, die
teilweise nicht nur im Zentrum stattfinden kann, nicht auRer Betracht.

Gleiches gilt fiir Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
Diese sollen sich auf das Ortszentrum konzentrieren und damit den Ortskern beleben.

Hohenlage der Baukorper

Aufgrund der topografischen Situation des Hanggelandes und der fiir die Gebietskategorie
zu erwartenden grolRziigigen Baukorper sind spezifische Festsetzungen zur Héhenlage
erforderlich. Um eine effiziente bauliche Nutzung der Grundstiicke und gleichzeitig einen
naturnahen Gelandeverlauf sicherzustellen, wird im Hohenplan eine Gelandeoberflache
definiert.

Der festgesetzte Hohenplan nimmt Bezug auf deren Héhenlage der ErschlieBungsstralle.
Am Rand des Geltungsbereichs werden die bestehenden Gelandehéhen weitgehend
beibehalten. Dadurch werden nachbarschiitzende Belange angemessen berilicksichtigt und
zugleich ein stadtebaulich sowie landschaftlich vertraglicher Gelandeverlauf gewahrleistet.
Zur stadtebaulichen Einfligung der geplanten Baukoérper in die topografisch stark bewegte
Geladndesituation werden Festsetzungen zur Hohenlage der Gebaude getroffen. Das Plan-
gebiet weist ein deutliches Gefalle von Norden nach Stiden auf, wahrend die Haupter-
schlieBung in Ost-West-Richtung verlauft.

Als unterer Bezugspunkt fiir die Hohenentwicklung der Baukorper dient die Hohenlage der
ErschlieBungsstraRe. Ausgehend hiervon wird die zulassige Erdgeschossfubodenoberkante
(EFOK) in Abhangigkeit von der jeweiligen Lage der Baukorper im Gelande differenziert
festgesetzt.

Flr Gebaude, die sich nordlich der ErschlieRungsstralRe hangaufwarts entwickeln, wird eine
hohere zuldssige EFOK festgesetzt, je groRRer der Abstand zur StralSe ist. Dadurch wird eine
an das ansteigende Geldnde angepasste Bauweise ermdoglicht und gleichzeitig eine
UbermaRige Hohenentwicklung gegeniiber dem Straflenraum vermieden.

Flr Baukorper stidlich der ErschlieBungsstrale, die sich hangabwarts erstrecken, wird
entsprechend eine niedrigere zuldssige EFOK festgesetzt, je weiter sie sich von der Stralle
entfernen. Dies dient der Einbindung in das abfallende Geldande und verhindert eine
unangemessene Hohenwirkung in Richtung Talraum.

Durch diese differenzierte Regelung wird eine gestalterisch und funktional angemessene
Hohenstaffelung der groRvolumigen gewerblichen Baukdrper erreicht sowie eine
harmonische Einfligung in die vorhandene Topografie sichergestellt.
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Parzelle 7 erstreckt sich von Norden in Richtung Siiden (iber eine Lange von ca. 114 m und
weist einen Hohenunterschied von ca. 7 m auf. Die Hohenfestsetzungen werden fiir diese
Parzelle in zwei Teilbereiche unterschieden. Der nordliche Teilbereich erstreckt sich entlang
der ErschlieBungsstrale, die in diesem Bereich von Norden nach Siiden verlauft. Hier lasst
sich der Hohenbezugspunkt anhand der ErschlieBungsstraBe eindeutig definieren und eine
an das Gelande angepasst Bauweise sicherstellen. Im siidlichen Bereich ist diese
Voraussetzung nicht gegeben. Hier wird die Hohenlage anhand des Abstandes zur
Abgrenzungslinie zwischen den Teilflachen Parzelle 7 Nord und Siid festgesetzt. So kann
auch hier eine gelandeangepasst Bauweise sichergestellt werden. Die Regelungen fir
Parzelle 7 Sud greifen, sobald sich der Baukorper vollstéandig innerhalb des Teilbereichs flr
die Parzelle 7 Sud befinden.

6.2 Baugestaltung

Die Festsetzungen zur Baugestaltung weichen von den Festsetzungen des benachbarten
Baugebiets ,,Gewerbegebiet Am Geilweg” ab. Insbesondere werden neben geneigten
Dachern auch begriinte Flachdacher festgesetzt. Sie dienen unter anderem der Riickhaltung
von Niederschlagswasser.

Bei den technischen Aufbauten von untergeordneter Bedeutung z. B. Kamine
Laftungsanlagen und Aufzligen wurden keine maximalen Héhen festgesetzt, jedoch geht
der Gemeinderat von maximalen Hohen von 3 m aus. Das Erscheinungsbild des technischen
Aufbaus sollte sich dem Gesamtbild unterordnen.

Berechnungsmethode Wandhdhe an der Traufe

Die zuldssige Wandhohe an der Traufe wird grundsatzlich von der RohfulRbodenoberkante
des Erdgeschosses (ROK EG) aus gemessen. Abweichend hiervon ist die Untergrenze der
abstandsflachenrelevanten Wandhdhe von der im Hohenplan festgesetzten
Gelandeoberflache zu bestimmen. So werden nachbarschiitzende Belange sichergestellt.

Werbeanlagen
Aus ortsgestalterischen Griinden werden Festsetzungen zur GréRe und Art von Werbe-

anlagen getroffen.

Einfriedungen
Es sind gewerbetypische Einfriedungen in Form von Zdunen, Mauern oder Hecken bis max.

1,80 m zuldssig. Bei der Hohe der zuldssigen Einfriedung wird aus ortsgestalterischen
Griinden zwischen so genannten toten und lebenden Einfriedungen unterschieden.

6.3 Immissionsschutz

Aufgrund der Nachbarschaft zu schutzbedirftigen Nutzungen sowie einer gegebenenfalls
vorhandenen Vorbelastung wird eine Regelung wurde vom Gutachterbiiro GEO.VER.S.UM
eine Schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt. Siehe hierzu Anlage ,,Schalltechnische

Ill

Untersuchung zum Bebauungsplan Gewerbegebiet ,,Windstall [I“ im Markt Beratzhausen®”.
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Unter Berlicksichtigung der moglichen Immissionen durch weitere Emittenten, wurde eine
Gerduschkontingentierung nach DIN 45691 durchgefihrt.

Das Plangebiet ist in 6 Teilflachen unterteilt. Die ermittelten Kontingente betragen
nutzungsspezifisch fur ein Gewerbegebiet 60 DB(A) pro m? am Tag und 51-60 dB(A) pro m?
in der Nacht. Die Zusatzkontingente betragen je nach Richtungssektor zwischen 0 und 11

dB(A).

Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von
Flichenschallquellen mit den Umgriffen gemaR Ubersichtslageplan im Anhang der
schalltechnischen Untersuchung und unter Beriicksichtigung der Vorbelastung durch
Gewerbeldarm nach dem Verfahren der DIN 45691, Abschnitt 5 durchgefiihrt. Hierbei
wurden Emissionskontingente fiir unterschiedliche Gebiete ermittelt, die im Ubersichtsplan
bezeichnet sind. Es wurde mit freier Schallausbreitung unter alleiniger Berticksichtigung der
geometrischen Ausbreitungsdampfung bei einer Mittenfrequenz von f=500 Hz gerechnet.

Der anlagenbezogene Verkehr auf 6ffentlichen StraBen verursacht keine wesentlichen
Beeintrachtigungen schutzbedurftiger Nutzungen.

6.4 Verkehrsflachen

Die Strallenplanung orientiert sich an den Empfehlungen der Richtlinie fiir die Anlage von
StadtstraRen 2006 (RASt06) und den Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflachen RSt012.

Im Rahmen der ErschlieBungsplanung wird die konkrete Ausgestaltung der Verkehrsflachen
festgelegt. Die in der Planzeichnung dargestellte 6ffentliche Verkehrsflache beinhaltet auch
Seiten-/Gehwegflachen oder kleine Anteile von Verkehrsgriin. Es handelt sich nicht nur um

Fahrbahnen.

Da im Rahmen der Bauleitplanung noch keine Ausfiihrungsplanung fiir die ErschlieRung
vorliegt, kdnnen sich im Zuge der nachfolgenden Planungsschritte Anderungen in Bezug auf
die Gradientenhohe ergeben. Eine Abweichung von +/- 10 cm fir die Hohenlage Gradiente
stellt fir das Stadium Bauleitplanung eine zu vernachlassigende Variationsbreite dar. Eine
negative Auswirkung auf das stadtebauliche Konzept oder sonstige Belange wird durch die
Festlegung der Variationsbreite nicht erwartet.

Die Aspekte zur barrierefreien Ausfiihrung von Flachen fiir FukRganger werden im Rahmen
der ErschlieBungsplanung zu beriicksichtigen sein. Die Verkehrsflache ist mit 8,30 m Breite
so dimensioniert, dass ein 1,80 m breiter Seitenstreifen/Gehweg moglich ware. Zum
Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung ist noch nicht festgelegt, welche Unternehmen
sich wirklich ansiedeln werden und wo das jeweilige Unternehmen die Zufahrt oder Abfahrt
plant. Daher sollen zu Bordsteinhéhen und Zu- bzw. Abfahrten keine weiteren
Festsetzungen getroffen werden. Die Details zur Erschlielung werden in der
anschlieBenden ErschlieBungsplanung geklart.
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Die Sichtdreiecke an Kreuzungsbereichen und Zufahrten sind dauerhaft von jeglichen
Hindernissen freizuhalten. Dies gilt auch beispielsweise fir kiinftige Hecken/Zaunhohe.

6.5 Abwasser und Niederschlagswasser

Rechtliche Vorgaben

Gem. § 56 WHG und Art. 34 BayWG sind in Bayern die Gemeinden fiir die Abwasserbeseiti-
gung verantwortlich.

Gem. Art. 41 Abs. 1 BayBO muss die einwandfreie Beseitigung des Abwassers einschlief$lich
des Fakalschlamms innerhalb und aufRerhalb des Grundstlicks gesichert sein.

Von bebauten oder befestigten Flachen gesammeltes Niederschlagswasser ist durch § 54
Abs. 1 Nr. 2 WHG als Abwasser definiert.

Gem. § 37 WHG darf Niederschlagswasser nicht in Nachbargrundstiicke abflieRen. Eine
geordnete Abwasserbeseitigung ist daher erforderlich.

Gem. § 55 Abs. 1 WHG ist Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit
nicht beeintrachtigt wird. Dies ist durch die Planung sichergestellt. Das anfallende Abwasser
flieRt Gber die 6ffentliche Kanalisation zur gemeindlichen Klaranlage.

Ortliche Situation

Grundlage fir die Beurteilung sind der Geotechnische Bericht der IMH
Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen und Geotechnik mbH vom 31.05.2023 und die aktuelle
hydrodynamische Kanalnetzberechnung der Marktgemeinde.

Der Vorgabe des § 55 Abs. 2 WHG, das Niederschlagswasser ortsnah zu versickern oder zu
verrieseln, kann wegen der anstehenden Bodenverhaltnisse nicht entsprochen werden.
Aufgrund der vorliegenden Bodenverhaltnisse in Verbindung mit dem Geldndeverlauf
(Hanglage) wird im Geotechnischen Bericht von einer Versickerung abgeraten. Eine
Beeinflussung Dritter durch eine Versickerung kénne ansonsten nicht ausgeschlossen
werden.

Auf der Baugebietsflache wird ein Trennsystem errichtet. Am Ort des Anfalls erfolgt keine
Vermischung von Schmutz- und Niederschlagswasser. Das Entwdsserungssystem des
Markts Beratzhausen stellt ein jahrzehntelang gewachsenes Mischsystem dar. In
unmittelbarer oder mittelbarer Ndhe des Baugebiets befinden sich keine
Regenwasserkanale, die in ein Oberflaichengewasser einleiten. Wenn lang- oder mittelfristig
eine Trennung der 6ffentlichen Kanalisation stattfindet, kann das Baugebiet auf einfache
Weise an das zukiinftige Trennsystem angeschlossen werden.

Auf die zukiinftige Trennung der Abwasserstrome muss bereits jetzt Riicksicht genommen
werden. Eine dezentrale Riickhaltung am Ort des Regenwasseranfalls wird angestrebt, um
hydraulische Spitzenabfliisse abzufangen.

Das Niederschlagswasser der 6ffentlichen Verkehrsflache und das Niederschlagswasser aus
dem Uberlauf der Parzellen wird gesammelt, zentral behandelt und auf der &ffentlichen
Grinflache in eine Riickhalteeinrichtung (voraussichtlich Rigolenkorper) geleitet. Die
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vorgesehene Flache fiir das Regenriickhaltebecken beriicksichtigt einen Riickhaltevolumen
von 654 m3 bei einem Drosselabfluss von 30 I/Sek. Die Weiterleitung erfolgt tiber das
gemeindliche Flurstiick Nr. 947/18 nach Siiden in den Flutgraben. Dieser kanalisiert das
Niederschlagswasser, das im Bestand liberwiegend aus den Strallen und Griin- oder
Ackerflachen mit mittlerem bis starken Hanglagen anfillt. Die Einleitstelle ist die ,,Schwarze
Laber”. Die Erstellung eines Generalentwdasserungsplans flr die Gemeinde ist bereits
beauftragt und in Arbeit. Die vorgegebene Drosseleinleitmenge basiert auf den aktuellen
hydrodynamischen Berechnungen der Marktgemeinde. Die Dimensionierung der
Rickhaltung und Drosselung vor Einleitung in den Flutgraben ist durch das beauftragte
Planungsbiiro festgelegt worden. Durch die Vorgabe der Drosselmenge und der
Rickhaltevolumina ist sichergestellt, dass bis zu 5-jahrliche Starkregenereignisse nur
gedrosselt abgeleitet werden. Die Situation an der Einleitstelle in den Flutgraben wurde
bereits mit der unteren Naturschutzbehoérde abgestimmt. Es ist darauf zu achten, dass der
Eingriff in den Gehdlzbestand so gering wie moglich ist.

Zur Ressourcenschonung wird dem Grundstiickseigentiimer empfohlen das gesammelte
Niederschlagswasser als Brauchwasser zu verwenden. Bei der Nutzung des
Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Wasserabgabesatzung des Zweckverband
Laber-Naab zu beachten.

Wichtiger Hinweis zur Abwasserbeseitigung der Baugrundstiicke:

Auf die Einhaltung der DIN 1986 — Entwasserungsanlagen fiir Gebdaude und Grundstlicke —
bei der Erstellung der Grundstilicksentwasserungsanlagen, insbesondere in Bezug auf

Rickstausicherung, wird ausdrticklich verwiesen.

Die Bestimmungen der Entwasserungssatzung des Marktes Beratzhausen sind zu beachten.

Vorkehrungen gegen Wassereinbriiche

Im Hinblick auf die immer haufiger werdenden Starkregenereignisse besteht mittlerweile
generell eine ,,Hochwassergefahr”. Die Folgen (Vernassung und Verschlammung von
Gebauden, Verkehrsflichen und Grundstiicksflichen, Bodenabtrag, Uberlauf der
Kanalisation etc.) kdnnen nur durch entsprechende bauliche SicherungsmaBBnahmen
verhindert bzw. abgemildert werden.

7. Vermeidung und Verminderung nachtraglicher Auswirkungen

Die Festsetzungen und Hinweise zur Griinordnung und zum Umgang mit
Niederschlagswasser dienen zur Verminderung der Auswirkungen der Planung auf Natur
und Landschaft und zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf bestehende Systeme.

Die Planungen zu Infrastruktureinrichtungen des Markts Beratzhausen sind auf den Bedarf
durch das neue Baugebiet abgestellt.

8. Ausgleichsflachen

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und § 1a BauGB wird im Rahmen einer Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung im Umweltbericht nachgewiesen.
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Laut Eingriffsregelung fillt ein Ausgleichsbedarf von 9.463 m? an. 3.964 m? davon kdnnen
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans nachgewiesen werden. 5.498 m?
externe Ausgleichsflache liegen in der Ndhe des Baugebiets und werden ebenfalls auf dem
Bebauungsplan nachgewiesen.

9. Aspekte zur Verwirklichung des Bebauungsplans

9.1. Verkehrsfldachen

Offentliche Verkehrsfliache: ca. 2.008 m?
StraRenbreite 6,50 m
Breite Seitenstreifen 1,80 m

9.2. Versorgungseinrichtungen

9.2.1 Wasserversorgung

Trager: Zweckverband zur Wasserversorgung Laber-Naab
Grillenweg 6, 93176 Beratzhausen

9.2.2 Abwasserbeseitigung

Trager: Markt Beratzhausen,
Marktstraflde 33, 93176 Beratzhausen

9.2.3 Abfallentsorgung

Die Miillbeseitigung erfolgt auf Landkreisebene.
Ein Wertstoffhof und ein Kompostierplatz sind in Beratzhausen vorhanden.

9.2.4 Energieversorgung
Bayernwerk Netz GmbH, Lupburger Stralle 19, 92331 Parsberg

An der Pfraundorfer StraBe ist eine ca. 50 m? groRe Flache fiir Versorgung mit einer
bestehenden Trafostation ausgewiesen.

Flr die Kabelanschlisse diirfen nur marktiibliche und zugelassene Einfilhrungssysteme,
welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Prifungsnachweis
der Einflihrung ist nach Aufforderung vorzulegen. Wir bitten Sie, den Hinweis an die
Bauherren in der Begriindung aufzunehmen.

Der Markt Beratzhausen begriiSt den Einsatz von regenerativen Energien.
Auf das Gesetz zur Férderung Erneuerbarer Energien im Warmebereich (EEWarmeG) mit

der Nutzungspflicht von Erneuerbarer Energie nach § 3 EEWarmeG wird hingewiesen.
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Anlagen
Umweltbericht mit Eingriffsregelung

Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP), Biro fiir
Landschaftsokologie Hartmut Schmid, 08.08.2024
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1. Vorgaben und Rahmenbedingungen
Zur Aufstellung des Bebauungsplans Gewerbegebiet ,,Windstall [I“ ist ein Umweltbericht erforderlich.

Im Umweltbericht sind gemaR § 2 Abs. 4 BauGB die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Die Gemeinde legt dazu den Umfang und
Detaillierungsgrad der Belange fest, der fur die Abwagung erforderlich ist. Die Umweltprifung bezieht
sich auf das, was nach gegenwartigem Wissensstand und allgemein anerkannten Priifmethoden sowie
nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann.

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht die auf Grund der Umweltpriifung ermittelten und
bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen und als gesonderter Teil der Begriindung
beizufligen.

§ 4 Abs. 1 BauGB sind die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange die durch die Planung
berihrt werden kénnen, aufgefordert, sich im Hinblick auf den geforderten Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB zu duBern

Planungsrechtliche Voraussetzungen sowie Art und Umfang des Baugebiets sind der Begriindung zum
Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan zu entnehmen.

Es gelten die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch (BauGB) die
Naturschutzgesetze (BNatSchG und BayNatSchG), das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und das
Wassergesetz (BayWaG).

Die Darstellung in der Fortschreibung des Flachennutzungsplans mit Teilgenehmigung vom 19.07.2024
steht der geplanten Entwicklung nicht entgegen.

1.1 Landesentwicklungsprogramm

Das Landesentwicklungsprogramm gibt tibergeordnete Ziele (Z) und Grundséatze (G) vor. Darunter ist
folgendes formuliert (Nummerierung entspricht LEP):

1.1.3 Ressourcen schonen

(Q) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeidbare Eingriffe
sollen ressourcenschonend erfolgen.

3.1 Flachensparen

(Q) Die Ausweisung von Bauflachen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter
besonderer Berlicksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet
werden.

(G) Flachensparende Siedlungs- und ErschlieBungsformen sollen unter Beriicksichtigung der

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.
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(2) Neue Siedlungsflachen sind moglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
auszuweisen.

1.2 Regionalplan

Das Planungsgebiet liegt auBerhalb der im Regionalplan Region 11 genannten Bereiche der Ziele und
Grundsatze zu Natur und Landschaft.

1.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte

Auf der Planungsflache ist ein gesetzlich geschitztes Biotope nach Art 16 Abs. 1 BayNatSchG
vorhanden. Es handelt sich dabei um naturnahe Baum-Strauch-Hecken mit mesophilen Gebuschen und
Altgrasbestanden. Die Bestande werden erhalten und liegen im Bereich einer geplanten
Ausgleichsflache. Die Bestandsflaichen werden selbstverstandlich nicht in die Bilanzierung der
Ausgleichsflache einbezogen.

1.4 Natur- und umweltbezogene Planungsziele

Um das Ziel, Flachen zu sparen, zu realisieren wurden die Verkehrsflachen unter Bericksichtigung der
Vorgaben aus den derzeit giiltigen Richtlinien flir den StraBenbau in Gewerbegebieten auf das
unbedingt notwendige MalS reduziert. Wertvolle Landschaftsbestandteile werden erhalten und nach
Moglichkeit ihre Entwicklungsbedingungen verbessert. Zur Reduzierung der Abfllisse des
Niederschlagswassers in das 6ffentliche Kanalsystem sind MinderungsmaRBnahmen wie Dachbegriinung
und Versickerung und Riickhalteflachen vorgesehen. Eine Durchgriinung und Einbindung des
Gewerbegebietes in die Landschaft sind weitere Planungsziele.

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Die Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgen auf der Grundlage
verfligbarer Daten, vorhandener Erhebungen und Planungen, sowie eigener Gelandeaufnahmen.

Als Grundlage fir die Prognose der Auswirkungen dient der Entwurf des Bebauungsplans vom
27.03.2025. Die erfassten und derzeit vorhandenen Elemente des Landschafts- und Naturhaushalts
wurden nach dem Zielerflllungsgrad der einzelnen Landschaftspotentiale entsprechend folgenden
Kriterien bewertet:

o Empfindlichkeit gegeniliber Beeintrachtigung und Veranderung,

e Naturndhe als Mal der vorgenommenen menschlichen Einfllsse

e Seltenheit der vorkommenden Arten oder Lebensgemeinschaften

e Leistungsfihigkeit innerhalb der jeweils moglichen Funktionen im Landschafts- und
Naturhaushalt,

e Ersetzbarkeit, die Moglichkeit eine beeintrachtigte oder vollstandig beseitigte Funktion des
Landschafts- und Naturhaushalts durch landespflegerische MaRnahmen wiederherzustellen.

Je nach Auspragung der einzelnen Kriterien, die im Rahmen einer verbal argumentativen Bewertung
herangezogen werden kénnen, werden die bewerteten Elemente Boden, Wasser, Klima/Luft und
Landschaftsbild/Erholungseignung in drei Wertigkeitsstufen nach geringer, mittlerer bzw. hoher
Wertigkeit eingeordnet.
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Aus der Wertigkeit des erfassten Elements ergeben sich die Auswirkungen der Planung auf das jeweilige
Element und die Umwelt in gleichem Mal:

Geringe Wertigkeit geringe Auswirkung der Planung auf die Umwelt
Mittlere Wertigkeit mittlere Auswirkung der Planung auf die Umwelt
Hohe Wertigkeit groRe Auswirkung der Planung auf die Umwelt

2.1 Schutzgut Klima und Luft

Beschreibung:

Das geplante Gewerbegebiet liegt an einem flach nach Stiden geneigten Hang zwischen 488 und 510 m
NHN. Das Geldnde ist dem Klimabereich der mittleren Frankenalb zugeordnet mit einer mittleren
Jahreslufttemperatur von 7°C bis 8°C und einer Jahresniederschlagssumme von 750-850 mm.

Einfluss auf das Lokalklima besitzen vor allem die zahlreichen umliegenden Waldgebiete. Sie gewahr-
leisten eine gute Frischluftversorgung und besitzen damit eine wichtige Klimaausgleichsfunktion fir
besiedelte Gebiete. Kaltluft, die sich Giber den nord- und slid6stlich angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzflachen bildet, kann weiterhin nach Stiden und Siidwesten in offene Landschaft abflieRen. Ein
direkter Bezug zu den Wohngebieten besteht nicht.

Auswirkungen

Wahrend der Bauphase erhitzt sich die leergerdumte Oberflache starker als der bewachsene Boden. Bei
der Entwicklung zum Gewerbegebiet verliert der Anderungsbereich seine Funktion als Kaltluftent-
stehungsgebiet. Anlagebedingt flihren die versiegelten Flachen zu einer starkeren Erwdarmung. Durch
den Betrieb von Heizanlagen werden Schadstoffe und Feinstaube freigesetzt. Jedoch kann die Luft
weiterhin nach Sliden ins Tal abflieSen, d. h. es entsteht kein Stau. Die Eingriinung an Parzellengrenzen
lockert das Baugebiet auf.

Baum- und Strauchpflanzungen auf den 6ffentlichen Griinflaichen und Ausgleichsflachen kénnen die
Auswirkungen mindern und fir die Neuschaffung wichtiger Frischluftverbindungen sorgen.

Ergebnis

Durch das geplante Gewerbegebiet mit einer GRZ von 0,8 und den Verkehrswegen entsteht ein Gebiet
mit hohem Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad auf dem ehemals intensiv landwirtschaftlich genutzten
Geldnde. Die positiven Auswirkungen auf das lokale Klima, die von einer unbebauten Flache ausgingen,
verlieren im versiegelten Bereich ihre Wirkung. Die Planung von 6ffentlichen Griinflachen und die
Durchgriinung des Gebiets konnen die negativen Auswirkungen abmildern. Insgesamt werden die
Auswirkungen der Planung auf die Schutzgiiter Klima und Luft dennoch nur unwesentlich ins Gewicht
fallen, da die topografische Situation und die Waldflachen im Umbkreis flir ausreichend Frischluftzufuhr
sorgen. Geholz- und Baumpflanzungen im Gebiet verbessern zudem das Kleinklima. Daher ist insgesamt
von einer geringen Auswirkung der Planung auf das Schutzgut Klima und Luft auszugehen.

2.2 Schutzgut Boden und Flache

Nach § 2 des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSch@G) erfiillt der Boden natiirliche Funktionen,
Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie Nutzungsfunktionen.
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Zur Bewertung werden daher die fir diese Funktionen wesentlichen Grundlagen herangezogen.

Beschreibung:

Nach dem bautechnischen Gutachten wird im Untersuchungsgebiet mit ,massigem bis dickbankigem

Riffdolomitgestein der Frankenalb-Formation (unterer Abschnitt)” gerechnet. ,,Im Handenden sind die

unterschiedlich machtigen Verwitterungs- und Hangschuttdeckschichten sowie oberflachig anstehende

bindige Uberlagerungen zu erwarten.” Unterhalb der 20 bis 30 cm starken Oberbodenauflage liegen bis

ca. 3 m dicke sandig-schluffige Tonschichten mit Kieseinlagerungen und Einlagerungen von

Gesteinsschichten. , Die anstehenden Bdden sind als duBerst witterungs-, wasserempfindlich

einzustufen.”

Tabelle Nr. 1 Bodenfunktionen

Bodenfunktion nach § 2
BBodSchG

Relevante Grundlagen fiir die
Bewertung

Bewertung der aktuell
vorhandenen Funktionen

1. Natiirliche Funktionen

Lebensgrundlage und
Lebensraum fiir Menschen,
Tiere, Pflanzen und
Bodenorganismen

Natirliche Vegetation

Die natiirliche Vegetation
kommt nur noch auf
Restflachen im Randbereich
des Gebietes vor.

Bestandteil des Naturhaushalts,
insbesondere mit seinen
Wasser- und
Nahrstoffkreislaufen

Eigenschaften der vorliegenden
Bodeneinheiten

Einstufung der Béden als
,auBerst witterungs- und
wasserempfindlich.”

(Bodengutachten)

Abbau-, Ausgleichs- und
Aufbaumedium fir stoffliche
Einwirkungen aufgrund

Okologische Bodenfunktion
nach Arten- und
Biotopschutzprogramm,
Geologie

Mittlere bis hohe Wertigkeit
infolge der Filter- und
Pufferfunktion

2. Funktionen als Archiv der
Natur- und Kulturgeschichte

Geologie, Geotope,
Bodendenkmiler,
Altlastenverdachtsflachen

Keine besonderen Formationen
oder Altlasten bekannt;

3. Nutzungsfunktionen

Rohstofflagerstatte

Vorrang- und Vorbehaltsflachen

Keine Funktion

Flache fur Siedlung und
Erholung

Flachennutzungen

Keine Funktion

Standort fiir land- und
forstwirtschaftliche Nutzungen

Flachennutzungen,
Bodenschatzwerte, Bodengilite

Ertragreiche Ackerflache

Standort flir sonstige
wirtschaftliche und 6ffentliche
Nutzungen, Verkehr, Ver- und

Entsorgung

Flachennutzungen

Keine Funktion
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Das Baugebiet befindet sich auf einer nach Siiden abfallenden Flache, die ackerbaulich (Maisacker)
genutzt wird.

Geotope als wertvolle, oberflachig sichtbare geologische Elemente sind nicht vorhanden. Vorrang- und
Vorbehaltsflachen fir Rohstoffgewinnung liegen nicht im Bearbeitungsgebiet.

Kulturhistorisch besondere und seltene Béden sind im Anderungsbereich nicht anzutreffen. Hinweise
auf schadliche Bodenverunreinigungen bzw. Altlasten liegen ebenfalls nicht vor.

Auswirkungen:

Durch Uberbauung und Versiegelung wird grundsatzlich das Bodengefiige zerstért, Bodenwasserhaushalt
und Filtereigenschafen werden beeintrachtigt. AuRerdem werden die Bodenhorizonte verlagert und
umgeschichtet, die Lebensraum- und Regelungsfunktionen im Wasser- und Stoffhaushalt werden gestort.
Fiir das Plangebiet ist eine Grundflachenzahl von 0,8 festgesetzt und damit ein hoher Versiegelungsgrad.

Wahrend der Bauphase werden groRere Bodenbewegungen z.B. zur Geldndegestaltung oder beim
Aushub der Baugruben und der Zufahrten notwendig. Der Oberboden wird zwischengelagert und nach
Beendigung der Baumalinahme wieder auf den begriinbaren Flachen angedeckt.

Durch die Errichtung von Geb&duden und Verkehrsflaichen werden ausgedehnte Flachen dauerhaft
versiegelt. Nicht als private Verkehrsflaichen notwendige Bereiche verbleiben als 6ffentliche oder
private Griinflachen, die dauerhaft begriint werden. Durch die Begriinung von Freiflichen und Vorgaben
zur versickerungsfahigen Belagsauswahl kann der Eingriff minimiert werden. Durch extensive Pflege und
umsichtigen Dlingereinsatz auf den verbleibenden Griinflachen kann das Gebiet auf diesen Restflachen
eine Aufwertung erfahren.

Ergebnis:

Im Baugebiet selbst wirkt sich die Flachenversiegelung im Bereich der Gebadude und Verkehrsflachen
aus. GroRere zusammenhangende Griinflachen kénnen der Versiegelung entgegenwirken.

Somit sind Umweltauswirkungen von mittlerer Erheblichkeit fir das Schutzgut Boden und Flache zu
erwarten.

2.3 Schutzgut Wasser

Beschreibung

Hydrogeologisch befindet sich das Planungsgebiet in der Einheit des Jura (Malm, ungegliedert),
ausgezeichnet durch Kluft-(Karst-)Grundwasserleiter mit geringerer Verkarstungsneigung und geringer
bis maRiger Gebirgsdurchlassigkeit.

Das Planungsgebiet liegt weder in einem Trinkwasserschutz- oder Uberschwemmungsgebiet noch im
wassersensiblen Bereich. Das ndchstgelegene Einzugsgebiet flr die Wasserversorgung (Brunnen Sallern)
ist 550 m weit entfernt.

Aufgrund der Hohenlage des Baugebiets — mit mindestens 488 m NHN liegt es weit (iber dem Niveau der
Laber —ist von einem hohen Grundwasserflurabstand auszugehen.
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Oberflachenwasser:

Das Gebiet ist im Norden von der Pfraundorfer Stralle begrenzt. Das auf der Flache anfallende
Oberflachenwasser flieRt derzeit nach Stden ab, oder versickert auf der Flache. Der Wasserabfluss im
Planungsgebiet, das ein Nord-Stid-Gefélle von ca. 6 % aufweist, ist aktuell aufgrund des unversiegelten
Bodens unproblematisch.

Auswirkungen:

Oberflachengewasser werden durch das Bauvorhaben nicht beeinflusst. Auswirkungen auf vom
Grundwasser beeinflusste Biotope sind nicht zu erwarten. Die vollig unversiegelte Flache mit offenem
Boden kann seine Wasserspeicherfunktion noch auf der gesamten Flache erfillen. Wasser kann
versickern und verdunsten. Lediglich die Hanglage mit 6 % Hangneigung in Kombination mit der
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung, (Im Jahr der Bestandsaufnahme Maisanbau) beschleunigen
den oberflachigen Wasserabfluss und beeintrachtigen die Versickerung von Niederschlagswasser in den
vegetationslosen Jahreszeiten.

Anlagebedingt geht durch einen hohen Versiegelungsgrad auf der gesamten Flache bewachsene
Bodenschicht verloren. Dies fihrt zu vermehrtem und beschleunigtem Oberflachenabfluss, einer
Reduzierung des Rickhaltevolumens im belebten Boden sowie zu einer eingeschrankten Versickerung
und Grundwasserneubildung. Durch die Pflanzung von Laubbdaumen und die vorgeschriebene
Dachbegriinung wird langfristig wieder ein Verdunstungspotential geschaffen, das sich kleinklimatisch
positiv auswirken wird. Das Kontaminationsrisiko des Grundwassers wird durch die Planung nicht
erhoht, zumal im Vergleich zur vorangegangenen Nutzung die intensive Bewirtschaftung und Diingung
der Flachen wegfallt. Entsprechende Hinweise zur Pflege der Griinflachen sind im Bebauungsplan
vorgesehen. Wenn davon ausgegangen wird, dass auch wahrend der Bauzeit Schadstoffeintrage
verhindert werden, kann bei einem fachgerechten Umgang mit Treibstoffen, Ol,- und Schmierstoffen u.
a. sowie bei fachgerechter, regelmaliger Wartung von Maschinen das Risiko als gering eingestuft
werden.

Die MalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung, wie z.B. zusammenhangende Vegetationsflachen im
Baugebiet mit moglichst geringem Anteil an Versiegelung sowie die Dachbegriinungs- und
DurchgriinungsmalRnahmen kénnen die Auswirkungen reduzieren. Eine Regenriickhalteflache dient dem
Ruckhalt des abflieBenden Niederschlagswassers und der Entlastung des Kanalsystems. Eine
Versickerung von gesammeltem Regenwasser ist laut Bodengutachten nicht empfehlenswert, jedoch ist
eine breitflachige Versickerung des Niederschlags liber den bewachsenen Boden wie im Bestand
weiterhin moglich.

Die Verwendung eines wasserdurchldssigen Pflasters vermindert den Abfluss und fordert die
Versickerung vor Ort. Ein Regenwasserkanal sorgt flir die Trennung von Niederschlags- und
Schmutzwasser.

Ergebnis:

Eine rasche Begriinung der unversiegelten privaten und 6ffentlichen Griinflaichen und die
Dachbegriinung/Rickhaltung von Niederschlagswasser auf Dachern vermindern den Oberflachenabfluss
und fordert den Wasserriickhalt. So kénnen trotz der hohen Flachenversiegelung die
Umweltauswirkungen fiir das Schutzgut Wasser mit geringer bis mittlerer Erheblichkeit eingestuft
werden.
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2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen — Biologische Vielfalt

Beschreibung:

Die zu bebauende Flache wird momentan landwirtschaftlich als Maisacker genutzt (Stand 2023). Im
Norden, Westen und Siiden verlaufen Wiesen und Heckenflachen, die teilweise als Biotope kartiert sind.
Im Suden ist ein Teil der Flache bereits als Gewerbeflache genutzt.

Das Ergebnis der naturschutz-fachlichen Kartierung fiir eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung ist
als Anlage beigefigt.

Biotop- und Nutzungstypen

Biotope im Umfeld des geplanten Gewerbegebietes:

Biotop Nr. 6836-0170-54 >

e

=
& ‘ ‘i-‘—;
e S 1,,(.» % £

Biotop Nr. 6836-0170-52

’ Ge.?erpe_gebit

Biotop Nr. 6836-0170-46

Abbildung Nr. 1 Luftbild mit Biotopfléchen, Quelle LfU

Im Norden Biotop Nr. 6836-0170-046, 6836-0170-054, und 6836-0170-052 Geholzstrukturen nordostlich
von Beratzhausen, Hauptbiotoptyp: Hecken, naturnah (80 %)

Weitere Biotoptypen: mesophiles Gebiisch, naturnah (15 %), Magere Altgrasbestiande und
Grinlandbrache (5%), Schutz Paragraf 39 BNatSchG Art 16 BayNatSchG

Nutzungstypen im Eingriffsbereich:

Biotop-/Nutzungstyp im Eingriffsbereich Fliche in m?

MaRig extensiv bewirtschaftetes Griinland, maRig 400

artenreich

Acker, intensiv genutzt 30.477
Summe Eingriffsflache 30.877
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Artenschutz

Fledermausarten

Es wurden keine gezielten Untersuchungen der Fledermause durchgefiihrt, da der bestehende Acker nur
eine geringe Bedeutung als Jagdrevier hat. Laut Gutachten weisen die beiden Linden viele Faulhdhlen
auf, die sehr wahrscheinlich glinstige Quartiere fiir Flederméause bieten. Zur Vermeidung von
Beeintrachtigungen von Fledermausarten sind Festsetzungen zur AuBenbeleuchtung erforderlich (siehe
unten V1).

Vogelarten

Laut den naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung wurden neun
Vogelarten als Gaste im Gebiet festgestellt, wahrend 15 Arten innerhalb des Geltungsbereichs briten.
Neben den weit verbreiteten und haufigen Arten wurden die priifungsrelevanten Arten Goldammer,

Untersuchungsbereich
Goldammer
Klappergrasmiicke
Star

Turmfalke

Ausschnitt aus dem Gutachten zu den naturschutzfachlichen Angaben mit Verortung der Brutpaare der
priifungsrelevanten Brutvogelarten, Biiro fiir Landschaftsékologie Hartmut Schmid, Seite 24 (2024)

Von der Goldammer wurden zwei Brutpaare festgestellt, eines in dem Gebischbestand im Nordteil und
eines in der Hecke am Ostrand des Geltungsbereichs. Die geplante Bebauung fiihrt nach Angaben des
Landschaftsdkologen zu einem Verlust von Brutplatzflachen fiir die Goldammer. Das Gutachten geht
davon aus, dass durch den Lebensraumverlust in Zukunft nur noch ein Brutpaar der Goldammer im
Planungsraum briten kann.

Die Klappergrasmiicke lebt im Nordteil im Bereich des kartierten Biotops. Das Gutachten geht davon
aus, dass wegen der guten Anpassungsfahigkeit der Art die Gehdlzbestdnde auch in Zukunft als Brutplatz
genutzt werden kdnnen.
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In einer der beiden Linden, die das Marterl einrahmen, britete zum Zeitpunkt der Kartierung ein
Starenpaar. Auch fir das Starenpaar wurde keine Beeintrachtigung durch die kommende Nutzung des
Gebiets als Gewerbegebiet prognostiziert.

Auch der Turmfalke briitete in einer der beiden Linden. Auch hier wird davon ausgegangen, dass das
wenig scheue Tier durch die Planung nicht beeintrachtigt wird.

Die Prifung ergab, dass die Verbote des § 44 BNatSchG unter der Voraussetzung, dass die vom
Gutachten vorgeschlagenen VermeidungsmalRnahmen umgesetzt werden, nicht einschlagig sind.

Mallnahmen zur Vermeidung:

Vi Zur Vermeidung von Streulicht auf die im Norden und Osten verbleibenden Geholzbestdnde ist
auf eine nachtliche Beleuchtung der Baustelle und auch des Gewerbegebietes zu verzichten bzw.
die Beleuchtung ist auf das fiir die Sicherheit absolut notwendige MaR zu beschranken. Die
Geholzbestande missen als lichtgeschiitzte Jagdreviere und Flugkorridore fiir Fledermause
verbleiben. Der Lichtkegel der Beleuchtung muss gegebenenfalls seitlich und nach oben
abgeschirmt werden. Fiir die AulRenbeleuchtung sind ausschlieBlich Lichtquellen zu verwenden,
die keine Lockwirkung auf Insekten haben, z. B. UV-arme, warmweil3e LED- oder
Natriumniederdampf-Lampen mit gelbem Licht.

V2 Anlage eines Geblischbestandes mit 25 Strauchern in der offenen Feldflur als Brutplatz fir die
Goldammer.
V3 Geholze darfen nur im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Februar gefallt werden.

Auswirkungen:

Da fur das Vorhaben keine Gehdlzflachen in Anspruch genommen werden, ist ein Lebensraumverlust
oder eine baubedingte Schadigung von Gehdlzbriitern mit Ausnahme des Goldammer-Brutpaars
auszuschlieRen. Als Ausgleich flir den Brutplatzverlust wird die Externe Ausgleichsflache E2
herangezogen. Die geplanten Heckenstrukturen stellen zugleich einen Brutplatz gem. saP fir die
Goldammer dar.

Anlagebedingt kdnnen durch eine naturnahe Eingriinung des Baugebiets (Baum-Strauchhecken mit
autochthonen Arten) Vernetzungsstrukturen zu den nahe gelegenen Gehdlzbestanden geschaffen
werden und somit neue Lebensraume, besonders fiir Heckenvogel, entstehen.

Ergebnis:

Da die Planungsflache bisher als Maisacker genutzt wurde und die biologische Vielfalt nicht besonders
hoch war, die Planung Vermeidungs- und BegriinungsmaRnahmen festsetzt und die fiir o.g. Arten
relevanten Vegetationsstrukturen nicht vom Eingriff betroffen sind, sind Umweltauswirkungen von
geringer Erheblichkeit fiir das Schutzgut Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten.

2.5 Schutzgut Mensch und Bevodlkerung insgesamt

Beschreibung:

Das geplante Gewerbegebiet grenzt an ein bestehendes Gewerbegebiet an und liegt an der
bestehenden Pfraundorfer Stralle am Ortsrand. Wanderwege und sonstige Erholungsflachen sind vom
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Eingriff nicht betroffen. Das nachstgelegene Wohngebiet ist ca. 300 m weit entfernt. Das
Reitsportgeschaft mit Wohnhaus im Osten ist ca. 160 m entfernt und wird von Nebengebduden
abgeschirmt. Von der Pfraundorfer Stralle und vom bestehenden Gewerbegebiet ausgehend ist eine
Larmimmission als Vorbelastung bereits vorhanden. Dariber hinaus werden gliedernde
Strukturelemente der freien Landschaft wie Hecken und Einzelbaume erhalten.

Auswirkungen:

Wahrend der Bauphase ist ein erhdhter Larmpegel gegeben. Da sich das Erweiterungsgebiet aber in
Ortsrandlage befindet, sind die baubedingten Auswirkungen als gering einzustufen. Von einer héheren
Verkehrsbelastung fiir die Wohngebiete durch die Bauparzellen ist nicht auszugehen.

Ergebnis:

Betrachtet man die gesamte Planungssituation sind die bau-, anlage- und betriebsbedingten
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Bevolkerung insgesamt als gering einzustufen.

2.6 Schutzgut Landschaft

Beschreibung:

Das geplante Baugebiet liegt am Ortsrand von Beratzhausen an einem nach Siiden abfallenden flach
geneigten Hang mit teilweise weitem Blick Gber den Ort und die gliedernden Griinstrukturen.

Nach Norden und Osten schrianken die Topographie und die Geholzbestande die Sicht ein. Die
Gebietsrander im Norden, Osten und Stiden sind durch einen bereits bestehenden und zu erhaltende

Baum-/Strauchbestand gut in die Landschaft eingebunden.

Abb.: Blick von der gepl. Ausgleichsfléiche an der Pfraundorfer StrafSe aus (iber das Planungsgebiet nach
Siidwesten (2023)

Auswirkungen:

Bau- und betriebsbedingt entstehen Belastungen. Im Westen wird an die bestehende Bebauung
angeschlossen, Veranderungen des Landschaftsbildes entstehen vor allem durch die Bebauung der
ehemals freien Landschaft und die Erweiterung des Ortsrands nach Osten.
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Die bestehende Eingriinung an den neuen Randern wird durch einen drei bis flinf Meter breiten Streifen
erweitert. Der Pflanzgiirtel bildet den neuen Ortsrand und wirkt sich somit positiv auf das
Landschaftsbild aus.

Ergebnis:

Bei Durchfiihrung der geplanten Ortsrandeingriinung im Nord- und Siidosten und
BegriinungsmalRnahmen innerhalb des Gewerbegebiets sind Umweltauswirkungen geringer
Erheblichkeit fir das Schutzgut Landschaft zu erwarten.

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Beschreibung:

Im Bereich des Planungsgebiets befinden sich gemal Internetdienst des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, fiir Landesentwicklung und Heimat (BayernAtlas, Stand: Juli 2017) keine Bau- oder
Bodendenkmaler.

Die nachsten Boden- und Baudenkmaler in der Umgebung sind bis 1 km weit entfernt und ohne
Sichtbeziehung zum Planungsgebiet ,Windstall 11“.

Altlasten sind im Baugebiet nicht bekannt. Sollten jedoch bei Aushubarbeiten organoleptische Stérungen
auftreten (z.B. Geruch, Optik, Konsistenz) sind umgehend das Landratsamt Regensburg und das
Wasserwirtschaftsamt Regensburg zu informieren.

Auswirkungen:

Eine Beeintrachtigung der Baudenkmaler durch das geplante Gewerbegebiet ist nicht gegeben.

Ergebnis:

Es sind keine/geringe Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Kultur- und Sachgiiter zu erwarten.
2.8 Wechselwirkungen

Wechselwirkungen sind die zwischen den verschiedenen Schutzglitern auftretenden gegenseitigen
Beeinflussungen und Abhangigkeiten. Neben den bereits beschriebenen Standortvoraussetzungen fir
z.B. Boden- und Wasserverhiltnisse als Lebensgrundlage fir Flora und Fauna wurden keine die
Wirkintensitat verstarkenden Wechselwirkungen festgestellt.

Da die im Randbereich der MalRnahme liegenden Gehélz- und Grasflachen erhalten werden und eine
Aufwertung erfahren kénnen, wird ihre Stellung im Biotopverbund nicht beeintrachtigt.

3. Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Ohne die Gewerbegebietsausweisung wiirde das Gebiet weiterhin als landwirtschaftliche Flache mit
guten Erzeugungsbedingungen genutzt werden. Damit wiirden auch die Durchladssigkeit des Bodens und
seine Wasseraufnahmefahigkeit erhalten bleiben. Die in der Planung enthaltenen Pufferstreifen entlang
des Gehdlzrands wiirden nicht umgesetzt und die Ausgleichsflachen nicht ausgewiesen.
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Der Baulandbedarf misste im Fall der Nicht-Durchfihrung der Planung an anderer Stelle gedeckt
werden. Der Vorteil der glinstigen Erschlieung wiirde nicht genutzt.

4. Geplante MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung und zum Ausgleich von
nachteiligen Auswirkungen der Planung

4.1 Vermeidung und Verringerung

GemadR § 15 Abs. 1 BNatSchG sind vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu
unterlassen.

Zur Vermeidung bzw. Minimierung erheblicher zu erwartenden Beeintrachtigungen sind bezogen auf
samtliche Umweltgiiter die im Folgenden genannten griinordnerischen Malnahmen zu beachten:

- Erhalt, Pflege und Entwicklung wertvoller Gehoélzstrukturen im Randbereich des Plangebiets
- Umfangreiche Durchgrinung und Eingriinung der Bebauung.
- Festsetzung von AusgleichsmalRnahmen

Schutzgut Klima und Luft

- Verbesserung des Kleinklimas durch Dachbegriinung der Garagen, Ermdéglichung des
Luftaustausches durch offene Bauweise, Festsetzung von Gehélzpflanzungen (CO2-Bindung,
Staubfilterung, Windabschwéachung, Speicherung von Niederschlagswasser im Boden)

Schutzgut Arten und Lebensrdume:

- Zur Vermeidung von Streulicht auf die im Norden und Osten verbleibenden Gehdlzbestdnde ist
auf eine nachtliche Beleuchtung der Baustelle und auch des Gewerbegebietes zu verzichten
bzw. die Beleuchtung ist auf das fiir die Sicherheit absolut notwendige MaR zu beschranken. Die
Geholzbestande missen als lichtgeschiitzte Jagdreviere und Flugkorridore fiir Fledermause
verbleiben. Der Lichtkegel der Beleuchtung muss gegebenenfalls seitlich und nach oben
abgeschirmt werden. Fiir die AuRenbeleuchtung sind ausschlieBlich Lichtquellen zu verwenden,
die keine Lockwirkung auf Insekten haben, z. B. UV-arme, warmweil3e LED- oder
Natriumniederdampf-Lampen mit gelbem Licht.

- Anlage eines Gebischbestandes mit 25 Strauchern in der offenen Feldflur als Brutplatz fiir die
Goldammer.

- Geholze dirfen nur im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Februar gefallt werden.
- Schutz der als Flachen fiir Natur- und Landschaft vorgesehenen Flachen vor temporaren

Eingriffen wie Ablagerungen, Befahren durch Bau eines haltbaren und ortsfesten Bauzauns.
- Erhalt der schutzwiirdigen Gehdlz- und Einzelbaumflachen entsprechend zu erarbeitendem
Malnahmenplan. Schutz der Kronenbereich der zu erhaltenden Bdume und Strducher.
- Verbot von tiergruppenschadigenden Anlagen oder Bauteilen
- Vermeidung mittelbarer Beeintrachtigung von Lebensraumen

Schutzgut Wasser

- Erhalt der Wasseraufnahmefahigkeit des Bodens durch Verwendung versickerungsfahiger
Belage wie sickerfahige Pflastersteinsysteme, zum Beispiel im Bereich von Stellplatzen und
FuBwegen mit einer Steigung bis 6 %
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- Begriinung aller nicht fiir Bauten und Verkehrs- und Lagerflachen notwendigen Bereiche
- Rickhaltung von Niederschlagswasser in geeigneten Riickhalteflachen
- Dachbegriinung zur Verzégerung des Wasserabflusses

Schutzgut Boden

- Errichtung der Baustelleneinrichtung zur Verminderung des Eingriffs in den Bodenhaushalt in
der Nahe spaterer Verkehrsflachen

- Getrennte Lagerung der Bodenschichten

- Vermeidung von Bodenverdichtung als Folge von Befahren und Lagern auf den kiinftigen
Flachen fir Natur und Landschaft

Schutzgut Landschaft

- Erhaltung von landschaftsbildpragenden Gehdlzstrukturen

- Pflanzung von standortgerechten, heimischen Baumreihen, Feldgehoélzen und Hecken
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans

- Ansaat der Griinflachen mit landschaftstypischem krauterreichen Saatgut

Schutzgut Mensch

- Einhaltung von Larmschutzvorgaben
- Eingrinung des Gewerbegebiets
- ortsvertragliche Bebauung durch bauliche Festsetzungen

4.2 Eingriffsregelung

4.2.1 Grundlagen

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgt nach dem Leitfaden: ,Eingriffsregelung in der
Bauleitplanung, Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft (StMLU, Ergédnzte Fassung 2003).

Grundsatzlich kann eine Ausgleichsflache nur dann als solche anerkannt werden, wenn eine Aufwertung
um eine Wertstufe erfolgt.

Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren nach Leitfaden ,Bauen im Einklang mit Natur und
Landschaft”
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Gebiete unterschiedlicher Eingriffsschwere
Gebiete unterschied-
licher Bedeutung filir hoher \Versiegelungs- niedriger bis mittlerer
MNaturhaushalt und bew. Mutzungsgrad Versiegelungs- bzw.
Landschaftshild Mutzungsgrad
Festgesetzte GRZ » 0,35 Fastgesetzte GRZ < 0,35
od. entspr. Bngriffesschwers od. entspr. Eingriffeschweare
Kategorie | Feld Al FeldE|
Gebiete geringer Bedeutung:
s Ackerfldchan 0,3-06 0,2-0,5
*  Intensiv genutztes Grimland, intensiy gepilegte Grinflachan _ .
] '-Iar'nhr.t.a Gewissar :;E:ET qﬁm&”
* Ausgeriumte Agrarandschaften gemn. 3.1t demn :|e~:|'ng ung
= . {vgl Lste 1 a) getragen)
Kategoris Il Feld Al FeldE Il
Gebiete mittlerer Bedeutung:
= Micht standortgemiafse Erstaufforstungen und 0,8 -1,0 0,5-0,8
Wiilder
* Bouminsein, Feldgehdlze, Hecken, Hohlwege (in besonderen Fallen 0,2)*
= Artenreiches oder extensiv genutztes Grinkand.
soweit nicht in Liste 1 ¢ erfalt
= Avenstandorte
= Bisherige Ortsrandbereicha mit singewachsenen
Grinstrukturen
= . {vgl Lste1b)
kKategore il Feld Al Feld B Il
Gebiete hoher Bedeutung:
* Maturnah aufgebaute, standortgemiEfe Wilder mit 1,0 - 3,0 1,0-3.0
hohem Antsil standortheimischer Baumarten
»  Alters Gebilsch- und Heckenlandschaften,
artenreiche Waldrinder (in Ausnahmefillen dariiber) (in Ausnahmefalan dariber)
= Matlriche u. natumahe Fluss-u. Bachabschnitte
*  Flhchen mit Kimazausgleichefunktion f. besiedalta Bersiche
= Bereiche traditionslier Kulturandschaften mit
kulturhistorschen Landnutzungsforman
= . {vgl Liste 1c)

* urterer Wert bei sorstigen Gebieten und Flachen, z B. bai intensie genutzten Spiel- und Sportplitzen mit nur tebsrese versispaiten Fachen

4.2.2 Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme und deren Bewertung

Im Rahmen der Bestandsaufnahme und Bewertung der Planungsauswirkungen wurden sieben fir das

Untersuchungsgebiet relevante Schutzgiiter ndaher betrachtet und im Hinblick auf die Auswirkungen der

Planung auf ihre Schutzfunktion fiir die Umwelt beurteilt.

In der folgenden Tabelle Nr. 2 ist das Ergebnis der Bestandbewertung zusammengefasst:

Schutzgut Keine/Geringe Mittlere Auswirkung GroRe Auswirkung der
Auswirkung der der Planung auf die Planung auf die
Planung auf die Umwelt Umwelt
Umwelt

Klima und Luft X

Boden X

Wasser X
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Tiere und Pflanzen X

Mensch und X
Bevolkerung insgesamt
Landschaft X
Kultur- und Sachgiter X

Die Tabelle weist die Eingriffe in Natur und Landschaftshaushalt durch die MaBnahme lberwiegend als
gering aus. Der Eingriff in das Schutzgut Boden sowie in das Schutzgut Wasser werden mit mittlerer
Auswirkung der Planung eingestuft.

Kategorisierung vorhandener Flachen, fur die ein Ausgleich oder Ersatz zu schaffen ist:

Kategorie | Gebiete geringer Kategorie Il Gebiete mittlerer Kategorie Il Gebiete hoher
Bedeutung Bedeutung Bedeutung
Nutzungstyp Fliche in m2 Nutzungstyp Flache inm? | Nutzungstyp | Flache in m?
Acker, intensiv 30.477 MaRig extensiv 400 - -
genutzt bewirtschaftetes
Griinland, maRig
artenreich
Summe 30.477 Summe 400 Summe -

Diese Einordnung vorhandener Flachen in Kategorien wurde nach den Angaben des Leitfadens
getroffen.

4.2.3 Eingriffsschwere

Die Nutzungstypen befinden sich in den Bereichen des kiinftigen Gewerbegebietes sowie der
ErschlieBungsstraBen. Der Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad liegt bei GRZ 0,8. Die Eingriffsschwere
entspricht auf der gesamten Eingriffsflache von 30.877 m? dem Typ A (Gebiete mit hohem
Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad).

4.2.4 Kompensationsfaktoren

Flr das Gebiet mit geringer Bedeutung (Kategorie |) wird aus den moglichen Kompensationsfaktoren 0.3
bis 0,6 der Faktor 0,3 festgelegt, da der Maisacker nur eine geringe Bedeutung fiir die Natur und
Landschaft besitzt und festgesetzte Minderungs- VermeidungsmalRinahmen die Eingriffsschwere
minimieren.

Fiir das Gebiet mit mittlerer Bedeutung (Kategorie Il) wird aus den moglichen Kompensationsfaktoren
0.8 bis 1 der Faktor 0,8 festgelegt, da der Artenreichtum auf der Flache nur gering ist.

4.2.5 Berechnung des Ausgleichsbedarfs

Fiir den Eingriffsbereich maRig extensiv bewirtschaftetes Griinland wird ein Ausgleichsfaktor von 0,8
angesetzt, da sich die Flache entlang der Pfraundorfer StralRe als wenig artenreich darstellt. Dies
entspricht dem unteren Wert der Tabelle Kategorie Il (Gebiete mittlerer Bedeutung) die von 0,8 bis 1
angesetzt ist bei Typ A (hoher Versiegelungsgrad).

400 m*x 0,8 = 320 m?.
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Fiir den Eingriffsbereich des intensiv bewirtschafteten Ackers wird ein Faktor von 0,3 angesetzt. Dies
entspricht dem unteren Wert der Tabelle flir Kategorie | (Gebiete geringer Bedeutung) die von 0,3 bis
0,6 angesetzt ist bei Typ A (hoher Versiegelungsgrad).

30.477 m?*x0,3=9.143 m?
Bendtigte Ausgleichsfliche fiir den Eingriffsbereich: 320 m2 + 9.143 m? = 9.463 m?

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind Ausgleichsflachen von 3.964 m? festgesetzt.
(A1:1.878 m?, A2: 700 m?, A3: 1.386 m?)

Bei der Ausgleichsfliche A 1, Gesamtflache 3.158 m?, werden 1.280 m? Geholzbestand nicht
angerechnet, da eine Aufwertung um eine Wertstufe nicht moglich ist.)

Daher sind extern noch Ausgleichsflachen von 5.499 m? erforderlich.
AuBerhalb des Baugebiets liegende Ausgleichsflachen
E1:2.129 m?

Im Rahmen der Aufstellung der Erganzungssatzung , Oberndorf Stidwest” wurde auf den Flurnummern
1263 und 1254 der Gemarkung Mausheim ein Ausgleich von 2.669 m? Flidche hergestellt, wovon 540 m?
der Ergdnzungssatzung zugeordnet wurden. Eine Restfliche von 2.129 m? steht innerhalb des
Flachenpools des Marktes zur Verfliigung und kann dem vorliegenden Bebauungsplan zugeordnet
werden.

Die zwei weiteren externen Ausgleichsflachen auRerhalb des Baugebiets (FINr. 939/2 Gemarkung
Beratzhausen und TF-FINr. 1373, TF-FINr. 1374) liegen im raumlichen Zusammenhang zum Baugebiet.

E2:1.780 m?

Bei der Flache handelt es sich im Ausgangszustand um eine landwirtschaftlich genutzte Ackerflache
(FINr. 939/2 und Teilbereich 940, Gemarkung Beratzhausen). Entlang der keilférmigen Flache verlauft
oOstlich ein Bewirtschaftungsweg, dahinter erstrecken sich weitere Ackerflachen. Nordwestlich grenzt die
Flache an biotopkartierte Halbtrockenrasen mit warmeliebenden Sdumen und Geblschen mit der
Biotopteilflachennr. 6836-0171-003. Die Flache wiirde somit einen Biotopverbund darstellen. Derzeit ist
die Flache verpachtet, kann aber mit Vorlauf von 3 Monaten jederzeit gekiindigt werden.

E3:1.590 m?

Die auBerhalb des Baugebiets liegende, externe Ausgleichsflache (Teilflache Flurstlicksnummer 1373
und 1374 Gemarkung Mausheim) liegt zwischen Vorderkreith und Hirschstein und damit noch im
raumlichen Zusammenhang zum Baugebiet. Die Flache stellt sich als wenig artenreiche Wiesenflache in
einer Senkenlage dar, die als Rinderweideflache genutzt wird. Im westlichen und nérdlichen
Randbereich erstrecken sich teils biotopkartierte, liickige Heckenstrukturen. Die AusgleichsmaRe stellt
somit einen Biotopverbund dar. Die verbleibende Restflache ist weiterhin ausreichend groR fiir die
Weidehaltung.

4.2.6 AusgleichsmaBBnahmen

Die Ausgleichsflachen und die Festsetzungen zur Herstellung und zur Entwicklung werden auf dem
Bebauungsplan nachgewiesen.
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4.2.6.1 Bestandssituation Externe Ausgleichsflache
E2:

Die gemeindliche Flache fallt topographisch von Nordosten in Richtung Siidwesten und wird derzeit
ackerbaulich genutzt. Entlang der 6stlichen Grundstlicksgrenze erstreckt sich ein Griinweg, der der
Bewirtschaftung der angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Flachen dient. Nordwestlich

erstecken sich biotopkartierte Geholzflachen. Sudlich schlieBen sich weitere Ackerflachen an.

Blick von Nordosten nach Stiden Gber die geplante Ausgleichsflache

E3:

Zwischen Vorderkreith und Hirschstein steht eine weitere gemeindliche Flache fir Ausgleichs-
malnahmen zur Verfligung. Die artenarme Wiesenflache wird vom angrenzenden Landwirt auch als
Weideflache flir Rinder genutzt. Die Flache befindet sich in einem bewegten Gelande. Die Flache steigt
Richtung Norden, Osten und Stiden an. Nordlich, 6stlich und stdlich erstrecken sich Ackerflachen. Im
Westen wird die Flache von einem liickigen Heckenbestand begrenzt.
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Blick von Westen nach Osten auf die geplante Ausgleichsflache

Die Ausgleichsmallnahmen werden auf dem Bebauungsplan nachgewiesen.

5. Alternative Planungsmaoglichkeiten

Der gewahlte Standort wurde im Rahmen der Flachennutzungsplanung als geeignet befunden, da sie
sich im Anschluss an ein bestehendes Gewerbegebiet befindet und der Anschluss an das Uberortliche
Verkehrsnetz als glinstig zu bezeichnen ist.

6. MaBnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann vor allem durch die geplante Ortsrandeingriinung und die
Baumpflanzungen im Gebiet gemindert werden. Im Rahmen des Monitoring ist zu Uiberpriifen, ob die
Umsetzung dieser Mallnahmen sowie der privaten Pflanzbindungen durch die Bauherren im genannten
Zeitrahmen erfolgt ist. In regelmaRigen Abstdanden von 3 Jahren soll die Situation dokumentiert werden,
um Fertigstellungen oder Nachbesserungen ggf. anzumahnen.

7. Zusammenfassung

Die bau- und anlagebedingten Auswirkungen sind im Vergleich zu den geringeren betriebsbedingten
Auswirkungen als mittelwertig einzustufen. Anlagebedingt, d.h. dauerhaft stellt das Baugebiet eine
Veranderung des Bodens, Wasserhaushalts und Landschaftsbildes dar. Die Auswirkungen auf den
Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere sind baubedingt als geringwertig einzustufen. Wie dargestellt
werden MaBnahmen zur Minderung und Vermeidung vorgesehen, wobei vor allem die geplante
Eingriinung zur Definierung des Ortsrand eine wichtige eingriffsminimierende und gestalterische
Malnahme darstellt. Die zu erwartenden verbleibenden Umweltauswirkungen sind nachstehend
schutzbezogen aufgefiihrt.
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Schutzgut Klima und Luft:

Die Versiegelung von Flachen fihrt zu einer starkeren Erwarmung, die jedoch aufgrund der
topografischen Gegebenheiten ohne spiirbaren Einfluss auf das ortliche Klima bleibt. Feinstaube, die
aufgrund des erhohten Verkehrsaufkommens entstehen, kbnnen durch BegriinungsmaRnahmen
gemindert werden.

Schutzgut Boden:

Baubedingt ist auf eine sachgerechte Lagerung von Abraum und Humus zu achten. Der natirliche
Bodenaufbau wird im Bereich der Bebauung und der Wege/ StraRen verandert, im begriinten Bereich
wird er wiederhergestellt. Die Veranderung hat Auswirkungen auf Versickerung, Porenvolumen und
Leistungsfahigkeit.

Schutzgut Wasser:

Die Grundwasserverhaltnisse werden durch das Bauvorhaben nicht verandert. Jedoch wird die
Grundwasserneubildung durch den hohen Versiegelungsgrad beeintrachtigt. Es kommt zu einem
vermehrten Oberflachenabfluss im Bereich der Gberbauten Flachen. Das gesammelte
Niederschlagswasser wird auf geeigneten Flachen zuriickgehalten und gedrosselt an das Kanalsystem
weitergeleitet.

Schutzgut Tiere und Pflanzen:

Durch die geplante Bebauung werden landwirtschaftliche Nutzflachen zerstort, jedoch keine
Geholzbestande und andere 6kologisch wertvolle Strukturen. Mittels griinordnerischer Festsetzungen
ist der Schutz angrenzender Gehdlzbestande wahrend der Baumalnahmen gewahrleistet. Mit Pflanzung
heimischer Baum- und Straucharten entlang des Ortsrandes sowie auf den Privatparzellen kann die
Artenvielfalt erhoht werden.

Schutzgut Mensch:

Bedingt durch die Ansiedlung von Betrieben wird sich der Verkehrslarm im Baugebiet sowie in der
Pfraundorfer StraRRe etwas erhéhen.

Schutzgut Landschaft:

Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sind aufgrund der topographischen Gegebenheiten gering.
Die Pflanzung der nord- und siidostlichen Ortsrandeingriinung und die Gebietsdurchgriinung kann
negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild mindern.

Schutzgut Kultur- und Sachgiter:

Bei eventuell zu Tage tretenden Bodendenkmalern besteht Meldepflicht. Blickbeziehungen zu
Baudenkmalern bestehen nicht und werden somit durch die zukiinftige Bebauung auch nicht gestort.
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Anlage

Planzeichnung Eingriffsregelung M = 1: 2.000
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1 Einleitung

1.1  Anlass und Aufgabenstellung

Die Marktgemeinde Beratzhausen plant die Verwirklichung des Gewerbegebietes ,Windstall 11
am norddstlichen Ortsrand von Beratzhausen. Der grof3te Teil der Flache wird bisher landwirt-
schaftlich genutzt, am nérdlichen Rand des Geltungsbereiches befinden sich Geblischbestande,
ein Marterl mit zwei alten Linden und eine Griinlandbrache. Am éstlichen Rand verlauft eine He-
cke. Im sudlichen Teil des Geltungsbereiches befindet sich bereits eine Baustelle.

Abbildung 2: Blick von Norden uber den Geltungsbereich
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Sidlich und westlich grenzt das bestehende Gewerbegebiet an, im Norden die Pfraundorfer
Stral3e mit dahinter gelegenen landwirtschaftlichen Nutzflachen, im Osten und Stdosten land-

wirtschaftlich genutzte Flachen.

Abbildung 3: Lage des Untersuchungsgebietes

Die Geholzbestande im Nordteil und die Hecken am dstlichen Rand bleiben erhalten. Die Er-
schlieBung des Gewerbegebietes erfolgt von Norden Uber die Pfraundorfer Stral3e.
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a7 10T12me

Lageplan Vorentwurf BP "Windstall II" M = 1:1.500
Stand: 28.09.2023

Abbildung 4: Bebauungsplan

In der vorliegenden saP werden:

- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
beziglich der gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten (europaische Vogelarten gem.
Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorha-
ben eintreten kdnnen, ermittelt und dargestellt. (Hinweis zu ,Verantwortungsarten® nach §
54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Diese Regelung wird erst mit Erlass einer neuen Bundesar-
tenschutzverordnung durch das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufas-
sung bestimmt werden mussen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht be-
kannt.)

- die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fur eine Ausnahme von den Verboten gem. §
45 Abs. 7 BNatSchG geprift. Die nicht-naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen
sind im allgemeinen Erlauterungsbericht dargestellt.




BPlan Nr. 279 Windstall I, Markt Beratzhausen SaP 8.8.2023

1.2 Datengrundlagen

Als Datengrundlagen zur Erstellung dieser saP wurden herangezogen:

e Ergebnisse der Vogelkartierung im Jahr 2024.

e Fachliteratur zu den prufungsrelevanten Arten und Artengruppen (s. Literaturverzeichnis).

e Verbreitungsatlanten (Reptilien und Amphibien, Fledermause, Brutvogel, Tagfalter, Libel-
len, Heuschrecken, s. Literaturverzeichnis).

e Internet-Arbeitshilfe ,Arteninformationen® (Bayerisches Landesamt fir Umwelt, aktueller
Datenstand vom 12.09.2023).

e Verbreitungskarten der FFH-Arten Deutschlands (Nationaler Bericht — Bewertung der
FFH-Arten Deutschlands BFN 2007).

e Auswertung des aktuellen Standes der Artenschutzkartierung (ASK, Stand Ende Juli
2024). Ausgewertet wurde der Umkreis von 1 km um den Geltungsbereich. Weder im
Geltungsbereich noch im betrachteten Umfeld liegen Nachweise aus der Artenschutzkar-
tierung vor. Die Hecken sind teilweise als Biotop kartiert. Auch in der Beschreibung der
Biotope sind keine prifungsrelevanten Arten aufgefiihrt.

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stiitzen
sich auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr
vom 20. August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingefuhrten ,Hinweise zur Aufstellung naturschutz-
fachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung in der Stralenplanung (saP)“
mit Stand 08/2018.

2 Wirkungen des Vorhabens

Der vorhandene Acker wird mit einem Gewerbegebiet Uberbaut (s. Abb. 4). Die Gehoblzbestéande
im Norden und am dstlichen Rand bleiben erhalten.

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

e Zerstorung von Lebensraumen und Lebensstétten: Der vorhandene Acker wird tberbaut.

o Wahrend der Bauphase entstehen verstarkt Stérungen durch Larm und Erschitterungen
in den umliegenden Lebensrdumen.

2.2 Anlagen- und betriebsbedingte Wirkprozesse

Im Geltungsbereich herrschen bereits Vorbelastungen durch die umliegenden Stral3en und Ge-
werbegebiete. Durch zusatzliche Beleuchtungen kdnnen zusatzliche Stérungen in den umliegen-
den Lebensrdumen entstehen.
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3 Mallnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 6kolo-
gischen Funktionalitat
3.1 Malnahmen zur Vermeidung

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefuhrt, um Geféahrdungen der nach den
hier einschlagigen Regelungen geschiitzten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu min-
dern. Die Ermittlung der Verbotstatbestdnde gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt
unter Berucksichtigung folgender Vorkehrungen:

V1 Zur Vermeidung von Streulicht auf die im Norden und Osten verbleibenden Geholzbe-
stande ist auf eine nachtliche Beleuchtung der Baustelle und auch des Gewerbegebietes
zu verzichten bzw. die Beleuchtung ist auf das fiir die Sicherheit absolut notwendige Malf3
zu beschranken. Die Geholzbestande muissen als lichtgeschiitzte Jagdreviere und Flug-
korridore fir Fledermause verbleiben. Der Lichtkegel der Beleuchtung muss gegebenen-
falls seitlich und nach oben abgeschirmt werden. Fir die Au3enbeleuchtung sind aus-
schlieBlich Lichtquellen zu verwenden, die keine Lockwirkung auf Insekten haben, z.B.
UV-arme, warmwei3e LED- oder Natriumniederdampf-Lampen mit gelbem Licht.

V2 Anlage eines Geblschbestandes mit 25 Strauchern in der offenen Feldflur als Brutplatz
fur die Goldammer.

V3 Gehdlze durfen nur im Zeitraum von 1. Oktober bis 28.Februar gefallt werden.

3.2 Maflnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen dkologischen Funktionalitét
(vorgezogene AusgleichsmalRnahmen i. S. v. 8 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)

Mafnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen tkologischen Funktionalitat (CEF-MaRRnahmen)
sind nach aktuellem Wissenstand (siehe V4) nicht erforderlich.

4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten
4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Aufgrund der Lebensraumausstattung und der groRraumigen Verbreitung der Arten konnten Vor-
kommen von prufungsrelevanten Arten aus den Gruppen Pflanzen, Saugetiere, Reptilien, Amphi-
bien, Fische, K&fer, Libellen, Falter und Mollusken von vorneherein ausgeschlossen werden.

Prufungsrelevante Pflanzenarten kdnnen aufgrund ihrer groRrAumigen Verbreitung nicht vor-
kommen (ASK, LFU 2024). Bei den Saugetieren sind im Landkreis Regensburg Vorkommen von
Biber, Fischotter, Haselmaus, Luchs und Wildkatze bekannt. Aufgrund der Habitatausstattung
sind keine Vorkommen der genannten Arten zu erwarten. Fir die meisten genannten Arten ist
der Lebensraum zu klein. Selbst fiir die kleine Haselmaus ist das Heckengebiet im Geltungsbe-
reich und seinem Umfeld viel zu klein um eine dauerhaft stabile Population zu beherbergen. Le-
bensrdume fir prufungsrelevante Reptilienarten sind im Untersuchungsgebiet aufgrund der Le-
bensraumausstattung nicht zu erwarten. Die Grinlandbrachen sind dicht mit Grasfluren bewach-
sen und an den Hecken fehlen Sdume mit Sonn- und Eiablageplatzen. Fir Amphibien sind im
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Untersuchungsgebiet keine geeigneten Laichgewasser vorhanden. Prifungsrelevante Fischar-
ten kdénnen, da keine Gewasser vorhanden sind, nicht vorkommen. Von den prufungsrelevanten
Kéaferarten ist im Landkreis Regensburg nur Vorkommen des Eremiten zu erwarten. Geeignete
Mulmhéhlenbaume sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Prifungsrelevante Falter-, Li-
bellen- und Molluskenarten kénnen aufgrund der Lebensraumausstattung nicht vorkommen.

Somit verbleiben Fledermause und Vdgel als zu prifende Gruppen.

4.2 Fledermause

Bezlglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiir nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeintrachtigungen
durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zuge-
lassen oder von einer Behorde durchgefiihrt werden, folgende Verbote:

Schéadigungsverbot von Lebensstatten (siehe Nr. 2.1 der Formblatter):

Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die dkologische Funktion der von dem Eingriff oder
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang weiterhin erfillt
wird (8 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).

Stoérungsverbot (siehe Nr. 2.2 der Formblatter):

Erhebliches Storen von Tieren wéahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten.

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population der be-
troffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Totungs- und Verletzungsverbot (siehe Nr. 2.3 der Formblatter):

Fang, Verletzung oder Tétung von Tieren sowie Beschadigung, Entnahme oder Zerstérung ihrer Entwick-
lungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Gefahr von Kollisionen

im Stralenverkehr.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,

- wenn die Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tétungs- und Verletzungsrisiko
fur Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese Beeintrachtigung bei Anwendung
der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaf3nahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5
Satz 2 Nr. 1 BNatSchG);

- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen MaRhahme, die auf den
Schutz der Tiere vor Totung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschéadi-
gung oder Zerstorung und die Erhaltung der 6kologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestét-
ten im rAumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeintrachtigt werden und diese Beeintrachtigungen
unvermeidbar sind (8§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG).
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Ubersicht tiber das Vorkommen der betroffenen Fledermausarten

Es wurden keine gezielten Untersuchungen der Fledermause durchgefiihrt. Im Geltungsbereich
hat der bestehende Acker nur eine geringe Bedeutung als Jagdrevier, wobei diese im Jahr der
Bestandsaufnahme durch das Brachfallen des Ackers vermutlich wegen des reichlichen Insek-
tenlebens etwas hoher ist als bei Bewirtschaftung des Ackers. Héhere Bedeutung als Jagdrevier
fur Fledermause haben sicherlich die Geblischbestdnde im nordlichen Teil und am Ostrand des
Geltungsbereiches. Hier finden Fledermause ginstige Bedingungen fur die Jagd. Die Geholzbe-
stande dienen auch als Leitlinien bei den Fliigen von Flederm&usen. Die beiden Linden an dem
Marterl weisen viele Faulhdhlen auf, die sehr wahrscheinlich glinstige Quartiere fiir Fledermause
bieten.

Abbildung 5: Linden am Marterl mit zahlriechen Hohlen

V1 Zur Vermeidung von Streulicht auf die im Norden und Osten verbleibenden Gehoélzbe-
stande ist auf eine nachtliche Beleuchtung der Baustelle und auch des Gewerbegebietes
zu verzichten bzw. die Beleuchtung ist auf das fur die Sicherheit absolut notwendige Maf3
zu beschranken. Die Gehoblzbestande muissen als lichtgeschiitzte Jagdreviere und Flug-
korridore fur Fledermause verbleiben. Der Lichtkegel der Beleuchtung muss gegebenen-
falls seitlich und nach oben abgeschirmt werden. Fir die Auf3enbeleuchtung sind aus-
schlie3lich Lichtquellen zu verwenden, die keine Lockwirkung auf Insekten haben, z.B.
UV-arme, warmweil3e LED- oder Natriumniederdampf-Lampen mit gelbem Licht.
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4.3 Bestand und Betroffenheit europaischer Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie

Beziglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus 8§ 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fir nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeintrachtigungen
durch Eingriffe in Natur und Landschatft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zuge-
lassen oder von einer Behorde durchgefihrt werden, folgende Verbote:

Schadigungsverbot von Lebensstatten (siehe Nr. 2.1 der Formblatter):

Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten im raumlichen Zusammenhang
weiterhin erfullt wird (8 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).

Stoérungsverbot (siehe Nr. 2.2 der Formblatter):

Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten.

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population
der betroffenen Arten verschlechtert (8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Totungs- und Verletzungsverbot (siehe Nr. 2.3 der Formblatter):

Fang, Verletzung oder T6tung von Tieren sowie Beschadigung, Entnahme oder Zerstorung ihrer
Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Ge-
fahr von Kollisionen im StralRenverkehr.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,

- wenn die Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das T6tungs- und Verlet-
zungsrisiko fur Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese Beein-
trachtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten SchutzmaRnahmen nicht
vermieden werden kann (8 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG);
wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen MalRnahme,
die auf den Schutz der Tiere vor Tétung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor
Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung und die Erhaltung der 6kologischen Funktion der
Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten im raumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeintrachtigt
werden und diese Beeintrachtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2
BNatSchG).

Ubersicht tiber das Vorkommen der betroffenen europaischen Vogelarten

Es wurden insgesamt 24 Vogelarten nachgewiesen (siehe Anhang).

Bewertung der Datengrundlage:

Die Datengrundlage ist aufgrund der aktuellen Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2024 glnstig.
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Ergebnisse

Neun Vogelarten wurden nur als Gaste im Gebiet festgestellt, wahrend 15 Arten innerhalb des
Geltungsbereiches briten. Die weit verbreiteten und haufigen Arten Amsel, Blaumeise, Buchfink,
Grunfink, Kohlmeise, Ménchsgrasmiuicke, Ringeltaube, Rotkehlchen, Wacholderdrossel, Zaunko-
nig und Zilpzalp mussen keiner weiteren Prifung unterworfen werden, weil regelmaflig davon
auszugehen ist, dass sich Eingriffe nicht negativ auf den Erhaltungszustand dieser Arten auswir-
ken. Somit verbleiben die vier prifungsrelevanten Arten Goldammer, Klappergrasmiicke, Star
und Turmfalke fiir die tiefergehende Prifung.

Deutscher Name  |(Wissenschaftlicher | RLBy |DL D [sg| EHZ | Brut- Bemerkungen
Name vogel
Goldammer Emberiza citrinella - - -] G X Zwei Brutpaare
Klappergrasmicke |Sylvia curruca 3 - - U X Ein Brutpaar
Star Sturnus vulgaris - 3 -1 G X Brutvogel in einer alten Linde
am Marterl
Turmfalke Falco tinnunculus - - | X] G X Brut in einer alten Linde am
Marterl
Erlauterungen:

RL By: Rote Liste Bayern; RL D: Rote Liste Deutschland:

0 Ausgestorben oder verschollen 1 Vom Aussterben bedroht
2 Stark gefahrdet 3 Gefahrdet

G Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt

R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen

D Daten defizitar v Arten der Vorwarnliste

Sg Streng geschiitzte Art

EHZ Erhaltungszustand:

S: unglinstig/schlechtU: unglinstig/unzureichend G: giinstig ?: unbekannt

Von der Goldammer wurden zwei Brutpaare festgestellt, eines in dem Gebliischbestand im Nord-
teil und eines in der Hecke am Ostrand des Geltungsbereiches. Die geplante Bebauung fuhrt zu
einem Verlust von Nahrungsflache fir die Goldammer. Es ist davon auszugehen, dass wegen
des Lebensraumverlustes in Zukunft nur noch ein Brutpaar der Goldammer im Planungsraum
briten kann.

V2 Anlage eines Gebiischbestandes mit 25 Strauchern in der offenen Feldflur als Brutplatz
fur die Goldammer.

Die Klappergrasmicke lebt in dem grof3en Gebuschbestand im Nordteil des Geltungsbereiches.
Die Art hat meist eine geringe Siedlungsdichte. Die Art briitet gerne auch im Siedlungsbereich.
Die besiedelten Gebiischbestande bleiben erhalten. Es ist zu erwarten, dass die anpassungsfa-
hige Art die Gebulschbestande auch in Zukunft als Brutplatz nutzen kann.
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Ein Paar des Stars britete im Jahr 2024 in einer der beiden Linden. In Bayern sind zwar noch
grol3e Besténde der Art vorhanden, die Dichte der Art ist innerhalb der letzten Jahrzehnte deutlich
zuriickgegangen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit seinem Acker, den Hecken und
Griunlandbrachen hat nur eine recht geringe Bedeutung als Lebensraum der Art. Die Linden mit
den Hohlen bleiben erhalten und der wenig scheue Star kann diese auch in Zukunft als Brutplatz
nutzen. Somit ist keine wesentliche Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Art zu erwar-
ten.

Der Turmfalke hat 2024 in einer der Linden an dem Marterl in einem alten Krédhennest gebrtet.
Turmfalken sind wenig scheu und briten auch an Geb&auden und in alten Nestern direkt in Sied-
lungen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die ortliche Population der weit verbreite-
ten Art durch die geplante Bebauung nicht wesentlich in ihrem ginstigen Erhaltungszustand be-
eintrachtigt wird.

5 Fazit

Im Rahmen der vorliegenden saP konnten viele Artengruppen von vorneherein von der Priifung
ausgenommen werden. Im Geléande untersucht wurde die Gruppe der Vogel. Es konnten vier
prifungsrelevante Brutvogelarten nachgewiesen werden.

Die Priifung ergab, dass die Verbote des § 44 BNatSchG nicht einschlagig sind. Voraussetzung
hierflr ist, dass die im Kapitel 3 aufgefiihrten Vermeidungs- und CEF-MalRnahmen durchgefihrt
werden.

10



BPlan Nr. 279 Windstall I, Markt Beratzhausen SaP 8.8.2023

6 Literatur

ANDRA, E., ARBMANN, O., DURST, T., HANSBAUER, G. & ZAHN, A. (2019): Amphibien und Reptilien in
Bayern, Ulmer Verlag, 783 S.

BAUER, H. G. & P. BERTHOLD (1996): Die Brutvogel Mitteleuropas: Bestand und Gefahrdung;
Aula-Verlag, Wiesbaden

BAYER. LANDESAMT FUR UMWELTSCHUTZ (LfU, Hrsg.), 1995: Artenschutzkartierung Bayern,
Arbeitsatlas Fledermause, Auszige fir den Landkreis Ebersberg (KFS, Stand: 12.03.2012).
Unverdéffentlicht

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT (2024): Arteninformationen fiir spezielle artenschutz-
rechtliche Prifungen (saP), http://www.Ifu.bayern.de/natur /sap/ arteninformationen/

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT (2016): Verbreitungskarten der Reptilien und Amphibien
Bayerns, Stand 2016; http://www.lars-ev.de/arten/arten_uebersicht.htm

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT (HRSG., 2016): Rote Liste Vogel und Liste der Brutvigel,
30 S. Bayerns, https://www.Ifu.bayern.de/natur/rote liste tiere/2016/doc/voegel info blatt.pdf

BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELT (2023): Artenschutzkartierung, ASK, aktueller Stand

BAYER. STMI, FUR WOHNEN, BAU UND VERKEHR (2018): Hinweise zur Aufstellung naturschutzfach-
licher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung in der Stralenplanung Stand
8/2018;

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR ERNAHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (2013):
Fischotter-Managementplan. http://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/fischotter-
managementplan_bayern_bf.pdf

BEzzEL, E. (1985): Kompendium der Végel Mitteleuropas, Band 1 Nichtsingvdgel — Wiesbaden,
Aula Verlag, 792 S.

BEzzEL, E. (1993): Kompendium der Vogel Mitteleuropas, Band 2 Passeres. - Wiesbaden, Aula
Verlag, 766 S.

BEzZEL, E.; GEIERSBERGER, |.; LOssow, G. V. & PFEIFFER, R. (2005): Brutvogel in Bayern, Ver-
breitung 1996 bis 1999, Verlag Eugen Ulmer, 555 S.

BiBBY, J., N. D. BURGESS & D. A. HILL (1995): Methoden der Feldornithologie: Bestandserfassung
in der Praxis. Radebeul, Neumann Verlag: 270 pp

BLANKE, INA (2010): Die Zauneidechse zwischen Licht und Schatten - Zeitschrift fiir Feldherpe-
tologie, Beiheft 7,

BRAU, M., BoLz, R., KOLBECK, H., NUMMER, A., VOITH, J. & W. WOLF (2013): Tagfalter in Bayern,
Stuttgart, Verlag E. Ulmer, 784 S.

BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (2007): Nationaler Bericht 2007 gemald FFH-Richtlinie; Erhal-
tungszustande der Arten nach Anhang II, IV und V in der kontinentalen Region

BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (2007): Verbreitungskarten der FFH-Arten: www.bfn.de

BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ, (HRSG., 2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Saugetiere
(Mammalia) Deutschlands (Stand Oktober 2008) (Bearb. Meinig, H., Boye, P. & Hutterer, R.). -
Naturschutz und Biologische Vielfalt 70: 115-153

BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ, (BfN, Hrsg., 2013): Ergebnisse nationaler FFH-Bericht 2013, Ar-
ten in der kontinentalen biogeografischen Region. Download: http://www.bfn.de/filead-
min/MDB/documents/themen/natura2000/Nat_Bericht_2013/arten_kon.pdf

11


https://www.lfu.bayern.de/natur/rote_liste_tiere/2016/doc/voegel_info
http://www.bfn.de/

BPlan Nr. 279 Windstall I, Markt Beratzhausen SaP 8.8.2023

DIeTZ, C., HELVERSEN, O. & NILL, D. (2007): Handbuch der Fledermé&use Europas und Nord-west-
afrikas, Biologie, Kennzeichen, Gefahrdung, Kosmos Naturfihrer, Franckh-Kosmos Verlags
GmbH, Stuttgart

DOERPINGHAUS, A., EICHEN, C., GUNNEMANN, H., LEOPOLD, P., NEUKIRCHEN, M., PETERMANN, J.
UND SCHRODER, E. (Bearb.) (2005): Methoden zur Erfassung von Arten der Anhange IV und V
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Naturschutz und Biologische Vielfalt 20, 449 S.

EBERT, G. (HRSG.; 1994): Die Schmetterlinge Baden-Wiurttembergs Band 4, Nachtfalter I
(Bombycidae, Endromidae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Saturniidae, Sphingidae, Drepanidae,
Notodontidae, Dilobidae, Lymantriidae, Ctenuchidae, Nolidae), Ulmer Verlag

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1980): Handbuch der Vogel Mitteleuropas, Bd. 9:
Columbiformes-Piciformes. Wiesbaden: 1148 pp.

GUNTHER, R. (Hrsg.,1996): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands, Gustav Fischer Verlag,
Jena

KUHN, K. UND K. BURBACH (1998): Libellen in Bayern, Verlag E. Ulmer, 333 S.
MAYER, R. (2010): Fledermause in Regensburg; Acta Albertina Ratisbonensia, 57, 60 - 69

MESCHEDE, A. & RUDOLPH, B.-U. (Bearb.), 2004: Flederméuse in Bayern. Hrsg: Bayer. Landes-
amt fur Umweltschutz, Landesbund f. Vogelschutz (LBV) und Bund Naturschutz in Bayern (BN);
Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart

PETERSEN, B. ET AL. (Bearb., 2003): Das europaische Schutzgebietssystem Natura 2000. Oko-
logie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1 : Pflanzen und Wir-
bellose: Schriftenreihe fir Landschaftspflege und Naturschutz, 69/1

PETERSEN, B. ET AL. (Bearb., 2004): Das europaische Schutzgebietssystem Natura 2000. Okolo-
gie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2 : Wirbeltiere. Schrif-
tenreihe fur Landschaftspflege und Naturschutz, 69/2

PETERSEN, B. ET AL. (Bearb., 2006): Das europaische Schutzgebietssystem Natura 2000. Oko-
logie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 3: Arten der EU-Oster-
weiterung, Schriftenreihe fur Landschaftspflege und Naturschutz, 69/1

RODL, T., RUDOLPH, B.-U., GEIERSBERGER, |., WEIXLER, K. & A. GORGEN (2013): Atlas der Brutvo-
gel in Bayern, Verbreitung 2005 bis 2009, Stuttgart, Verlag E. Ulmer, 256 S.

SCHOBER, W. & E. GRIMMBERGER (1998): Die Fledermause Europas, kennen-bestimmen-schiit-
zen, Kosmos Naturfiihrer, Franckh-Kosmos Verlagshandlung Stuttgart

SSYMANK, A., U. HAUKE, C. RUCKRIEM & E. SCHRODER (Bearb., 1998): Das européaische Schutz-
gebietssystem NATURA2000; BfN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
und der Vogelschutz-Richtlinie, Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz, H. 53

SCHWAB, G. & M. SCHMIDBERGER (2009): Kartieren von Bibervorkommen und Bestandserfas-
sung — Kartieranleitung, http://www.gerhardschwab.de/Veroeffentlichungen/Kartieren_von_ Bi-
bervorkommen_und_Bestandserfassung_2009.pdf

VOLKL, W. & D. KASEWIETER (2003): Die Schlingnatter, ein heimlicher Jager; Laurenti Verlag,
Bielefeld, 151 S.

ZENTRALSTELLE FUR DIE FLORISTISCHE KARTIERUNG BAYERNS (2024): Botanischer Informations-
knoten Bayern: http//:www.bayernflora.de

12


http://www.gerhardschwab.de/Veroeffentlichungen/Kartieren_von_

BPlan Nr. 279 Windstall I, Markt Beratzhausen SaP 8.8.2023

7 Anhang
7.1 Tabellen zur Ermittlung des zu priufenden Artenspektrums

Die folgenden vom Bayerischen Landesamt fir Umwelt gepriften Tabellen beinhalten alle in
Bayern aktuell vorkommenden
- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,
- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangenschaftsfliicht-
linge, Neozoen, Vermehrungsgaste und Irrgaste
Hinweis: Die "Verantwortungsarten” nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass
einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium fur Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in
einer Neufassung bestimmt werden missen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit
nicht bekannt. In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgaste, nicht autochthone Arten
sowie Gastvogel sind in den Listen nicht enthalten. Anhand der dargestellten Kriterien wird
durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prifende Artenspektrum im Untersuchungs-
raum des Vorhabens ermittelt. Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns wer-
den nur diejenigen erfasst, die in relevanten Rast-/Uberwinterungsstatten im Wirkraum des Pro-
jekts als regelmafige Gastvogel zu erwarten sind. Die ausfihrliche Tabellendarstellung dient
vorrangig als interne Checkliste der Nachvollziehbarkeit der Ermittlung des zu priifenden Arten-
spektrums und als Hilfe fur die Abstimmung mit den Naturschutzbehdrden. Die Ergebnisse der
Auswahl der Arten missen jedoch in geeigneter Form (z.B. in Form der ausgefullten Listen) in
den Genehmigungsunterlagen dokumentiert und hinreichend begriindet werden.

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang):

Schritt 1: Relevanzprifung
V: Wirkraum des Vorhabens liegt:
X = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern
oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.)
0 = aufRerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern
L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-
Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensraume, Walder, Gewasser):
X = vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art voraussichtlich erftllt
oder keine Angaben moglich (k.A.)
0 = nicht vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art mit Sicherheit nicht erfillt
E: Wirkungsempfindlichkeit der Art:
X = gegeben oder nicht auszuschlieRen, dass Verbotstatbestdnde ausgeldst werden kon-
nen
0 = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen
werden kann, dass keine Verbotstatbestande ausgeldst werden kénnen (i.d.R. nur
weitverbreitete, ungefahrdete Arten)
Arten, bei denen eines der 0.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunachst als nicht-relevant
identifiziert und kdnnen von einer weiteren detaillierten Prifung ausgeschlossen werden.
Alle Gbrigen Arten sind als relevant identifiziert; fur sie ist die Prifung mit Schritt 2 fortzusetzen.

Schritt 2: Bestandsaufnahme
NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen

X =ja
(X) = nach Auswertung der Sekundérdaten potenziell vorkommende Art
0 = nein

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet méglich, d. h. ein Vorkom-
men ist nicht sicher auszuschlielRen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebie-
tes und der Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahrscheinlich
X =ja 0= nein
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Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der Relevanzprii-
fung (Schritt 1) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilitét zu Gberprifen.
Arten, bei denen eines der 0.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP (s.
Anlage 1, Mustervorlage) zugrunde gelegt.
Fur alle Gbrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich.
Weitere Abklrzungen:
RLB: Rote Liste Bayern:
fur Tiere: BAYERISCHES LANDESAMT FUR UMWELTSCHUTZ
Ausgestorben oder verschollen
Vom Aussterben bedroht 2 Stark gefahrdet
Gefahrdet
Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt
Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen
Restriktionen
Daten defizitar V Arten der Vorwarnliste
nicht aufgefihrt - Ungefahrdet
nb nicht bericksichtigt (Neufunde)
ur Gefal3pflanzen: Scheuerer & Ahlmer (2003)
00 ausgestorben O verschollen
1 vom Aussterben bedroht 2  stark gefahrdet
3 gefahrdet
RR &uRerst selten (potenziell sehr gefahrdet) (= R*)
R  sehr selten (potenziell gefahrdet) V Vorwarnstufe
D Daten mangelhaft - ungefahrdet
RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB fur Tiere):
fur Wirbeltiere: Bundesamt fir Naturschutz (2009)*
fur Schmetterlinge und Weichtiere: BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (2011)?
flr die tbrigen wirbellose Tiere: Bundesamt fir Naturschutz (1998)
far GefalRpflanzen: KORNECK ET AL. (1996)
sg: streng geschutzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG
(planungsrelevante Arten sind grau hinterlegt)

X O O wrkL o

—h

Tabelle 1: Abschichtungstabelle
7.1.1 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

Tierarten:
V|L|E oot Art Art RLB | RLD | sg
W |O

Flederméause?®

X | X x |[Bechsteinfleder- Myotis bechsteinii 3 2 X
maus

XX X ||Braunes Langohr  |Plecotus auritus - V X

X|0 Breitfligelfleder- Eptesicus serotinus 3 G X
maus

XXX X ||[Fransenfledermaus |Myotis nattereri 3 - X

X110 Graues Langohr Plecotus austriacus 3 2 X

1 Bundesamt fiir Naturschutz (2009, Hrsg.): Rote Liste geféhrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere. -
Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(1). Bonn - Bad Godesberg

2 BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (2011, Hrsg.): Rote Liste gefahrdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose
Tiere (Teil 1). - Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(3). Bonn - Bad Godesberg

3 durch das Vorhaben werden weder Geh6lze mit potentiellen Baumhéhlen oder sonstigen Strukturmerkmalen, noch Bauwerke
mit potentiellen Geb&udequartieren beseitigt; auch ist keine Beeintréchtigung von vorhandenen Leitstrukturen méglich; da abseh-
bar keine Verbotstatbestdnde gem. § 44 BNatSchG zu erwarten sind, entfallt eine weiter Priifung dieser Gruppe
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P

V(L o Art Art RLB | RLD | sg

X0 Brandtfledermaus |Myotis brandtii 2 V X

x|o GrolRRe Hufeisen- Rhinolophus ferrumequi- 1 1 x
nase num

XX X ||GroRRer Abendsegler|Nyctalus noctula 3 V X

X0 Grol3es Mausohr Myotis myotis V V X

X | X x ||Kleine Bartfleder- Myotis mystacinus - \Y X
maus

0 rl?;eslge Hufeisen- Rhinolophus hipposideros | 1 1 X

X0 Kleinabendsegler  |Nyctalus leisleri 2 D X

XX X |[Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 2 X

X0 Mickenfledermaus |Pipistrellus pygmaeus D D X

X0 Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 G X

0 Nymphenfleder- Myotis alcathoe X 1 X
maus

XX X ||Rauhautfledermaus |Pipistrellus nathusii 3 - X

XX X ||Wasserfledermaus |Myotis daubentonii - - X

x| 0 Weilrandfleder- o, ucirellus kuhli D | - | «x
maus

0 Wimperfledermaus |Myotis emarginatus 2 2 X

X0 Zweifarbfledermaus |Vespertilio murinus 2 D X

X110 Zwergfledermaus  |Pipistrellus pipistrellus - - X
Saugetiere ohne Fledermause

0 Baumschlafer Dryomys nitedula R R X

X0 Biber Castor fiber - V X

0 Birkenmaus Sicista betulina G 1 X

0 Feldhamster Cricetus cricetus 2 1 X

X0 Fischotter Lutra lutra 1 3 X

X0 Haselmaus Muscardinus avellanarius - G X

X0 Luchs Lynx lynx 1 2 X

X|0 Wildkatze Felis silvestris 1 3 X
Kriechtiere

0 Askulapnatter Zamenis longissimus 1 2 X

0 Europ. Sumpfschild- Emys orbicularis 1 1 X
krote

0 Mauereidechse Podarcis muralis 1 V X

X0 Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 X

0 Ostliche Smaragdei-|, , .o\t viridis 1 1 X
dechse

X110 Zauneidechse Lacerta agilis V V X
Lurche

0 Alpensalamander |Salamandra atra - - X

0 Geburtshelferkrote  |Alytes obstetricans 1 3 X

X0 Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 X

X0 Kammmolch Triturus cristatus 2 V X

X|0 Kleiner Wasser- Pelophylax lessonae D G X
frosch

X0 Knoblauchkréte Pelobates fuscus 2 3 X
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P
V|L o Art Art RLB | RLD | sg
X0 Kreuzkrote Bufo calamita 2 V X
X0 Laubfrosch Hyla arborea 2 3 X
0 Moorfrosch Rana arvalis 1 3 X
X110 Springfrosch Rana dalmatina 3 - X
X0 Wechselkrote Pseudepidalea viridis 1 3 X
Fische
\ 0 \ \ | \ HDonaukauIbarsch \Gymnocephalus baloni D - X |
Libellen
0 f;'at'SChe Keiljung- Gomphus flavipes G G X
0 ]%ft“Che MOOSJUNG- || oicorrhinia albifrons 1 1 X
0 fZelrerllche Moosjung- Leucorrhinia caudalis 1 1 X
0 Grol3e Moosjungfer |Leucorrhinia pectoralis 1 2 X
X0 Grune Keiljungfer  |Ophiogomphus cecilia 2 2 X
Sibirische Winterli- |Sympecma paedisca (S.
0 . 2 2 X
belle braueri)
Kéfer
0 GrolRer Eichenbock |Cerambyx cerdo 1 1 X
0 SchV\_/_arzer Gruben- Carabus nodulosus 1 1 X
laufkéafer
0 Scharlach-Plattkafer |Cucujus cinnaberinus R 1 X
0 Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 X
X0 Eremit Osmoderma eremita 2 2 X
0 Alpenbock Rosalia alpina 2 2 X
Tagfalter
0 Wald-Wiesenvogel- Coenonympha hero 2 2 X
chen
0 (I\:/Ih%?]r-wlesenvogel- Coenonympha oedippus 0 1 X
0 Kleiner Maivogel Euphydryas maturna 1 1 X
X0 Quendel-Ameisen- |y, - llinea arion 3 3 X
blauling
Dunkler Wiesen-
X0 knopf-Ameisenblau- |Maculinea nausithous 3 \% X
ling
X|0 Heller Wiesenknopf- |\ - jinea teleius 2 2 X
Ameisenblduling
0 Gelbringfalter Lopinga achine 2 2 X
Flussampfer-Duka- :
0 tenfalter Lycaena dispar - 3 X
0 Blauschillernder Lycaena helle 1 5 X
Feuerfalter
X0 Apollo Parnassius apollo 2 2 X
0 Schwarzer Apollo  |Parnassius mnemosyne 2 2 X
Nachtfalter
\ 0 \ \ | \ HHeckenonIafter \Eriogaster catax 1 1 X |
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N|P
VIL|E wlo Art Art RLB | RLD | sg
0 Haarstrangwur- | v na borelii 1] 1 | x
zeleule
Nachtkerzenschwar- , ,
0 mer Proserpinus proserpina \ - X
Schnecken
0 Zierliche Teller- Anisus vorticulus 1 1 X
schnecke
Gebanderte Kahn- ,
0 schnecke Theodoxus transversalis 1 1 X
Muscheln
Ix|o] | | [Bachmuschel [Unio crassus | 1 | 1 | x |
Gefal3pflanzen:
V|L |ENW|/PO| Art Art RLB | RLD | sg
0 Lilienblttrige Be- Adenophora liliifolia 1 1 X
cherglocke
X0 Kriechender Sellerie | Apium repens 2 1 X
0 Eraungruner Strel- Asplenium adulterinum 2 2 X
enfarn
0 Dicke Trespe Bromus grossus 1 1 X
0 Herzloffel Caldesia parnassifolia 1 1 X
Europaischer Frau- N
X0 enschuh Cypripedium calceolus 3 3 X
0 Bohmischer Franse- | oo yiianella bohemica 1 1 X
nenzian
0 Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris 2 2 X
0 Sand-Silberscharte |Jurinea cyanoides 1 2 X
X0 Ilz;g%(t—:‘ndes Blchsen- Lindernia procumbens 2 2 X
0 Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii 2 2 X
0 Froschkraut Luronium natans 0 2 X
0 Bodensee-Vergiss- Myosotis rehsteineri 1 1 X
meinnicht
Finger-Kiichen- .
0 schelle Pulsatilla patens 1 1 X
0 Sommer-Wende- Spiranthes aestivalis 2 2 X
l&hre
0 Bayerisches Feder- | Stipa pulcherrima ssp. ba- 1 1 X
gras varica
Prachtiger Dunnfarn | Trichomanes speciosum R - X
7.1.2 Vogel

Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (2005 bis 2009 nach RODL ET AL. 2012) ohne Ge-
fangenschafts-flichtlinge, Neozoen, Vermehrungsgéaste und Irrgdste

V|L |E]JNW|PO|ATrt Art RLB | RLD | sg
0 Alpenbraunelle Prunella collaris R -
0 Alpendohle Pyrrhocorax graculus - R -
0 Alpenschneehuhn |Lagopus muta R R -
0 Alpensegler Apus melba X R -
X|X]|0 Amsel Turdus merula - - -
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VIL|E|NW|PO|Art Art RLB | RLD | sg
0 Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 X
X0 Bachstelze Motacilla alba - - -
0 Bartmeise Panurus biarmicus R - -
X0 Baumfalke Falco subbuteo V 3 X
X0 Baumpieper Anthus trivialis 2 3 -
X0 Bekassine Gallinago gallinago 1 1 X
0 Berglaubsénger Phylloscopus bonelli - - X
X0 Bergpieper Anthus spinoletta - - -
0 Beutelmeise Remiz pendulinus V - -
0 Bienenfresser Merops apiaster R - X
X0 Birkenzeisig Carduelis flammea - - -
0 Birkhuhn Tetrao tetrix 1 2 X
X0 Blasshuhn Fulica atra - - -
0 Blaukehichen Luscinia svecica - - X
X|X]0 Blaumeise Parus caeruleus - - -
X0 Bluthénfling Carduelis cannabina 2 3 -
X0 Brachpieper Anthus campestris @) 1 X
0 Brandgans Tadorna tadorna R - -
X0 Braunkehichen Saxicola rubetra 1 2 -
X|X|0 Buchfink Fringilla coelebs - - -
X0 Buntspecht Dendrocopos major - - -
X0 Dohle Coleus monedula V - -
X110 Dorngrasmiicke Sylvia communis V - -
0 Dreizehenspecht |Picoides tridactylus - - X
X0 Drosselrohrsanger |Acrocephalus arundi- 3 - X

naceus
X0 Eichelhdher Garrulus glandarius - - -
X0 Eisvogel Alcedo atthis - X
X|X10 Elster Pica pica - - -
X0 Erlenzeisig Carduelis spinus - - -
X0 Feldlerche Alauda arvensis 3 3 -
X0 Feldschwirl Locustella naevia V 3 -
X0 Feldsperling Passer montanus V V -
0 Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris R R X
X0 Fichtenkreuzschna-|Loxia curvirostra - - -
bel
0 Fischadler Pandion haliaetus 1 X
X0 Fitis Phylloscopus trochilus - - -
X0 Flussregenpfeifer |Charadrius dubius 3 - X
0 Flussseeschwalbe |Sterna hirundo 3 2 X
X0 Flussuferlaufer Actitis hypoleucos 1 2 X
X110 Ganseséager Mergus merganser - \ -
X0 Gartenbaumldufer |Certhia brachydactyla - - -
X0 Gartengrasmicke |Sylvia borin - - -
X110 Gartenrotschwanz |Phoenicurus phoenicurus 3 -
X0 Gebirgsstelze Motacilla cinerea - - -
X0 Gelbspétter Hippolais icterina 3 - -
X0 Gimpel Pyrrhula pyrrhula - - -
X0 Girlitz Serinus serinus - - -
X0 Goldammer Emberiza citrinella - V -
X0 Grauammer Emberiza calandra 1 V X
X110 Graugans Anser anser - - -
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V|L|E]NW|PO|Art Art RL RLD | sg
X|0 Graureiher Ardea cinerea \Y - -
X110 Grauschnapper Muscicapa striata - \ -
X0 Grauspecht Picus canus 3 2 X
X0 Grol3er Brachvogel |[Numenius arquata 1 1 X
X|X|0 Grinfink Carduelis chloris - - -
X0 Grinspecht Picus viridis - - X
X110 Habicht Accipiter gentilis \ - X
0 Habichtskauz Strix uralensis R R X
X0 Halsbandschndp- |Ficedula albicollis 3 3 X

per
0 Haselhuhn Tetrastes bonasia 2 -
0 Haubenlerche Galerida cristata 1 X
X|0 Haubenmeise Parus cristatus - - -
X0 Haubentaucher Podiceps cristatus - - -
X|0 Hausrotschwanz  |Phoenicurus ochruros - - -
X0 Haussperling Passer domesticus \ \ -
X|X|0 Heckenbraunelle |Prunella modularis - - -
X|0 Heidelerche Lullula arborea 2 \Y X
X0 Hockerschwan Cygnus olor - - -
X|0 Hohltaube Columba oenas - - -
X0 Jagdfasan Phasianus colchicus - - -
X0 Kanadagans Branta canadensis - - -
0 Karmingimpel Carpodacus erythrinus 1 - X
X|0 Kernbeil3er Coccothraustes coc- - - -
cothraustes
X0 Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 X
X[ X[ X] X Klappergrasmiicke |Sylvia curruca 3 - -
X0 Kleiber Sitta europaea - - -
X0 Kleinspecht Dryobates minor V V -
0 Knakente Anas guerquedula 1 2 X
X|X]0 Kohlmeise Parus major - - -
X|0 Kolbenente Netta rufina - - -
X|0 Kolkrabe Corvus corax - - -
0 Kormoran Phalacrocorax carbo - - -
0 Krickente Anas crecca 3 3 -
X|0 Kuckuck Cuculus canorus V \% -
0 Lachmowe Larus ridibundus - - -
0 Loffelente Anas clypeata 1 2 -
0 Mauerlaufer Tichodroma muraria R R -
X110 Mauersegler Apus apus 3 - -
X|0 Méausebussard Buteo buteo - - X
X|0 Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 -
X0 Misteldrossel Turdus viscivorus - - -
X0 Mittelmeermowe Larus michahellis - - -
X110 Mittelspecht Dendrocopos medius - - X
X|1X|0 Mdnchsgrasmiicke |Sylvia atricapilla - - -
0 Nachtigall Luscinia megarhynchos - - -
0 Nachtreiher Nycticorax nycticorax R 2 X
X0 Neuntoter Lanius collurio V - -
0 Ortolan Emberiza hortulana 1 3 X
X|0 Pirol Oriolus oriolus \ \Y -
0 Purpurreiher Ardea purpurea R R X
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VIL|E|NW|PO|Art Art RLB | RLD | sg
X0 Rabenkrahe Corvus corone - - -
0 Raubwurger Lanius excubitor 1 2 X
X0 Rauchschwalbe Hirundo rustica V 3 -
X0 RaufulRkauz Aegolius funereus - - X
X0 Rebhuhn Perdix perdix 2 2 -
X0 Reiherente Aythya fuligula - - -
0 Ringdrossel Turdus torquatus - - -
X|X]0 Ringeltaube Columba palumbus - - -
X0 Rohrammer Emberiza schoeniclus - - -
0 Rohrdommel Botaurus stellaris 1 3 X
0 Rohrschwirl Locustella luscinioides - X
0 Rohrweihe Circus aeruginosus - - X
X|1X|0 Rotkehlchen Erithacus rubecula - - -
X110 Rotmilan Milvus milvus V V X
0 Rotschenkel Tringa totanus 1 3 X
0 Saatkrdhe Corvus frugilegus - - -
X0 Schellente Bucephala clangula - - -
0 Schilfrohrsdnger  |Acrocephalus schoenobae-| - - X

nus
0 Schlagschwirl Locustella fluviatilis V - -
0 Schleiereule Tyto alba 3 - X
0 Schnatterente Anas strepera - - -
0 Schneesperling Montifringilla nivalis R R -
X0 Schwanzmeise Aegithalos caudatus - - -
0 Schwarzhalstau- |Podiceps nigricollis 2 - X
cher

0 Schwarzkehlchen |Saxicola rubicola V - -
0 Schwarzkopfméwe |Larus melanocephalus V - -
X0 Schwarzmilan Milvus migrans - - X
X0 Schwarzspecht Dryocopus martius V - X
0 Schwarzstorch Ciconia nigra - - X
X0 Seeadler Haliaeetus albicilla 3 -

0 Seidenreiher Egretta garzetta - - X
X0 Singdrossel Turdus philomelos - - -
X0 Sommergoldhdhn- |Regulus ignicapillus - -

chen

X0 Sperber Accipiter nisus - - X
0 Sperbergrasmiicke |Sylvia nisoria 3 X
X0 Sperlingskauz Glaucidium passerinum - - X
XX X] X Star Sturnus vulgaris - 3 -
0 Steinadler Aquila chrysaetos R R X
0 Steinkauz Athene noctua 3 3 X
0 Steinritel Monticola saxatilis 1 2 X
X0 Steinschmétzer Oenanthe oenanthe 1 1 -
XX X] X Stieglitz Carduelis carduelis \ - -
X0 Stockente Anas platyrhynchos - - -
X0 Stral3entaube Columba livia f. domestica - - -
0 Sturmmowe Larus canus R - -
X110 Sumpfmeise Parus palustris - - -
X0 Sumpfrohrsanger |Acrocephalus palustris - - -
X0 Tafelente Aythya ferina - - -
X0 Tannenhaher Nucifraga caryocatactes - - -
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VIL|E|NW|PO|Art Art RLB | RLD | sg
X0 Tannenmeise Parus ater - - -
X110 Teichhuhn Gallinula chloropus - \ X
X0 Teichrohrsénger  |Acrocephalus scirpaceus - - -
X0 Trauerschnapper |Ficedula hypoleuca V 3 -
0 Tipfelsumpfhuhn  |Porzana porzana 1 3 X
X[ X|0 Tlrkentaube Streptopelia decaocto - - -
X X[ X] X Turmfalke Falco tinnunculus - - X
X0 Turteltaube Streptopelia turtur 2 2 X
0 Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 X
X0 Uferschwalbe Riparia riparia V \ X
X0 Uhu Bubo bubo - - X
X[ X|0 Wacholderdrossel |Turdus pilaris - - -
X0 Wachtel Coturnix coturnix 3 \ -
X|0 Wachtelkdnig Crex crex 2 2 X
X0 Waldbaumlaufer  |Certhia familiaris - - -
X0 Waldkauz Strix aluco - - X
X0 Waldlaubsanger Phylloscopus sibilatrix 2 - -
X0 Waldohreule Asio otus - - X
X0 Waldschnepfe Scolopax rusticola - V -
0 Waldwasserlaufer |Tringa ochropus R - X
X0 Wanderfalke Falco peregrinus - - X
X0 Wasseramsel Cinclus cinclus - - -
X0 Wasserralle Rallus aquaticus - - -
X0 Weidenmeise Parus montanus - - -
0 Weilriickenspecht |Dendrocopos leucotus 2 R X
X0 Weil3storch Ciconia ciconia - 3 X
X0 Wendehals Jynx torquilla 1 2 X
X0 Wespenbussard Pernis apivorus \ 3 X
0 Wiedehopf Upupa epops 1 3 X
X0 Wiesenpieper Anthus pratensis 1 2 -
X0 Wiesenschafstelze |Motacilla flava - - -
0 Wiesenweihe Circus pygargus R 2 X
X110 Wintergoldhdhn-  |Regulus regulus - - -

chen
X[ X|0 Zaunkonig Troglodytes troglodytes - - -
0 Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 2 X
X|1X|0 Zilpzalp Phylloscopus collybita - - -
0 Zippammer Emberiza cia 1 1 X
0 Zitronenzeisig Carduelis citrinella \ - X
X0 Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 1 X
0 Zwergschnadpper |Ficedula parva 2 - X
X110 Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis - - -
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8 Ergebnisse der Geldndeerhebungen: Vigel

Methoden

Es wurde eine flachendeckende Kartierung des Untersuchungsgebietes durchgefuhrt. Hierzu fan-
den vier Begehungen zur Erfassung der Brutvdgel statt. Der Nachweis der Vogel erfolgte Uber
die Gesange, andere Lautauf3erungen und optische Beobachtungen. Die Kartierung erfolgte nach
den "Methodenstandards zur Erfassung der Brutvigel Deutschlands" (SUDBECK ET AL. 2005). Als
Brutvogel wurden die Arten mit sicherem (verleitender Altvogel, Fund von Nest oder Eierschalen,
frische Jungvdgel) oder wahrscheinlichem Brutnachweis (Paar wahrend der Brutzeit in geeigne-
tem Revier, Balz, Paarungsverhalten, Nestbau oder Anlage einer Bruthdhle) eingestuft. Arten die
nur selten beobachtet wurden oder méglicherweise im Gebiet briten, wurden nicht als Brutvogel
eingestuft, sondern als Gaste.

Wetterdaten:

27.03.: 6:45 4°C, wolkig, leichter Wind
15.04.; 6:00 9,5°C, bewolkt, leichter Wind
16.05.: 5:45 10°C, sonnig, windstill
11.06.: 5:00 11°C, wolkig, windstill
Ergebnisse

Es wurden 24 Vogelarten nachgewiesen. Neun Arten wurden nur als Gaste im Gebiet festgestellt,
wahrend 15 Arten innerhalb des Geltungsbereiches briiten. Die weit verbreiteten und h&ufigen
Arten Amsel, Blaumeise, Buchfink, Grinfink, Kohimeise, Ménchsgrasmiicke, Ringeltaube, Rot-
kehlchen, Wacholderdrossel, Zaunkénig und Zilpzalp missen keiner weiteren Priifung unterwor-
fen werden, weil regelmafiig davon auszugehen ist, dass sich Eingriffe nicht negativ auf den Er-
haltungszustand dieser Arten auswirken. Somit verbleiben vier prufungsrelevanten Arten

Tabelle 2: Im Untersuchungsgebiet vorkommende Vogelarten

Deutscher Name |Wissenschaftlicher | RLBy |DL D |sg| EHZ | Brut- Bemerkungen
Name vogel

Amsel Turdus merula - - - G X Zwei Brutpaare

Blaumeise Parus caeruleus - - -] G X Nahrungsgast

Buchfink Fringilla coelebs - - -] G X Ein Brutpaar

Buntspecht Dendrocops major - - -] G Nahrungsgast

Elster Pica pica - - - G Nahrungsgast

Goldammer Emberiza citrinella - - - G X Zwei Brutpaare

Grinfink Carduelis chloris - - -1 G X Ein Brutpaar

Hausrotschwanz Phoenicurus ochru- - - - G Nahrungsgast
ros

Kleiber Sitta europaea - - -] G Regelmafiger Nahrungsgast
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Deutscher Name Wissenschaftlicher | RLBy |DL D |sg| EHZ | Brut- Bemerkungen

Name vogel
Klappergrasmicke |Sylvia curruca 3 - - U X Ein Brutpaar
Kohlmeise Parus major - - - G X Wahrscheinlicher Brutvogel
Mauersegler Apus apus \ - - G Gast im Luftraum
Mehlschwalbe Delichon urbicum V Vv - G Gast im Luftraum
Ménchsgrasmiuicke |Sylvia atricapilla - - -1 G X Brutvogel
Rabenkrahe Corvus corone - - -1 G Regelmafiger Nahrungsgast
Ringeltaube Columba palumbus - - -1 G X Ein Brutpaar
Rotkehlchen Erithacus rubecula - - - G X Ein Brutpaar
Star Sturnus vulgaris - 3 -1 G X Brutvogel in einer alten Linde

am Marterl
Stieglitz Carduelis carduelis - - -1 G Nahrungsgast
Turmfalke Falco tinnunculus - - | X] G X Brut in einer gro3en Linde am
Marterl

Tlrkentaube Streptopelia de- - - -1 G Méglicher Brutvogel

caocto
Wacholderdrossel |Turdus pilaris - - - G X Wahrscheinlicher Brutvogel
Zaunkonig Troglodytes troglo- - - -1 G Ein Brutpaar

dytes
Zilpzalp Phylloscopus col- - - -1 G X Ein Brutpaar

lybita

RLBY und RLD:

Rote Liste Bayern/Deutschland:

3 Gefahrdet

tar

G Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt

0  Ausgestorben oder verschollen 1

Vom Aussterben bedroht 2 Stark gefahrdet

R  Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen D

Daten defizi-

\% Arten der Vorwarnliste  * im Naturraum ungefahrdet

Sg:  streng geschitzt

EHZ: Erhaltungszustand in der kontinentalen bzw. alpinen Biogeografischen Region Bay-
erns:

S ungunstig/schlecht U ungunstig/unzureichend

G gunstig ? unbekannt
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Abbildung 6: Priufungsrelevante Brutvogelarten

D Geltungsbereich

G Goldammer
Kg Klappergrasmucke
S Star

Tf Turmfalke
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1. BAUVORHABEN UND AUFTRAG

Das Kommunalunternehmen Beratzhausen plant die Erschlie3ung des Gewerbegebiets Windstall 11
in Beratzhausen. Mit Schreiben vom 18.08.2022 erteilte Herr Kuberski den Auftrag an die IMH
Ingenieurgesellschaft mbH Baugrunderkundungen durchzufiihren und einen geotechnischen Bericht
zu erstellen. Grundlage der Auftragserteilung ist unser Kostenangebot vom 17.08.2022.

Es ist am nordostlichen Ortsrand Beratzhausen die ErschlieBung des Gewerbegebiets Windstall 11
geplant. Im ErschlieBungsbereich ist der Bau eines Regenriickhaltebeckens projektiert.

Der Standort kann den Ubersichtsplanen der Anlage 1.1 entnommen werden.

2. UNTERLAGEN

Ul: Digitale Geologische Karte von Bayern, M 1 : 25.000
U2: Digitale Hydrogeologische Karte von Bayern, M 1 : 100.000
U3: Luftbild, Historische Karte Bayernatlas

U4: Lageplan Geltungsbereich GE Windstall Il vom 12.08.2023, Kehrer Planung GmbH

3. UNTERSUCHUNGEN

3.1 Feld- und Laboruntersuchungen

Am 25.04.2023 wurden auftragsgemalf sieben Schirfe (SCH) mit einem bauseits zur Verfligung
gestellten Aushubgeréat abgeteuft. Die Ansatzpunkte wurden lage- und héhenmafig eingemessen
und gehen aus dem Detaillageplan der Anlage 1.3 hervor.

Die Schirfe dienten zur Erkundung des Untergrunds unter bautechnischen Aspekten und auch
hinsichtlich evtl. vorliegender Altlasten.

Die aufgeschlossenen Bodenprofile wurden durch den Gutachter in Anlehnung an DIN 4023,
DIN EN ISO 14688, DIN EN ISO 14689-1 und DIN EN ISO 22475-1 dokumentiert und das Bohrgut
einer Vor-Ort-Prifung der sensorischen Merkmale Aussehen und Geruch unterzogen. Es erfolgte
eine Bodenansprache nach DIN 18 196.

Die Ansatzpunkte der Aufschlisse wurden mittels satellitengestitzter Positionierung
(Real Time Kinematic (RTK) SAPOS® - HEPS-Messungen) im Koordinatenreferenzsystem
ETRS89/ UTM-Zone 32 und im Hohenbezugssystem DHHN2016 (NHN) eingemessen.
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Tabelle 1: Ansatzhéhen/ Endteufen der Felderkundungen

Erkundungsart Ostwert Nordwert Ansatzhthe Endteufe
[m 0. NHN] [mu. GOK] | [m 0. NHN]
SCH 1 706070,15 5442875,17 499,36 3,20 496,16
SCH 2 706081,98 5442799,26 493,98 2,40 491,58
SCH 3 706037,13 5442826,91 496,13 2,70 493,43
SCH 4 706138,83 5442867,18 498,26 3,00 495,26
SCH5 706142,98 5442815,68 494,42 3,00 491,42
SCH 6 706062,73 5442745,52 490,98 3,30 487,68
SCH7 706140,75 5442761,01 491,64 2,60 489,04

Mit den Aufschlissen wurde versucht, bis zur vorgegebenen Endteufe bzw. ausreichend unter die
Griundungs-/ Kanalsohle zu erkunden. Aufgrund der im Endteufenbereich anstehenden dicht bis sehr
dicht gelagerten Hangschutte mit teils Einlagerungen von Steinen und Blocken war mit dem zur
Verfligung gestellten Aushubgerat keine weitere Eindringtiefe zu erreichen.

Die Bodenprofile kénnen der Anlage 2 enthommen werden. Die zugehdrigen Schichtenverzeichnisse
nach DIN EN ISO 14688-1, DIN EN ISO 14689-1 und DIN EN ISO 22475-1 sind in der Anlage 3
zusammengestellt.

Zur Uberprifung der augenscheinlichen Bodenansprache und Ermittlung der Bodengruppe nach
DIN 18 196 wurde zwei Bodenproben im Erdbaulabor der IMH Ingenieurgesellschaft mbH
untersucht. Die chemische Analyse von zwei Bodenmischproben auf die Parameter gemanR Leitfaden
zur Verfullung von Gruben, Brichen und Tagebauen (,Eckpunktepapier®) erfolgte im chemischen
Labor der Agrolab GmbH, Bruckberg.

Tabelle 2: Ausgefiihrte Laborversuche
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Die Laborprotokolle sind in der Anlage 4 zusammengefasst.

3.2 Untergrundverhéaltnisse/ Schichtenfolge

Nach U1l ist im Untersuchungsgebiet mit massigem bis dickbankigem Riffdolomitstein der
Frankenalb-Formation (unterer Abschnitt) zu rechnen. Im Hangenden sind die unterschiedlich
machtigen Verwitterungs- und Hangschuttdeckschichten sowie oberflachig anstehende bindige
Uberlagerungen zu erwarten.

Gemal der historischen Karte von Bayern (vgl. Anlage 1.2b) liegen im Untersuchungsgebiet keine
Hinweise auf Bergbautatigkeiten o. dgl., welche auf grof3flachigere Verfullungen oder Altlasten
hinweisen wiirden, vor.

Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung ist mit einer unterschiedlich machtigen Mutterboden-
auflage (Homogenbereich O) zu rechnen.

Der bei den Felderkundungen angetroffene Untergrund kann nach den derzeitigen Erkenntnissen in
folgende Bodenschichten eingeteilt werden (vgl. Anlage 1.3).

Bodenschicht 1 — bindige Deckschicht

Unterhalb der 20 bis 30 cm méchtigen Mutterbodenauflage (Homogenbereich O) wurden die Bdden
der bindigen Deckschicht bis zur maximalen Endteufe von 3,0 m u. GOK (SCH 5) vorwiegend in
Form von sandig-schluffigen Tonen mit unterschiedlichen Kieseinlagerungen sowie teils mit
Einlagerungen von Steinen/ Blocken (SCH 3) aufgeschlossen. Diese braun bis teils grau/ beige
gefarbten Boden weisen gemall dem Laborergebnis sowie gemal der o6rtlichen Bodenansprache
Uberwiegend steife bis halbfeste, teils feste Konsistenzen auf.

Nach DIN 18 196 konnen die aufgeschlossenen Béden mit den Gruppensymbolen TL/TM/UL/UM
bzw. nach DIN 4023 mit dem Kurzzeichen X/Y gekennzeichnet werden. Nach DIN 18 300 (2012-09)
handelt es sich um Bdden der Bodenklasse 4, 5 und 6. Die anstehenden Bdden sind als auf3erst
witterungs-, wasserempfindlich einzustufen und erfahren bei Wasserzutritt und/ oder dynamischer
Belastung sowie Entspannung deutliche Verschlechterungen der bodenmechanischen Kenngréfien,
so dass eine Zuordnung zu Bodenklasse 2 gegeben sein kann.

Die Bodenschicht 1 kann in Anlehnung an die DIN 18 300 (2019-09) dem Homogenbereich B1
zugeordnet werden (s. Kap. 8.2).
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Bodenschicht 2 — Hangschutt

Mit den Aufschlissen SCH 1, SCH 2, SCH 4 und SCH 6 wurden im Liegenden Hangschutte in Form
von steinigen Sanden und Kiesen mit unterschiedlich hohen Feinkornanteilen und Einlagerungen von
Blocken aufgeschlossen. Gemald der Schwere des Schurfvorgangs werden fir die Bédden
mitteldichte bis dichte, im Bereich der Endteufe sehr dichte Lagerungsverhdltnisse abgeleitet. Im
Bereich der Erkundungsendtiefen ist ein mehr oder minder rascher Ubergang zum Felsgestein
(Riffeldolomit) nicht auszuschliel3en.

Nach DIN 18 196 bzw. DIN 4023 kénnen die aufgeschlossenen Béden mit den Gruppensymbolen
SU/ISTISU*IST*IGUIGTIGX/X/Y gekennzeichnet werden. Nach DIN 18 300 (2012-09) handelt es sich
um Boden der Bodenklasse 3 — 6. In Abh&ngigkeit der eingelagerten bindigen Bodenanteile sind
witterungsbedingte Aufweichungen und damit bedingte deutliche Verschlechterungen der
bodenmechanischen Kenngré3en nicht auszuschlie3en, so dass eine Zuordnung zu Bodenklasse 2
gegeben sein kann.

Die Bodenschicht 2 kann in Anlehnung an die DIN 18 300 (2019-09) dem Homogenbereich B2
zugeordnet werden (s. Kap. 8.2).

3.3 Wasserverhéltnisse

Mit der durchgefiihrten Erkundung wurde kein Grund-/ Schichtenwasserwasser angetroffen.

Der Grundwasserstand des Malms (Kluft-/ Karstgrundwasserleiter) kann nach der hydrogeologischen
Karte von Bayern (vgl. Anlage 1.2a) bei ca. 420 m {. NN abgeschatzt werden. Der
Grundwasserspiegel des Malms liegt somit ca. 70 m u. GOK.

Jahreszeitlich bedingt ist jedoch mit unterschiedlich stark laufenden Schichtwasserhorizonten, ggf.
auch quellartig, zu rechnen.

3.4 Sickerversuche

Der Bau der Regenriickhaltebecken kann durch Abgrabungen oder auch durch Anschittungen
erfolgen.

Mit den im Bereich der mdglichen Standorte des Regenrlickhaltebeckens durchgeflihrten Schiirfen
SCH 4, SCH 6 und SCH 7 wurde kein Grund-/ Schichtwasser aufgeschlossen. Zur Abschéatzung der
Durchlassigkeitsbeiwerte wurden im Bereich der mdglichen Standorte Sickerversuche durchgefiihrt.
Die Durchlassigkeitsbeiwerte wurden nachfolgend nach Lang/Huder/Voight/Puzrin (vgl. Anlage 6)
geman

k=C - 1/s, - As/At [m/s]furk > 10 m/s und Abstand zum GW > 7 * Spax

ermittelt.
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Tabelle 3: Durchléssigkeitsbeiwerte aus den Feldversuchen

Erkundungsart Bodenschicht Nr. Durchlassigkeitsbeiwert ks
[m/s]
SCH 4 2 2,98:10°
SCH 6 2 3,64-10°
SCH 7 1 2,43:10°

Nach Carrier/Beckmann (1984) lasst sich anhand des durchgefiihrten Laborversuchs bei SCH 1 D1
(Bodenschicht 1) ein Durchléssigkeitsbeiwert von 2,33-10° bis 3,57-10™ ermitteln.

Nach DIN 18 130 sind die Béden der bindigen Deckschicht (Bodenschicht 1) anhand des aus dem
Sickerversuch bei SCH 7 ermittelten Durchléssigkeitsbeiwertes als durchlassig bzw. anhand des
Laborversuchs als schwach durchlassig bis sehr schwach durchlassig zu beurteilen.

Die Boden der Bodenschicht 2 sind gemaf3 der durchgefuhrten Sickerversuche nach DIN 18130 als
durchlassig zu bewerten.

4. CHARAKTERISTISCHE BODENKENNWERTE, BODENKLASSIFIKATION

Fur erdstatische Berechnungen kénnen die in der nachfolgenden Tabelle 4 aufgeflihrten charakteris-
tischen Bodenkennwerte angewendet werden. Fir die Ausschreibung erdbaulicher Arbeiten sind die
Bodenkennwerte nach Kap. 8.2 (Homogenbereichseinteilung) heranzuziehen.

Sofern in der Tabelle Schwankungsbreiten angegeben werden, darf in der Regel mit Mittelwerten
gerechnet werden. In kritischen Bauzustanden oder Einzelabschnitten sollte jedoch der unglnstigere
Wert in der Berechnung angesetzt werden. Bei der Anwendung der charakteristischen Werte sind
zusatzlich die Hinweise nach Kap. 2.4.5 der DIN EN 1997-1 zu bericksichtigen.
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Tabelle 4: Charakteristische Bodenkennwerte

Nr. Bodenschicht 1 Bodenschicht 2
Bezeichnung bindige Deckschicht Hangschutt

Wichte y, [kN/m?] 18,5-21,0 19,5-21,0
Wichte unter Auftrieb ', [KN/m3] 8,0-11,5 10,5-12,5
Reibungswinkel ¢’y [°] 225-275" 35,0 — 40,0
Dranierte Kohasion ¢’y [kN/m?] 2-20" 0

Undranierte Kohésion ¢, [KN/m?] 15-150 " 0

Steifemodul E [MN/m?] 8§-35" 60 — 120 ¥

Konsistenz (je nach Bodenart)

steif bis halbfest,
untergeordnet fest

Lagerungsdichte (je nach Bodenart)

mitteldicht bis dicht,
im Endteufenbereich sehr dicht

Bodenklasse DIN 18 300 (2012-09) 4/2Y,5%,6? 3,427,567
Bodengruppe DIN 18 196 bzw. TL/TM/UL/UM/XIY SU/IST/SU*/ST*/GUIGTIGX/XIY
Kurzzeichen DIN 4023

Bodengruppe ATV-DVWK-A 127 G3/G4 G2/G3
Verdichtbarkeitsklasse DWA-A 139 V2/V3 V1/V2
Frostempfindlichkeitsklasse gemaf F2/F3 F2/F3

ZTVE-StB 17

Wasserdurchlassigkeit k; [m/s] 1-10°-1.10 1-10°-1.10"

Eignung fur grindungs-technische
Zwecke nach DIN 18 196

brauchbar bis geeignet

gut bis sehr gut geeignet

Verdichtungsfahigkeit nach DIN 18 196

schlecht bis sehr schlecht

gut (nach Aussonderung von
Steinen und Bldcken)

Y Konsistenzabhangig

2 Einlagerungen von Steinen und Blocken

Die in der Tabelle angegebenen charakteristischen Bodenkennwerte beruhen auf den Erkenntnissen
der ortlichen Untersuchungen und stiitzen sich auf die Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufer-
einfassungen (EAU) sowie den Empfehlungen der ZTVE-StB 17 den Empfehlungen des Arbeits-
ausschusses Baugruben (EAB) und dartber hinaus auf die Angaben des Grundbautaschenbuches

Teil 1.
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S. FOLGERUNGEN FUR DIE GRUNDUNG (ZUR VORDIMENSIONIERUNG)

5.1 Grundungsempfehlung

Aufgrund des vorliegenden Umfangs der Baugrundaufschlisse sowie der wechselnden
Baugrundverhéltnisse ist die vorliegende Grindungsempfehlung lediglich fir eine
Vordimensionierung der Grindung (Baugrundvoruntersuchung DIN EN 1997) heranzuziehen.
Die letztendliche Grindungssituation fir Gebaude ist im Rahmen einer Detailuntersuchung
(Baugrundhauptuntersuchung DIN EN 1997) zu verifizieren.

Es liegen gegenwartig keine Angaben zur geplanten Grindung vor. Unter der Annahme einer
frostfreien Einbindetiefe der Fundamente von 1,2 m u. GOK (Frosteinwirkungszone Ill) bzw. einer
Unterkellerung ist mit einer Grindungssohle in allen Bodenschichten zu rechnen.

Die Boden der Bodenschicht 1 mit mind. steifer Konsistenz sind nach DIN 18 196 fur
grindungstechnische Zwecke als brauchbar bis geeignet, die Boden der Bodenschicht 2 als gut bis
sehr gut geeignet zu beurteilen. Eine Flachgriindung auf den anstehenden Bdden kann ausgefiihrt
werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der anstehenden Bodden wird jedoch eine
Flachgrindung mittels setzungstechnisch glnstiger wirkender Grindungsplatte auf einem 30 bis
50 cm méachtigen Grundungspolster empfohlen. Partiell anstehendes Felsgestein ist zur Vermeidung
von punktuellen Spannungsspitzen flachig bis mind. 30 cm unter UK Bodenplatte abzutragen.

Fur das Griindungspolster sollte gut verdichtbarer, nicht bindiger Boden lagenweise (ca. 30-35 cm)
verdichtet eingebaut werden. Zwischen Bodenaustausch und anstehendem bindigen Boden sollte ein
geotextiles Filtervlies (mechanisch verfestigt, GRK 3) eingebaut werden.

Es empfehlen sich Aufflllkiese der Bodengruppe GW oder gemischtkérnige Fremdbodden der
Bodengruppe GU, SU, GT, ST nach DIN 18 196. Bei starken Aufweichungen kann zusatzlich eine
untere Schroppenlage erforderlich werden.

Fur das Grindungspolster ist ein Verdichtungsgrad Dp; 2 100 % im Mittel, mindestens jedoch 98 %
nachzuweisen. Der Bodenaustausch ist mit einem Lastausbreitungswinkel a < 45° (Rundkorn) bzw.
a < 60° (gebrochenes Material) ab Aul3enkante Bodenplatte einzubauen.

Bereichsweise koénnen Stein- und Blockeinlagerungen sowie ggf. hoch anstehendes Felsgestein
vorhanden sein, weshalb Mei3elarbeit und ggf. Lockerungssprengungen nicht ganzlich auszu-
schliel3en sind.

5.2 Griundungsplatte

Bei einer Plattengrindung auf o. g. Griindungspolster kénnen fur die Bemessung einer Bodenplatte
nach dem derzeitigen Kenntnisstand die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Bettungsmodule
angesetzt werden.
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Tabelle 5: Bettungsmodule

Nr. Bettungsmodul [MN/m?3]
Bodenschicht nicht unterkellert unterkellert
Bodenschicht 1 — bindig Deckschicht 8-12 10-15
Bodenschicht 2 — Hangschutt 30-50 40 - 60

Da es sich hierbei um eine KenngréR3e fir die Setzung der Bodenoberflache unter einer Flachenlast
handelt, ist der genaue Bettungsmodul nach Vorlage der Bauwerkslasten und —abmessungen
zwingend in einer gesonderten Setzungsberechnung unter Berticksichtigung der Steifemoduln zu
ermitteln.

Das klassische Bettungsmodulverfahren (Federkissenmodell) geht davon aus, dass sich die
Setzungen proportional zu den Sohlspannungen verhalten und eine Last auf dem Baugrund eine
Verformung nur direkt unter der Last selbst hervorruft. Aufgrund der Modellvorstellung von einem
Federkissen (diskrete Federn, die keine Verbindung untereinander haben und eine Interaktion nur
Uber generierte Plattenelemente ermdglichen) kann bei diesem Modell keine Setzungsmulde
auRBerhalb der Plattenrander und auf direktem Weg auch keine Schubsteifigkeit des Bodens
berticksichtigt werden. Bodenschichtungen und Interaktionen zwischen den Bauwerken k&nnen
ebenfalls nicht abgebildet werden.

Mit dem modifizierten Bettungsmodulverfahren unter Berlcksichtigung eines verénderlichen
Bettungsmoduls kénnen diese Unzulanglichkeiten naherungsweise erfasst werden. Nach Doérken /
Dehne kann dabei der Bettungsmodul von einem konstanten Wert im mittleren Bereich (= 0,5 - L)
linear auf das Doppelte zum Rand ( = 0,25 - L) hin ansteigen.

Bild 1: Verteilung des Bettungsmoduls ks unter der Grindungsplatte
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5.3 Einzel- und Streifenfundamente (Bodenschicht 1) — zur Vorbemessung

Nach DIN 1054 (2021-04) konnen fur die anstehenden Bdden der Bodenschicht 1 nach derzeitigen
Kenntnissen die in der nachfolgenden Tabelle enthaltenen Bemessungswerte des Sohlwiderstands
fur einfache Falle zur Vorbemessung angesetzt werden. In den Tabellenwerten sind die Boden-
festigkeiten sowie die geologische Vorbelastung etc. bereits eingearbeitet. Zwischenwerte kdnnen
geradlinig interpoliert werden.

In der Sohlaufstandsflache ggf. witterungsbedingt anzutreffende weiche bis breiige bindige
Boden bzw. Auffallungsbdden, etc. sind durch eine Magerbetonauffillung oder
Bodenaustausch zu ersetzen.

Tabelle 6: Bemessungswerte orq des Sohlwiderstands auf Bodenschicht 1 — bindige
Deckschicht (zur Vorbemessung)

Kleinste Einbindetiefe des Bemessungswerte ogr 4 des Sohlwiderstands
Fundamentes b bzw. b’ von 0,5 m bis 2,0 m
m KN/m2
0,5 170
1,0 200
1,5 220
2,0 250

ACHTUNG - Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstands, keine aufnehmbaren
Sohldrucke nach DIN 1054:2005-01 und keine zuladssigen Bodenpressungen nach DIN 1054:1976-11.
(Zum Erreichen des aufnehmbaren Sohldrucks o , nach DIN 1054:2005-01 sind die Tabellenwerte

um den Faktor 1,4 zu reduzieren (czu = ord / 1,4))

Voraussetzung fir die Anwendung der Tabellenwerte
- Neigung der charakteristischen bzw. reprasentativen Sohldruckresultierenden
tand=H/V<0,2

- Keine klaffende Fuge in der Sohlflache infolge der aus standigen Einwirkungen
resultierenden charakteristischen Beanspruchung. Bei Rechteckfundamenten ist diese
Bedingung eingehalten, wenn die Sohldruckresultierende innerhalb der ersten Kernweite
liegt.

- Bei aulRermittiger Lage der Sohldruckresultierenden darf nur derjenige Teil A’ der Sohlflache
angesetzt werden, fir den die resultierende charakteristische bzw. reprasentative
Beanspruchung im Schwerpunkt steht, also bei Rechteckfundamenten mit den
Seitenlangen b, und bg und zugeordneten Aul3ermittigkeiten e, und eg die Flache:

A=Db -bg'=(b—2-€) (bg—2-ep)
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- Die Anwendung der genannten Werte flr den Bemessungswert des Sohlwiderstands kann

bei mittig belasteten Fundamenten zu Setzungen in der Gréf3enordnung von 2 bis 4 cm
fuhren.

Erhdhung der Tabellenwerte

- Ist die Einbindetiefe auf allen Seiten des Griindungsképers d > 2,00 m, so darf der
Bemessungswert or 4 des Sohlwiderstands um die Spannung erhoéht werden, die sich aus
der 1,4-fachen Bodenentlastung ergibt, die sich aus der Uber 2 m hinausgehenden Tiefe
ergibt. Dabei darf der Boden weder voriuibergehend noch dauernd entfernt werden, solange
die mafligebende Beanspruchung vorhanden ist.

- Bei Rechteckfundamenten mit einem Seitenverhaltnis b, / bg < 2 bzw. b,/ bg* < 2 und bei
Kreisfundamenten darf der Tabellenwert um 20 % erhéht werden.

Verminderung der Tabellenwerte

- Bei Fundamentbreiten zwischen 2,00 und 5,00 m muss der in der Tabelle angegebene

Bemessungswert cr 4 des Sohlwiderstands um 10% je Meter zusatzlicher Fundamentbreite
vermindert werden.

Formelzeichen

& Wand- oder Sohlreibungswinkel [°]
H Horizontallast oder Einwirkungskomponente parallel zur Fundamentsohle [kN]

V Vertikallast oder Komponente der Einwirkungs-Resultierenden normal zur Fundamentsohlflache [kN]
A’ rechnerische Sohlflache [m?]

b.’ reduzierte Fundamentbreite b, [m]
bg’ reduzierte Fundamentbreite bg [m]
b_ langere Fundamentbreite [m]

bg kiirzere Fundamentbreite [m]

e. Ausmittigkeit der resultierenden charakteristischen bzw. reprasentativen Beanspruchung in der
Sohlflache in Richtung der Fundamentachse x [m]

eg Ausmittigkeit der resultierenden charakteristischen bzw. représentativen Beanspruchung in der
Sohlflache in Richtung der Fundamentachse y [m]

5.4 Einzel- und Streifenfundamente (Bodenschicht 2) — zur Vorbemessung

Nach DIN 1054 (2021-04) kénnen fur die Boden der Bodenschicht 2 die in der nachfolgenden
Tabelle enthaltenen Bemessungswerte des Sohlwiderstands angesetzt werden. In den
Tabellenwerten sind die Bodenfestigkeit, die geologische Vorbelastung, das Magerbeton-
eigengewicht etc. bereits eingearbeitet. Zwischenwerte kdnnen geradlinig interpoliert werden.

In der Sohlaufstandsflache evtl. anzutreffende B6den der Bodenschicht 1, weiche, bindige

Boden und Auffallungsbdden etc. sind durch gut verdichtbares, nicht bindiges Bodenmaterial
oder durch eine Magerbetonaufholung zu ersetzen.



Seite 14 von 29

Tabelle 7: Bemessungswerte orq des Sohlwiderstands auf Bodenschicht 2 — Hangschutt
(zur Vorbemessung)

Kleinste Einbindetiefe des Bemessungswerte o 4 des Sohlwiderstands
Fundamentes b bzw. b’ von 0,5 m bis 2,0 m
m kN/mz2
0,5 310
1,0 390
15 460
2,0 520

ACHTUNG - Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstands, keine aufnehmbaren
Sohldrucke nach DIN 1054:2005-01 und keine zulassigen Bodenpressungen nach DIN 1054:1976-11.
(Zum Erreichen des aufnehmbaren Sohldrucks o,y , nach DIN 1054:2005-01 sind die Tabellenwerte
um den Faktor 1,4 zu reduzieren (czu = ora/ 1,4))

Voraussetzung fur die Anwendung der Tabellenwerte
- Neigung der charakteristischen bzw. reprasentativen Sohldruckresultierenden
tand=H/V<0,2

- Keine klaffende Fuge in der Sohlflaiche infolge der aus standigen Einwirkungen
resultierenden charakteristischen Beanspruchung. Bei Rechteckfundamenten ist diese
Bedingung eingehalten, wenn die Sohldruckresultierende innerhalb der ersten Kernweite
liegt.

- Bei aulermittiger Lage der Sohldruckresultierenden darf nur derjenige Teil A’ der Sohlflache
angesetzt werden, fir den die resultierende charakteristische bzw. repréasentative
Beanspruchung im Schwerpunkt steht, also bei Rechteckfundamenten mit den
Seitenlangen b_ und bg und zugeordneten AulRermittigkeiten e, und eg die Flache:

A’:b|_,'bB’:(bL—Z'eL)'(bB—Z'eB)

- Die Anwendung der genannten Werte fir den Bemessungswert des Sohlwiderstands kann
bei mittig belasteten Fundamenten zu Setzungen in der GréZenordnung von 2 bis 4 cm
fuhren.

Erhdhung der Tabellenwerte

- Ist die Einbindetiefe auf allen Seiten des Grindungskoépers d > 2,00 m, so darf der
Bemessungswert or 4 des Sohlwiderstands um die Spannung erhoht werden, die sich aus
der 1,4-fachen Bodenentlastung ergibt, die sich aus der Uber 2 m hinausgehenden Tiefe
ergibt. Dabei darf der Boden weder voriibergehend noch dauernd entfernt werden, solange
die mafl3gebende Beanspruchung vorhanden ist.
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- Bei Rechteckfundamenten mit einem Seitenverhaltnis b, / bg < 2 bzw. b,/ bg* < 2 und bei
Kreisfundamenten darf der Tabellenwert um 20 % erh6ht werden.

Verminderung der Tabellenwerte

- Bei Fundamentbreiten zwischen 2,00 und 5,00 m muss der in der Tabelle angegebene

Bemessungswert cr 4 des Sohlwiderstands um 10% je Meter zusatzlicher Fundamentbreite
vermindert werden.

Formelzeichen

8 Wand- oder Sohlreibungswinkel [°]

H Horizontallast oder Einwirkungskomponente parallel zur Fundamentsohle [kN]

V Vertikallast oder Komponente der Einwirkungs-Resultierenden normal zur Fundamentsohlflache [kN]
A’ rechnerische Sohlflache [m?]

b,’ reduzierte Fundamentbreite b, [m]

b’ reduzierte Fundamentbreite bg [m]

b, langere Fundamentbreite [m]

bg kirzere Fundamentbreite [m]

e. Ausmittigkeit der resultierenden charakteristischen bzw. reprasentativen Beanspruchung in der
Sohlflache in Richtung der Fundamentachse x [m]

eg Ausmittigkeit der resultierenden charakteristischen bzw. reprasentativen Beanspruchung in der
Sohlflache in Richtung der Fundamentachse y [m]

6. KONSTRUKTIONSGRUNDSATZE FUR DAS REGENRUCKHALTEBECKEN

6.1 Allgemeines

Die nachfolgend erarbeiteten Bauhinweise wurden aufgrund Literatur- und Erfahrungswerten ohne
rechnerischen Nachweis erarbeitet. Um genaue Aussagen hinsichtlich der Bo&schungs-
standsicherheiten (wasser- und luftseitig), Stromungsverhaltnisse, Sickerwasserlinien etc. angeben
zu kénnen, sind grundsatzlich statische Nachweise durchzuftihren. Hierzu sind detaillierte Angaben
Uber die Geometrie, Konzeptiondetails des Regenrickhaltebecken als auch ggf. ergdnzende
Erkundungen mit Laboruntersuchungen notwendig.

Fur die Bemessung des Regenriickhaltebeckens sind die Hinweise und Vorgaben des Arbeitsblattes
DWA-A 117 und der DIN 19 700 und hier im Wesentlichen die Teile 10 bis 12 zu beriicksichtigen. Fur
den Nachweis der Tragsicherheit gilt DIN 19 700-11, Abschnitt 7.

Nach dem vorliegenden Lageplan (U4) ist der Bau eines oder mehrerer Regenrickhaltebecken
projektiert. Die genauen Standorte sind dabei noch nicht bekannt. Angaben Uber das
Ruckhaltevolumen (Speichervolumen), die Bauweise der Regenrickhaltebecken etc. liegen zum
derzeitigen Planungsstand ebenfalls nicht vor.
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In der Regel werden bei Hochwasserrickhaltebecken die Absperrbauwerke als Staudamme mit
Innendichtungen und bei ggf. geeignetem Dammschuttmaterial sowie geringen Stauhdhen auch als
homogene Stauddmme ausgebildet.

6.2 Damme

Nach Mdoglichkeit soll das beim Aushub des geplanten Beckens, sowie das beim Leitungs- und
Kanalbau anfallende Bodenmaterial als Schittmaterial fir den Erdstaudamm dienen.

Fur homogene Erdbaustaudamme, welche gleichzeitig Dichtungs- und Stitzfunktion Ubernehmen,
kénnen bindige und gemischtkdrnige Béden der Bodengruppen GU*/GT*/SU*ST*UM/UL/TM/TL
nach DIN 18 196 verwendet werden. Der Anteil an Feinkorn d < 0,002 mm soll mindestens 20%
betragen. Es ist ein Durchlassigkeitsbeiwert von k; < 1107 einzuhalten.

Die beim Kanal- und Leitungsbau, sowie ggf. beim Beckenaushub anfallenden Bdéden der
Bodenschicht 1 erfullen nur bei Aussonderung von Stein-/ Blockeinlagerungen diese Anforderungen
und sind daher fir den Einbau im Erdstaudamm nur bedingt geeignet. Hangschutt der Bodenschicht
2 sowie ggf. anstehende B&den mit breiigen Konsistenzen (unter Wasserzufluss zu erwarten), sowie
Bdden mit erhdhten organischen Beimengungen (nicht erkundet) sind vom Wiedereinbau
auszuschlieRen.

Nach ZTV-W LB205 sind bei der Herstellung von wasserbelasteten Dammen oder Deichen
Inhomogenitaten in der Kornzusammensetzung sowie der Lagerungsdichte auszuschlielen. Der
Boden ist zur Einhaltung der Erosions- und Suffosionssicherheit bei grobkdrnigen Bdden der
Gruppen GE, SE, GW, SW und Gl, Sl sowie bei gemischt- und feinkérnigen Béden der Gruppen GU,
GT, SU, ST, OH und OK mit einem Verdichtungsgrad von mindestens Dp, = 100% einzubauen. Fur
gemischt- und feinkodrnigen Boéden der Gruppen GU*, GT* SU* ST* U, T, OU und OT ist ein
Verdichtungsgrad von mindestens Dp, =97% und ein Porenluftvolumen n, von max. 12%
einzuhalten.

Um den geforderten Verdichtungsgrad zu erzielen, dirfen bei bindigen Béden, auch Bodenschicht 1,
die optimalen Wassergehalte w,,; wahrend der Verdichtung nicht tberschritten werden. Daher sind
die Einbau- und VerdichtungsmalBnahmen den Witterungsverhaltnissen anzupassen und durch
Zugabe geeigneter Stoffe (Kalk, Zement) herabzusetzen.

Aufgrund der starken Witterungsempfindlichkeit der beim Aushub gewonnenen Béden unterliegt die
Zugabemenge eines Kalk-Zement-Gemisches starken Schwankungen. Im Vorfeld der Planungen
sollte von ca. 2-3 [Gew.-%] Kalk-/ Zementgemisch (*/; Kalk/ %/; Zement) ausgegangen werden. Bei
trockener Witterung sollte zusétzlich eine Bewasserung eingeplant werden.

Alle Schittlagen sollen moglichst in voller Arbeitsbreite eingebaut werden. Schittmaterial sollte
profilgemaR angepasst und mit langsam fahrender Verteilerraupe ausgebracht werden. Nach dem
Verteilen soll moglichst umgehend verdichtet werden. Die Béschungsbereiche sind sorgfaltig
mitzuverdichten, ggf. sind die Boschungsflachen zusétzlich von auf3en zu verdichten und zu glatten.
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Alle Auftragsflachen sind bei Einbau von witterungsempfindlichen Materialien mit mindestens 6%
Seitengefalle anzulegen, damit das Oberflichenwasser sofort abflieBen kann. Bei Beginn
ungunstiger Witterung ist jede Schuttlage sofort zu verdichten sowie bei Abschluss der Tagesleistung
die verdichtete Flache glatt zu walzen.

6.3 Einschnittsbdschungen

Der Bereich der Einstauflaiche soll durch Dammbaumaflinahmen sowie Einschnittsbdschungen
hergestellt werden. Angaben zur Béschungsheigung liegen nicht vor.

Fir die im BOdschungsbereich mafgeblichen Bodden (Bodenschicht 1 und 2) sind die
Bdschungsneigungen ausreichend flacher als 1:1,5 gemaR der Empfehlungen der Deutschen
Gesellschaft fur Erd- und Grundbau (ohne Strdmungsdruck) zu projektieren. Die genauen
Bdschungsneigungen sind zwingend in einer Bdschungsbruchberechnung nach DIN 4084 zu
ermitteln.

Die in der Béschung anstehenden Bdden sind nach DIN 18130 lUberwiegend als durchlassig
bis teils schwach durchlassig zu beurteilen. Aufgrund der Durchlassigkeiten ist deshalb eine
entsprechende mineralische Endoberflachenabdichtung etc. notwendig! Hierfir kann z.B. ein
Lehmschlag mit einer Machtigkeit von ca. 40 cm aufgebaut werden.

Auflockerungen in der Aushubzone sind durch Nachverdichtungsarbeiten entsprechend riickgangig
zu machen. Es sollte ein Verdichtungsgrad von Dp, = 97% nachgewiesen werden.

6.4 Beckensohle

Mit den im Bereich der mdglichen Standorte des Regenrlickhaltebeckens durchgefiihrten Schiirfe
stehen Uberwiegend durchléssige Boden der Bodenschichten 1 und 2 an (vgl. Kap. 3.4).
Untergeordnet sind nur im Bereich SCH 6 bis 1,50 m u. GOK die schwach durchlassig bis sehr
schwach durchlassige Boden (Abhangig von Sand- und Kiesanteil) der Bodenschicht 1 zu erwarten.

Es ist deshalb lUberwiegend davon auszugehen, dass die in der Beckensohle anstehende
Boden flur eine natirliche Abdichtung ungeeignet sind, weshalb bei diesen Bdden die
Einbringung eines Lenmschlags im Bereich ca. 40 cm notwendig wird.

Auflockerungen in der Aushubzone sind durch Nachverdichtungsarbeiten entsprechend ruckgangig
zu machen. Es sollte ein Verdichtungsgrad von Dp, = 97% nachgewiesen werden.
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7. FOLGERUNGEN FUR KANALE

7.1 Allgemeines

DIN EN 1610 ,Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen® legt Anforderungen an die
ordnungsgemale Herstellung (Planung und Bau) und Prifung von Abwasserleitungen und -kanélen
fest und beschreibt den européischen Standard fur Einbau und Prufung von Abwasserleitungen und -
kanalen auf3erhalb von Gebauden.

Gemall ZTVE-StB 17 sind in definierten Zonen (Leitungszone, Hauptverfillung etc.) und je
Bodengruppe nach DIN 18 196 unterschiedliche Verdichtungsanforderungen zu erfullen. Eine
Zuordnung ausgewahlter Bodenarten nach DIN 18 196 zu den Bodengruppen aus dem Arbeitsblatt
ATV-DVWK-A 127 und Verdichtbarkeitsklassen nach DWA-A 139 ist mit  den
Verdichtungsanforderungen in Bild 1 dargestellt. Zusétzlich sind die Herstellerangaben einzuhalten.

Bild 2: Verdichtungsanforderungen nach ZTV E-StB 17
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Die Rohrgrabenverfillung im Strallenraum muss die Anforderungen an Verdichtung und
Tragfahigkeit gemaR ZTV E-StB und ZTV A-StB erfillen. Leitungsgraben missen gemalf3 DIN 4124,
DIN 18 300, DIN 18 303 und DIN 18 304 hergestellt werden.

7.2 Auflager/ Rohrbettung

Die Rohrauflager sind entsprechend den Herstellerangaben und des Rohrmaterials sowie der
DIN EN 1610 auszubilden. Fir die statische Berechnung ist die ATV-DVWK-A 127 anzuwenden.
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Die DIN EN 1610 unterscheidet zwischen drei verschiedenen Bettungstypen. Nach DWA-A 139 sollte
Bettung Typ 1 die Regelausfiihrung sein.

Bettung Typ 1 — In Féllen, bei denen kein geeigneter Boden fir eine unmittelbare Rohrbettung
ansteht, muss die Grabensohle tiefer ausgehoben und eine Bettung aus verdichtungsfahigem
Material eingebracht werden. Die in DIN EN 1610 angegebene Mindestdicke der unteren
Bettungsschicht a sollte aufgrund langjahriger Erfahrungen gemafl DWA A-139 erhéht werden und
bei normalen Béden mindestens 100 mm + 1/10 DN in mm betragen.

Stehen in der Grabensohle Fels, steiniger Boden oder Béden mit fester Konsistenz bzw. dichter
Lagerung an (z. B. Ton, Geschiebemergel, Moranenkies) sollte die untere Bettungsschicht unter dem
Rohrschatft in einer Dicke a = 100 mm + 1/5 DN ausgefuhrt werden; sie muss mindestens 150 mm
dick sein, um Lastkonzentrationen zu vermeiden.

Bettung Typ 2 und Typ 3 (direkte Auflagerung) durfen in gleichmafiigen, relativ lockeren, feinkdrnigen
Boden verwendet werden, der eine Unterstlitzung der Rohre Uber deren gesamte Lange zulasst.
Rohre des Bettung Typ 2 dirfen direkt auf die vorgeformte und vorbereitete, bei Typ 3 auf die
vorbereitete Grabensohle eingebaut werden.

Die Bettung muss eine gleichmalige Druckverteilung unter dem Rohr im Auflagerbereich
sicherstellen. Uber mindestens eine Rohrlange muss der gleiche Bettungstyp ausgefiihrt werden.

Detailplane tber geplante Kanaltiefen/ -durchmesser etc. liegen zum derzeitigen Planungsstand nicht
Vor.

Mit welcher Auflagersituation (Bodenschicht) bei der Herstellung der Kanale zu rechnen ist, kann den
in nachster Nahe vorliegenden Aufschlissen (vgl. Anlage 1.3) entnommen werden. Nach den
Erkundungsergebnissen ist mit Auflagersituationen in den Béden der Bodenschichten 1 und 2 zu
rechnen.

——> Auflager/ Rohrbettung im Bereich Bodenschicht 1 — bindige Deckschicht

Bei einem Auflager der Rohrsohlen in/ auf den Béden der Bodenschicht 1 kann lberwiegend eine
direkte Auflagerung erfolgen. Steine (>63mm), Felsblocke etc. sind zwingend bei direkter
Auflagerung auszusondern.

Bei unter ggf. unter Wasserzufluss auftretenden Aufweichungen ist jedoch von einer bereichsweisen
instabilen Rohrsohle auszugehen. Planungstechnisch sollte deshalb in Bereichen mit weichen
Konsistenzen zusatzlich zur Rohrbettung von einem ca. 50 cm machtigen Bodenaustausch (gut
verdichtbarer, nicht bindiger Boden) ausgegangen werden. Zur Verbesserung der Einbaufahigkeit
sowie Suffosionsstabilitdt ist im Bereich von zutretendem Wasser eine Filtervliiesummantelung
(GRK 3) auszufuhren. Ggf. breiige Boden oder organische Einlagerungen sind grundséatzlich ganzlich
auszutauschen.
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——> Auflager im Bereich Bodenschicht 2 — Hangschutt

Bei einem Auflager der Rohrsohlen in/ auf den Sanden und Kiesen der Bodenschicht 3 kann nur
unter Aussonderung von Steinen (>63mm), Felsblocken etc. eine direkte Auflagerung erfolgen. Bei
partiell erhbhten Stein-/ Blockeinlagerungen oder Fels wird der Einbau einer unteren Bettungsschicht
empfohlen.

7.3 Wiederverfillung

Die Verflllung besteht aus der Seitenverfiillung, der Abdeckung innerhalb der Leitungszone sowie
der Hauptverfullung. Bauteile und Baustoffe miissen generell mit den Anforderungen des Planers
und mit DIN EN 476 Ubereinstimmen. Die schriftlichen Herstellerangaben sind zu berlcksichtigen.

Bodden zur Verfillung missen vor Witterungseinflissen geschutzt werden. Die Wiederverwendung
von Bodden mit erhohten Feinkornanteilen (V2- und V3-Bdden) wird nach DWA-A 139 nicht
empfohlen.

Leitungszone

Gemal DIN EN 1610 diurfen Baustoffe fur die Leitungszone entweder anstehender Boden, dessen
Brauchbarkeit nachgewiesen wurde, oder angelieferte Baustoffe sein.

Baustoffe fir die Bettung sollten keine Bestandteile enthalten, die groRer sind als: 22 mm bei
DN < 200; 40 mm bei DN > 200 bis DN < 600 und 60 mm bei DN > 600. Fur DN < 100 sind die
schriftlichen Herstellerangaben zu beriicksichtigen. Sonstige Fremdkoérper, die im Zuge der
Verflllung Schaden verursachen kénnen, sind zu entfernen.

Zwischen der Oberkante der Verfullung der Leitungszone und dem Planum sollte im Regelfall eine
Mindestlberdeckung von 30 cm, mindestens aber 15 cm Uber dem Rohrschaft bzw. 10 cm Uber der
Rohrverbindung betragen eingehalten werden. Die Verdichtung darf in diesem Bereich nur mit
Handstampfern oder mit geeigneten leichten Verdichtungsgeraten ausgefiihrt werden.

Hauptverfillung

Aushub mit darin enthaltenen Steinen bis maximal 300 mm Korngré3e, oder der Dicke der
Abdeckung, oder entsprechend der Halfte der Dicke der zu verdichtenden Schicht — der jeweils
geringere Wert ist maRgebend — sollte fur die Hauptverfillung verwendet werden. Dieser Wert darf
daruber hinaus in Abhangigkeit vom Anwendungsbereich (z. B. unter Stralen), von den
Bodenbedingungen, dem Grundwasser und dem Rohrwerkstoff noch weiter verringert werden.
Spezielle Bedingungen dirfen bei felsigem Gelande festgelegt werden.

——> Wiederverwendbarkeit

Die beim Aushub gewonnenen Bdden der Bodenschicht 1 mit Zuordnung zu den Gruppen G3 und
G4 und Zuordnung zu den Verdichtbarkeitsklassen V2 und V3 sind fir den Wiedereinbau in der
Hauptverfillung nur mit Zusatzmafnahmen wie Bodenverbesserung wiedereinbaubar.
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Die Bdden der Bodenschicht 2 sind den Gruppen G2 und G3 sowie den Verdichtbarkeitsklassen V1
und V2 zuzuordnen. Hangschutt der Bodenschicht 2 ist fur den Wiedereinbau in der Hauptverfillung
nur bei optimalem Wassergehalt geeignet.

Die Bodenschicht 2 ist aufgrund des hohen Stein-/ Blockanteils zur Verflllung nicht geeignet bzw.
nur nach Aufbereitung. Dabei sind mit einem Siebloffel Blocke >300 mm bzw. gemal dem
mafgebenden GrofRtkorn auszusondern, der Boden anschlielend im Baggerl6ffel zu homogeni-
sieren und verdichtet wieder einzubauen. Bei Aufweichungen sind zusatzlich im Baggerltffel ca. 2 bis
3 Gew.% Kalk-Zement-Gemisch (50% Kalk, 50% Zement) unterzumischen. Der erforderliche
Verdichtungsgrad Dp, = 98% ist mittels Plattendruckversuchen zu prifen. Es ist dafir ein Ey,-Wert =
80 MN/m?2 nachzuweisen.

Es wird zusatzlich die Verwendung von Fremdboden empfohlen. Bei der Verwendung von
Fremdboden ist darauf zu achten, dass mdoglichst gering durchléassige Boden im Bereich mit
Uberwiegend anstehenden bindigen Béden eingebaut werden, um Dranwirkungen der Kanalgrében
zu verhindern. Hierzu sollten gut verdichtbare nicht bindige Boden mit etwa 15 % Feinkornanteil
verwendet werden. Alternativ sind entsprechende Querschotte zu installieren.

7.4 Griundung der Schachte

Detailplane/ Grindungstiefen etc. lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht vor.

Fiur die Grindung der Schachte gelten die Hinweise nach Kap 5 sinngemaf3. Welche Bdden im
Bereich der Bauteile zu erwarten sind, kann den in nachster Nahe dazu durchgefiihrten Aufschliissen
gemal dem Lageplan der Anlage 1.3 sowie den Bodenprofilen entnommen werden.

8. HINWEISE FUR DIE AUSSCHREIBUNG

8.1 Allgemeines

Boden und Fels sind entsprechend ihrem Zustand nach DIN 18 300 (2019-09) vor dem Ldsen in
Homogenbereiche einzuteilen. Der Homogenbereich ist ein begrenzter Bereich, bestehend aus
einzelnen oder mehreren Boden- oder Felsschichten, der fur Erdarbeiten vergleichbare Eigen-
schaften aufweist.

Sind umweltrelevante Inhaltsstoffe zu beachten, so sind diese bei der Einteilung in
Homogenbereiche zu berlicksichtigen. Die Einteilung in Homogenbereiche ist den nachfolgenden
Tabellen zu entnehmen.

8.2 Homogenbereiche

Die nachfolgende Einteilung in Homogenbereiche kann fir flachenhaften Aushub Anwendung finden.
Bei Lésen von Boden im Bereich von Kanalgraben, wo eine Trennung der einzelnen Bodenschichten
nur bedingt mdoglich ist, sind alle Bodenschichten zu einem Homogenbereich zusammenzufassen.
Eine Trennung erfolgt lediglich zwischen Boden (Homogenbereiche B1 und 2) und z. B. ggf.
anstehendem Felsgestein (Homogenbereich X).
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Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung des Baugelandes ist eine mehrere Dezimeter machtige
Mutterbodenauflage (Homogenbereich O) entsprechend Anlage 1.3 und Anlage 2 vorhanden. Der
Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schiitzen
(§ 202 BauGB ,Schutz des Mutterbodens®).

Fur die KorngroRenverteilung werden die Kornkennzahlen im Ubergangsbereich zwischen den
einzelnen Boden (Massenanteil Ton, A/ Massenanteil Schluff, B/ Massenanteil Sand, C/
Massenanteil Kies, D/ Massenanteil Steine Blocke grofRe Blécke, E) als Ober- und Untergrenze
angegeben. Die angegebenen Zahlenwerte beschreiben den Massenanteil in Prozent. Auf eine
Darstellung der Kérnungsbander wird verzichtet.

Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Zahlenwerte beziehen sich direkt auf die einzelnen
Homogenbereiche/ Béden. Wenn in den Tabellen keine Zahlenwerte angegeben sind, begriindet
sich dies durch die unterschiedlichen Boden. Hierbei ist zwischen bindigen und gemischt-/
grobkdrnigen Béden zu unterscheiden.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Kennwerte ausschliel3lich zur
Beschreibung der Eigenschaften der einzelnen Homogenbereiche zu verwenden sind. Fir
Berechnungen sind die charakteristischen Bodenkennwerte nach Tabelle 3, Kap. 4 heranzuziehen!

Vorliegend wurden die Homogenbereiche unter Berlcksichtigung der fir den gelésten Boden
vorgesehenen Verwendung festgelegt. Sollen verschiedene Boéden unterschiedlich verwendet
werden, sind sie getrennt zu lésen und hierfir jeweils eigene Homogenbereiche zu bilden und
entsprechend anzupassen.

Tabelle 8: Bodenkennwerte Homogenbereiche (DIN 18 300 — Erdarbeiten)

Parameter Homogenbereich B1 Homogenbereich B2
Bodenschicht 1 Bodenschicht 2

ortsiibliche Bezeichnung bindige Deckschicht Hangschutt
Kornkennzahl A; B; C; D; E (untere/ obere) A (0/50); A (0/10);

B (40/50); B (5/30);

C (20/0); C (15/60);

D (30/0); D (60/0);

E (10/0) E (20/0)
Massenanteil Steine, Blocke und grol3e 0-10 0-20
Blocke nach
DIN EN ISO 14 688-1 [%]
Dichte (feucht) nach DIN EN ISO 17 892-2 1,85-2,10 1,95-2,10
oder DIN 18 125-2 [g/cm?3]
undrénierte Scherfestigkeit nach DIN 4094-4 50 — 200 0
oder DIN 18 136 oder DIN 18 137-2 [kN/m?]
Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1 [%] 14 -25 3-15
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Parameter Homogenbereich B1 Homogenbereich B2
Bodenschicht 1 Bodenschicht 2
Plastizitatszahl nach DIN 18 122-1 0-40 b
Konsistenzzahl nach DIN 18 122-1 >0,75 1
Lagerungsdichte: Definition nach 2) 0,35-1,00
DIN EN ISO 14 688-2, Bestimmung nach
DIN 18 126
organischer Anteil nach DIN 18 128 [%] 0-5 0-3
Bodengruppe nach DIN 18 196 TL/TM/UL/UM SU/ST/SU*/ST*/GUIGT/GX
Y Nur bei bindigen Béden 2 Nur bei grob-/ gemischtkérnigen Béden

9. HINWEISE FUR DIE BAUAUSFUHRUNG

9.1 Allgemeine Hinweise

Die nachfolgend dargestellten Hinweise fir die Bauausfihrung sind als Empfehlungen fur die
Bauausfuihrung nach DIN 4020 anzusehen.

Die Wahl des Bauverfahrens, des Bauablaufes und der Férderwege sowie die Wahl und der Einsatz
der Gerate sind nach DIN 18 300 (2019-09) Sache des Auftragnehmers.

9.2 Verbau/ Wasserhaltung fur Kanéale und Bauwerke

Wie bereits in Kap. 3.3 dargestellt, wurde mit den Aufschlissen bis zur max. erkundbaren Endteufe
von 3,3 m u. GOK kein Grund-/ Schichtwasser erkundet.

Bei ausreichendem Abstand zu Gebauden etc. wird im Kanalgraben voraussichtlich tberwiegend ein
herkémmlicher Plattenverbau einsetzbar sein.

Bei glnstiger Jahreszeit werden mutmaflich nur untergeordnet WasserhaltungsmalRnahmen zur
Ableitung von Oberflachen-/ Niederschlags- und ggf. Schichtenwéassern erforderlich. Diese kénnen
offen mittels Pumpensimpfen und Langsdranagen abgeleitet werden.
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9.3 Baugrubenbéschung/ Verbau

Nach DIN 4124 durfen nicht verbaute Baugruben und Graben mit einer Tiefe < 1,25 m ohne
besondere Sicherung mit senkrechten Wanden hergestellt werden, wenn die anschlieRende
Gelandeoberflache bei nichtbindigen und weichen bindigen Bdden nicht steiler als 1:10 oder bei
mindestens steifen bindigen Bdden nicht steiler als 1:2 ansteigt. Am oberen Rand ist beidseitig ein
mindestens 0,60 m breiter Schutzstreifen freizuhalten. Bei Grabentiefen bis 0,80 m darf auf einer
Seite auf den Schutzstreifen verzichtet werden. Nicht verbaute Baugruben und Graben mit einer
Tiefe < 1,75 m kdnnen nur unter Einhaltung aller Voraussetzungen gemaR3 DIN 4124 abgebdéscht
bzw. gesichert hergestellt werden.

Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit dirfen gemafld DIN 4124 im Bauzustand fir die
Boden der Bodenschicht 1 Boschungswinkel B <60° und fir Boden der Bodenschicht 2
Bdschungswinkel B < 45° bei Boschungshéhen bis 5,0 m ausgefiihrt werden.

Fur Fahrzeuge, Baumaschinen oder Baugerate ist gemaf DIN 4124 bei nicht verbauten Baugruben
und Graben mit Boschungen ein Abstand zwischen der AufRenkante der Aufstandsflache und der
Bdschungskante von mindestens

e = 1,00 m fur Fahrzeuge, die die zul. Achslasten nach StVZO einhalten (z. B. PKW,
Omnibusse, Ubliche Lastzlige) und Baugerate bis 12 t Gesamtgewicht

o bzw. =2 2,00 m Fahrzeuge, die die zul. Achslasten nach StVZO Uberschreiten und Baugerate
bei mehr als 12 t bis 40 t Gesamtgewicht.

Bei hoheren Boschungen oder wenn ungiinstige Gegebenheiten oder ein unginstiger Einfluss (z. B.
Stérungen des Bodengefiiges, Verflllungen oder Aufschittungen, Grundwasserabsenkungen,
Zufluss von Schichtenwasser, starke Erschitterungen, etc.) die Standsicherheit oder bauliche
Anlagen o. a. gefahrden, sind Boschungen entsprechend flacher auszubilden und durch eine
Bdschungsbruchberechnung nachzuweisen und ggf. zu verbauen. Lose Steine/Blécke sind
abzutragen!

Bdschungen mit einer Boschungsneigung im Bereich der maximal zulassigen Neigungen sind vor
Witterungseinflissen zu schitzen. Im Allgemeinen reicht hierzu ein Abdecken mit Folien aus. Es ist
in jedem Fall auf eine funktionsfahige Windsogsicherung zu achten.

9.4 Erdarbeiten

Verkehrsflachen

Die Strallen- und Platzbefestigungen sind nach den Richtlinien fur die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflachen (RStO 12) bzw. entsprechend den statischen Vorgaben zu planen.

Im Erdplanumsbereich stehen tberwiegend Boden der Frostempfindlichkeitsklassen F3 an. Nach
ZTVE-StB 17 und RStO 12 ist auf der Oberkante des Erdplanums ein Verformungsmodul beim
Plattendruckversuch von E» = 45 MN/m2 nachzuweisen.
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Der Anforderungswert an den Verformungsmodul wird auf den Bdden der Bodenschicht 1 nicht
erreicht werden kénnen. Es ist deshalb ein ca. 40 cm méachtiger Bodenaustausch oder eine
Bodenstabilisierung (Bdden der Bodenschicht 1) eingeplant werden. Aufgrund der teils eingelagerten
Blocke sollte ein Bodenaustauch hinsichtlich mdglicher Behinderungen bei Stabilisierungs-
mafinahmen vorgezogen werden.

Bei anstehenden Bbdden der Bodenschicht 2 konnen die Anforderungswerte ggf. nach intensiver
Nachverdichtung mutmalflich erreicht werden.

Um Bodenaustauschmalinahmen zu reduzieren kann zusatzlich auf UK Bodenaustausch ein
Geogitter verlegt werden. Als Geogitter wird ein knotensteifes, gestrecktes Geogitter mit einer
Mindestzugfestigkeit von ca. 30 kN/m und einer monolithischen Gitterstruktur (Kreuzungspunkte nicht
thermisch/ mechanisch fixiert) empfohlen.

Welche Tragfahigkeiten auf dem Grindungsplanum des Untergrundes erreicht werden kdnnen, ist
durch gesonderte Plattendruckversuche und in einer Eignungsprifung flr Bodenverbesserungen zu
ermitteln. Eine exakte Festlegung der einzelnen Bereiche ist von verschiedenen Faktoren abhéangig
und kann nur im Zuge einer baubegleitenden Uberwachung erfolgen.

Bauwerkshinterillung

Nach ZTVE-StB 17 sind fir Hinterfullbereiche sowie den Uberschiittbereich grobkérnige und
gemischtkdrnige Boden der Bodengruppen SW/SI/SE/GW/GI/GE/SU/ST/GU/GT nach DIN 18 196
geeignet. In Verbindung mit einer qualifizierten Bodenverbesserung kénnen auch gemischt- und
feinkdrnige Boden der Gruppen SU*/ST*GU*/GT*TL/TM/UM/UL nach DIN 18 196 verwendet
werden. Bdden und Baustoffe nach den TL BuB E-StB, sofern sie in o. g. grob- und
gemischtkdrnigen Bodengruppen mit weniger als 15 Gew.-% Korn unter 0,063 mm entsprechen,
kénnen ebenfalls eingebaut werden. Bei Strallen der Belastungsklassen = Bk10 der RStO 12 sollten
vorzugsweise grobkdornige Boden der Gruppe SW, SI, GW, Gl zum Einsatz kommen.

Die Hinterfiillung ist lagenweise (hochstens 30 cm Dicke) mit einem Verdichtungsgrad Dp, = 100 %
einzubauen. Beim Verdichten in engeren ArbeitsrAumen sowie die unmittelbar an die Wande
grenzenden Hinterflllbereiche und Béschungskegel etc. sind mit leichten Verdichtungsgeréten zu
verdichten.

Die im Zuge des Aushubs gewonnenen Béden der Bodenschicht 2 sind nach DIN 18 196 flr den
Wiedereinbau nur unter Aussonderung von Steinen und Blocken und nur bei optimalem
Wassergehalt geeignet. Die Btéden der Bodenschicht 1 sind nur durch Zusatzmaflinahmen
(Bodenverbesserung) wiedereinbaufahig.

Die Hinterfiillung ist lagenweise (hdchstens 30 cm Dicke) mit einem Verdichtungsgrad Dp, = 100 %
einzubauen. Beim Verdichten in engeren ArbeitsrAumen sowie die unmittelbar an die Wande
grenzenden Hinterfillbereiche und Boschungskegel etc. sind mit leichten Verdichtungsgeraten zu
verdichten.

Das Hinterfullmaterial ist grundsétzlich mit der statischen Erddruckbemessung des Bauwerks
abzustimmen.



Seite 26 von 29

9.5 Abdichtung/ Dranung fir Bauwerke

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann bei unterkellerten Bauteilen und nicht unterkellerten Geb&auden
nach DIN 4095, Kap. 3.6b, eine Abdichtung mit Dranung gegen Stau- und Sickerwasser erfolgen.

Die Hinweise der DIN 18 195 sowie DIN 18 533 fir Bauwerksabdichtungen sind zusatzlich zu
bertcksichtigen.

9.6 Versickerungsmaoglichkeit

Nach dem Arbeitsblatt ATV-A 138 kann unbedenkliches und tolerierbares Niederschlagswasser
entwasserungstechnisch in einem relevanten Versickerungsbereich mit einem ki-Wert im Bereich von
1-107 bis 1-10° m/s versickert werden.

Sind die k-Werte kleiner als 1-10° m/s, stauen die Versickerungsanlagen lange ein, wobei dann
anaerobe Verhdltnisse in der ungesattigten Zone auftreten konnen, die das Ruickhalte- und
Umwandlungsvermdgen ungunstig beeinflussen kénnen.

Die Bbéden der bindigen Deckschicht (Bodenschicht 1) weisen Uberwiegend deutlich geringere
Durchlassigkeiten auf, womit eine Versickerung im oberflachennahen Bereich nicht moglich ist.

Die Hangschutte der Bodenschicht 2 weisen Durchlassigkeiten im sickerfahigen Bereich auf. Der
Durchlassigkeitsbeiwert wurde mittels Sickerversuch im Baggerschurf ermittelt (vgl. Kap. 3.4). Nach
DWA-A 138 ist die bei Feldmethoden (Sickerversuch) ermittelte Durchlassigkeit zur Festlegung des
Bemessungs-k-Wertes noch mit einem Korrekturfaktor von 2,0 (Feldmethode) zu multiplizieren,
wonach sich fur die Sickerversuche fur Bodenschicht 2 ein

mittlerer Bemessungs-ki-Wert von 6,6 - 10 m/s ergibt.

Ein Korrekturfaktor von 2 fiir die Feldversuche bedeutet, dass durch Feldversuche genau die
Durchlassigkeit festgestellt wird, mit der die Versickerungsanlagen bemessen werden.

Aufgrund der zu erwartenden Unterlagerung mit Felsgestein ist bei einer Versickerung die
Ausbildung unkontrollierter Sickerwasserhorizonte und ,Wassersackbildungen“ zu erwarten. Dies
fuhrt zu undefinierten Wasserwegsamkeiten und Wasserzutritten in den Unterhangbereich. Eine
Versickerung in ein einheitliches Grundwasserstockwerk ist in diesem Fall nicht gegeben.

Aufgrund der vorliegenden Baugrundverhéltnisse in Verbindung mit dem Geladndeverlauf
(Hanglage) wird von einer Versickerung abgeraten. Eine Beeinflussung Dritter durch eine
Versickerung kann ansonsten nicht ausgeschlossen werden.
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10. ORIENTIERENDE VORUNTERSUCHUNG VON AUSHUBBODEN

10.1 Bewertungsgrundlagen

Fur die Beurteilung der Analysenergebnisse der Bodenproben werden die Zuordnungswerte des
.Leitfadens zur Verflllung von Gruben, Brichen und Tagebauen® des Bayerischen
Staatsministeriums fur Umwelt und Verbraucherschutz (Bay. StMUV) mit Stand vom 23.12.2019,
Anlage 2 und 3, Tab. 1 und 2 herangezogen.

Fir die Beurteilung der moglichen Wiederverwendung von Boden mit den entsprechenden
Schadstoffgehalten sind im Merkblatt M20 (1997) der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)
Zuordnungswerte definiert.

Hierbei bedeutet im Einzelnen:

e Die Gehalte bis zum Zuordnungswert Z0 kennzeichnen natirlichen Boden. Bei
Unterschreitung des Zuordnungswertes Z0 ist im Allgemeinen ein uneingeschrankter Einbau
von Boden maglich.

e Die Zuordnungswerte Z1.1 und gegebenenfalls Z1.2 stellen die Obergrenze fir den offenen
Einbau unter Beriicksichtigung bestimmter Nutzungseinschrankungen dar. MaRgebend fir die
Festlegung der Werte ist in der Regel das Schutzgut Grundwasser. Bei Einhaltung der Z1.1-
Werte ist selbst unter ungiinstigen hydrogeologischen Voraussetzungen davon auszugehen,
dass keine nachteiligen Veranderungen des Grundwassers auftreten. Aufgrund der im
Vergleich zu den Zuordnungswerten Z1.1 hoheren Gehalte ist bei der Verwertung bis zur
Obergrenze Z1.2 ein Erosionsschutz (zum Beispiel geschlossene Vegetationsdecke)
erforderlich.

e Fir die Verwertung ist zu folgern, dass bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z1 (Z1.1
und gegebenenfalls Z1.2) ein offener Einbau von Boden in Flachen mdoglich ist, die im
Hinblick auf ihre Nutzung als unempfindlich anzunehmen sind. Dies gilt unter anderem fir
Parkanlagen, sofern diese eine geschlossene Vegetationsdecke haben. In der Regel sollte
der Abstand zwischen der Schittkérperbasis und dem hochsten zu erwartenden
Grundwasserstand mindestens 1 m betragen.

e Die Zuordnungswerte Z2 stellen die Obergrenze fir den Einbau von Boden mit definierten
technischen Sicherungsmafnahmen dar. Dadurch soll der Transport von Inhaltsstoffen in den
Untergrund und das Grundwasser verhindert werden. Bei der Unterschreitung der
Zuordnungswerte Z2 ist ein Einbau von Boden unter definierten technischen
SicherungsmalRnahmen, wie zum Beispiel als Tragschicht unter wasserundurchlassiger
Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster) und gebundenen Tragschichten méglich. Der Abstand
zwischen der Schittkoérperbasis und dem hochsten zu erwartenden Grundwasserstand sollte
mindestens 1 m betragen.
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Bei Uberschreitungen der Z2 Zuordnungswerte gemaR Leitfaden sind fir die Beurteilung der
Analysenergebnisse aus abfalltechnischer Sicht (Entsorgung) die Zuordnungswerte gemafR
Deponieverordnung (DepV) mit Stand vom 27.04.2009 heranzuziehen.

10.2 Untersuchungsergebnis

Es wurde drei Bodenproben im Labor der Agrolab GmbH in Bruckberg untersucht. Die Analyse
erfolgte gemal Leitfaden zur Verfillung von Gruben, Briichen und Tagebauen (LVGBT).

Tabelle 9: Ergebnisse der orientierenden Altlastenuntersuchung nach LVGBT

, malfigebliche Parameter der Einheit Ergebnis Einstufung
Probenbezeichnung
Untersuchung nach LVGBT gem. LVGBT
SCH1D1 gem. LVGBT keine maf3geblich erhdhten Parameter 20
SCH5D1 gem. LVGBT keine maRRgeblich erhohten Parameter Z0
SCH7D1 gem. LVGBT keine maf3geblich erhhten Parameter Z0

Bei den untersuchten Bodenproben SCH 1 D1, SCH 5 D1 und SCH 7 D1 wurden gem. Leitfaden zur
Verfullung von Gruben, Briichen und Tagebauen (LVGBT) keine maf3geblich erhéhten Parameter
nachgewiesen, wodurch jeweils eine Einstufung als Z0 — Material resultiert.

Aushubmaterial ist fachgerecht seitlich in Haufwerken zu lagern und nach LAGA PN 98 zu beproben.
Hierzu steht die IMH Ingenieurgesellschaft mbH kurzfristig zur Verfigung.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die hier angefuhrten Erkenntnisse ausschlieBlich auf den hier vorliegenden

Untersuchungsergebnissen beruhen und keinen Anspruch auf Vollstéandigkeit erheben.

11. ERGANZENDE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Fur eine Grindungsempfehlung zur Grindung von Bauwerken/ Gebé&uden ist fir die
einzelnen Parzellen eine Baugrundhauptuntersuchung nach DIN EN 1997 zur Klarung der
Untergrundtragfahigkeiten, Bodenschichten und Konsistenzen erforderlich.

Nach DIN EN 1997 ist spatestens nach dem Aushub der Baugrube von einem Sachverstandigen fir
Geotechnik bzw. dem Berichtverfasser zu prifen, ob die vorliegend getroffenen Annahmen Uber die
Beschaffenheit und den Verlauf der die Grindung tragenden Schichten in der Grindungssohle
zutreffen.

Die im vorliegenden Bericht angegebenen Tragfahigkeits- und Verdichtungsanforderungen sind
durch Eigeniiberwachungs- und Kontrollpriifungen nachzuweisen.

Da durch Verdichtungsarbeiten, Baustellenverkehr etc. Einfluisse auf die Nachbarbebauung und
angrenzende Stral3en nicht auszuschlief3en sind, wird eine Beweissicherung des Ist-Zustandes durch
einen Sachverstandigen fur Geotechnik empfohlen.
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Bei Verdichtungsarbeiten vor allem nahe an bestehender Bebauung, sind bauwerksunvertragliche
Erschitterungseinwirkungen nicht auszuschlie3en, weshalb baubegleitende Erschutterungs-
messungen empfohlen werden. Hierzu steht die IMH Ingenieurgesellschaft mbH kurzfristig zur
Verfluigung.

Bei den beauftragten Felduntersuchungen handelt es sich naturgemafl nur um punktuelle Auf-
schlusse. Sollten sich wahrend der Ausfihrung Abweichungen zum vorliegenden Baugrundgutachten
als auch planungsbedingte Anderungen ergeben, so ist der Berichtverfasser in Kenntnis zu setzen.
Gegebenenfalls ist unsererseits die kurzfristige Erarbeitung einer erganzenden Stellungnahme
erforderlich.

Durch die derzeit noch nicht auf die DIN 18 300 (2019-09) uberarbeitete DIN 4020 hinsichtlich
erforderlicher Beurteilungen und Bauhinweise in einem Geotechnischen Bericht ist die vorliegende
Homogenbereichseinteilung als vorlaufig anzusehen.

Die Einteilung der Homogenbereiche ist in Zusammenarbeit mit den Fachplanern unter Beriick-
sichtigung der verschiedenen Gewerke, des Bauablaufs u. dgl. abzustimmen. Die endgiiltige, fur die
Ausschreibung gewabhlte Einteilung ist abschlieRend in einem Entwurfsbericht darzustellen.
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schilrfen, grau

)
3,00 NHN +49142m
491,25
SCH7
OIS NN+ gt
Mutterboden,
49150 Worzel, erdech,
durkelbraun
491,25
491,00
490,75 Ton, stark kiesig,
schlufig,
49050 sifbis halbfest, kanlg, €L/
mitelschwer zu
29025 schiren, graubraun @
490,00
s D1 D 1,00 2,00
2,00 Schiuff, schwach tonig,
489,50 schwach sandig,
fest, mitielschwer bis &
489,25 schwer zu schiirfen,
D2[] 250 260 beige _
489,00 260 NAN +4904m

™

Schurf (SCH)

O

Bodenschicht Nr.

GE Windstall I,
Beratzhausen

Detaillageplan

Anlage 1.3

Datum: 25.05.2023

Malstab: ohne

Bearbeiter:
M. Eng. A. Muller

o

Iz ksl o ak
fu' Baeezen
un Camaerni irkd




Anlagen zu Bericht 22192056-1

Anlage 2




o

IMH

Ingenieurgesellschaft
fur Bauwesen
und Geotechnik mbH

IMH

Ingenieurges. mbH
Deggendorfer Str. 40
94491 Hengersberg

Legende und Zeichenerklarung
nach DIN EN ISO 22475

Anlage 2

Projekt: Beratzhausen, Windstall |l

Auftraggeber: KU Beratzhausen

Bearb.: SM Datum: 25.04.23

Boden- und Felsarten

MuMu
®© 0o © o9

Mutterboden, Mu

Kies, G, kiesig, g

Schluff, U, schluffig, u

KorngréRenbereich f -fein
m - mittel
g -grob

Bodengruppe nach DIN 18196

Nebenanteile

Steine, X, steinig, x
Sand, S, sandig, s

Ton, T, tonig, t

- schwach (<15%)

- stark (30-40%)

RIGICIOICICIOIGICONOINOITIONT)

Konsistenz
é breiig

Proben

A1 1,00

VAVA

C1 1,00

enggestufte Kiese

Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische
weitgestufte Sand-Kies-Gemische
Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
leicht plastische Schiuffe

ausgepragt zusammendriickbarer Schiuff
mittelplastische Tone

Schluffe mit organischen Beimengungen

grob- bis gemischtkérnige Bdden mit Beimengungen
humoser Art

nicht bis maRig zersetzte Torfe (Humus)

Schldamme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy,
Sapropel)

Auffiillung aus Fremdstoffen

steif

% weich

Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der
Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe
Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der
Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe

weitgestufte Kiese

enggestufte Sande

Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische
Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
mittelplastische Schluffe

leicht plastische Tone

ausgepragt plastische Tone

Tone mit organischen Beimengungen

grob- bis gemischtkérnige Bdden mit kalkigen,
kieseligen Bildungen

zersetzte Torfe

SIGICIOICICIBICISICIONON0NE

Auffiillung aus natlrlichen Béden

‘ halbfest ‘ ‘ fest

B1 1,00
Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe

Wi M Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der




./

IMH

Ingenieurgesellschaft
fur Bauwesen

IMH

Ingenieurges. mbH
Deggendorfer Str. 40
94491 Hengersberg

und Geotechnik mbH

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023
bzw. Rammdigrammen nach
DIN EN ISO 22476-2

Anlage 2

Projekt: Beratzhausen, Windstall |l

Auftraggeber: KU Beratzhausen

Bearb.: SM Datum: 25.04.23

499,50

499,25

499,00

498,75

498,50

498,25

498,00

497,75

497,50

497,25

497,00

496,75

496,50

496,25

496,00

e — T — — Daaaa— D D S—

NHN + 499,36 m

SCH 1

0,20

D1 0,50

1,50

D2 2,00

3,00

Mutterboden,
Wurzeln, erdfeucht,
leicht zu schiirfen,
dunkelbraun

Ton, schwach schluffig,
steif, mittelschwer zu
schiirfen, braun

Sand, kiesig, schwach

schwer zu schiirfen,
gelbgrau

tonig, schwach schluffig,
erdfeucht, mittel bis SU*

/ST

NHN + 496,16 m

HoéhenmafBstab 1:25




o

IMH

IMH

Ingenieurges. mbH
Deggendorfer Str. 40
94491 Hengersberg

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023
bzw. Rammdigrammen nach
DIN EN ISO 22476-2

Anlage 2

Projekt: Beratzhausen, Windstall |l

Auftraggeber: KU Beratzhausen

Ingenieurgesellschaft
fur Bauwesen
und Geotechnik mbH

Bearb.: SM

Datum: 25.04.23

SCH?2
494,00 NHN + 493,98 m
Mutterboden,
Wurzeln, erdfeucht,
493,75 leicht zu schiirfen,
] dunkelbraun
493,50
493,25
493,00 Ton, stark sandig bis
sandig, schluffig,
schwach kiesig bis
492,75 kiesig, @
halbfest, mittelschwer zu
49250 schiirfen, braun
492,25]
49200 D1 [1 100
2,00 Kies, steinig bis
schwach steinig,
491,75 schwach tonig, GU@(/X
D2 [] 2,00 kantig, sehr schwer zu
49150 2,40 schiirfen, grau, braun

NHN + 491,58 m

HoéhenmafBstab 1:25




o

IMH

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Ingenieurges. mbH
Deggendorfer Str. 40

Ingenieurgesellschaft
fur Bauwesen

94491 Hengersberg

und Geotechnik mbH

bzw. Rammdigrammen nach
DIN EN ISO 22476-2

Anlage 2

Projekt: Beratzhausen, Windstall |l

Auftraggeber: KU Beratzhausen

Bearb.: SM Datum: 25.04.23

496,25

496,00

495,75

495,50

495,25

495,00

494,75

494,50

494,25

494,00

493,75

493,50

493,25

|
|
|
|
|
I

NHN + 496,13 m

0,20

D1 1,00

2,00

D2 2,00

2,20

2,70

Mutterboden,
Wurzeln, erdfeucht,
leicht zu schiirfen,
dunkelbraun

NHN + 493,43 m

Schluff, schwach sandig
bis sandig, tonig bis
schwach tonig, schwach
steinig,

Blocke mit u
Kantenl&ngen bis 0,5m,
steif bis halbfest,
mittelschwer bis schwer
zu schiirfen, braun

HoéhenmafBstab 1:25




o

IMH

Ingenieurgesellschaft
fur Bauwesen

IMH

Ingenieurges. mbH
Deggendorfer Str. 40
94491 Hengersberg

und Geotechnik mbH

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023
bzw. Rammdigrammen nach
DIN EN ISO 22476-2

Anlage 2

Projekt: Beratzhausen, Windstall |l

Auftraggeber: KU Beratzhausen

Bearb.: SM Datum: 25.04.23

498,25

498,00

497,75

497,50
497,25
497,00

496,75

|
|
]
o]

496,00

495,75

495,50

495,25

NHN + 498,25 m

0,20

D1 1,00

2,00

3,00

SCH 4

Mutterboden,
Wurzeln, erdfeucht,
leicht zu schiirfen,
dunkelbraun

oD

.-'OHQOOH

Sand, steinig bis
schwach steinig,
schwach schluffig,
Blocke mit

v

erdfeucht, schwer bis
sehr schwer zu
schiirfen, braun

Kantenlangen bis 0,4m,SY

NHN + 495,25 m

Hohenmalfstab 1:25




o

IMH

Ingenieurges. mbH
Deggendorfer Str. 40

Ingenieurgesellschaft
fur Bauwesen

94491 Hengersberg

und Geotechnik mbH

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023
bzw. Rammdigrammen nach
DIN EN ISO 22476-2

Anlage 2

Projekt: Beratzhausen, Windstall |l

Auftraggeber: KU Beratzhausen

Bearb.: SM Datum: 25.04.23

494,50
494,25}
494,00

NHN + 494,42 m

SCH 5

D2 [] 200 3,00

Mutterboden,
Wurzeln, erdfeucht,
leicht zu schiirfen,
dunkelbraun

Schluff, stark sandig bis
sandig, tonig bis
schwach tonig, schwach
kiesig,

steif bis halbfest,
mittelschwer zu
schiirfen, braun

Ton, stark schluffig bis
schluffig, sandig,
vereinzelt Kies, steif bis

schiirfen, grau

halbfest, mittelschwer zu

Qup

3,00 NHN + 491,42 m

Hohenmalfstab 1:25




o IMH Zeichnerische Darstellung von | Anlage 2
: . Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Beratzhausen, Windstall Il
ngenieurges. mbH .
Deggendorfer Str. 40 | bzw. Rammdigrammen nach
{_W 94491 Hengersberg DIN EN ISQO 22476-2 Auftraggeber: KU Beratzhausen
und Geotechnikmort Bearb.: SM Datum: 25.04.23
SCH 6

491,007

490,75

490,50

490,25

490,00

489,75

489,50

489,25

489,00

488,75

488,50

488,25

488,00

487,75

e — T — aaaa— s Do s

487,50

NHN + 490,98 m

0,30

D1 [] 1,00

1,50

D2 2,00

3,00

Mutterboden,
Waurzeln, erdfeucht,
leicht zu schiirfen,

dunkelbraun

Ton, schwach schluffig,
schwach sandig,
halbfest, mittelschwer zu @

schiirfen, braun

Sand, schwach tonig,

schwach schluffig, "
erdfeucht, mittelschwg'rU @J/ST

zu schiirfen, hellbraun

NHN + 487,68 m

Hohenmalfstab 1:25




./ IMH Zeichnerische Darstellung von | Anlage 2
. Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: Beratzhausen, Windstall 1l
Ingenieurges. mbH .
Deggendorfer Str. 40 | bzw. Rammdigrammen nach
W 94491 Hengersberg [ DIN EN ISO 22476-2 Auftraggeber: KU Beratzhausen
und Geotechnik mbH Bearb.: SM Datum: 25.04.23
SCH 7
49175 NHN + 491,64 m
Mutterboden,
491,50 Waurzeln, erdfeucht,
0,30 dunkelbraun
491,25
491,00]
490,75
Yee Ton, stark kiesig,
o O .
B0 schluffig,
490,50 0 % Il steif bis halbest, kantig, €LTH)
® oo .
EiyA mittelschwer zu
®oo (1
490.25 03 schirfen, graubraun
490,00
489,75
D1 [] 1,00 2,00
2,00 i
489,50 Schluff, schwaph tonig,
schwach sandig,
fest, mittelschwer bis
489,25 schwer zu schiirfen,
beige
D2 [] 250 2,60 ’
489,00 2,60 NHN + 489,04 m

Hohenmalfstab 1:25




Anlagen zu Bericht 22192056-1

Anlage 3




ingenieurgesellschaft
ur Bauwesen
und Geotechnik mbH

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3

Bericht: 22192056-1
Az.: 22192056-1

Bauvorhaben: Beratzhausen, Windstall Il

Datum:
Schurf Nr SCH1 /Blatt 1 25.04.23
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?gmtﬁj;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
Wourzeln
0,20 q
°) erdfeucht ) leicht zu schirfen ®) dunkelbraun
f 9) Mooy |
a) ) C D1 |1,50
Ton, schwach schluffig
b)
1,90 ) 3 )
c . mittelschwer zu e
steif schiirfen braun
f 9) ooy |
a) o ) . C D2 |3,00
Sand, kiesig, schwach tonig, schwach schluffig
b)
keine weitere
3,20 : : Erkundungstiefe
c) erdfeucht d) mittel bis schwer zu e) gelbgrau méglich
schirfen
L 9 " sussTSusT
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




ingenieurgesellschaft
ur Bauwesen
und Geotechnik mbH

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3

Bericht: 22192056-1
Az.: 22192056-1

Bauvorhaben: Beratzhausen, Windstall Il

Datum:
Schurf Nr SCH2 /Blatt 1 25.04.23
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter [ ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boprwerkzeuge | ar | Nr. (Untor-
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
Wourzeln
0,30 q
°) erdfeucht ) leicht zu schirfen ®) dunkelbraun
f 9) Mooy |
a) o ) i o C D1 |2,00
Ton, stark sandig bis sandig, schluffig, schwach kiesig bis kiesig
b)
2,00 ) a )
c mittelschwer zu e
halbfest schiirfen braun
f 9) 0l
a) L o ) C D2 |2,40
Kies, steinig bis schwach steinig, schwach tonig
b)
keine weitere
2,40 Erkundungstiefe
c) kantig d) sehr schwer zu e) grau, braun méglich
schirfen
L 9 " cuaTdkx
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




ingenieurgesellschaft
ur Bauwesen
und Geotechnik mbH

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3

Bericht: 22192056-1
Az.: 22192056-1

Bauvorhaben: Beratzhausen, Windstall Il

Datum:
Schurf Nr SCH3 /Blatt 1 25.04.23
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter [ ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boprwerkzeuge | ar | Nr. (Untor-
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
Wourzeln
0,20 q
°) erdfeucht ) leicht zu schirfen ®) dunkelbraun
" 9) ooy | D
a) Schluff, schwach sandig bis sandig, tonig bis schwach tonig, schwach C D1 2,00
steinig C D2 2,20
b) _ . . . :
Blécke mit Kantenlangen bis 0,5m keine weitere
2,70 ) a ) Erkundungstiefe
c - mittelschwer bis e maoglich
steif bis halbfest schwer zu schiirfen braun
L 9 " uuumRly
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




ingenieurgesellschaft
ur Bauwesen
und Geotechnik mbH

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3

Bericht: 22192056-1
Az.: 22192056-1

Bauvorhaben: Beratzhausen, Windstall Il

Datum:
Schurf Nr SCH4 /Blatt 1 25.04.23
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter [ ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boprwerkzeuge | ar | Nr. (Untor-
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
Wourzeln
0,20 q
°) erdfeucht ) leicht zu schiirfen ®) dunkelbraun
f 9) Mooy |
a) L o i C D1 |2,00
Sand, steinig bis schwach steinig, schwach schluffig
b) .. . . :
Blécke mit Kantenlangen bis 0,4m keine weitere
3,00 ) a ) Erkundungstiefe
c schwer bis sehr schwer | € moglich
erdfeucht 2u schiirfen braun
L 9 " susTix
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




ingenieurgesellschaft
ur Bauwesen
und Geotechnik mbH

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3

Bericht: 22192056-1
Az.: 22192056-1

Bauvorhaben: Beratzhausen, Windstall Il

Datum:
Schurf Nr SCH5 /Blatt 1 25.04.23
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
oy . . Bohrwerkzeuge inm
o | © Bescnatrneit | 0 Bosottorhet | o) Fave omverust | A | N | Uner
punkt ! 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
Wourzeln
0,20 q
°) erdfeucht ) leicht zu schirfen ®) dunkelbraun
f 9) Mooy |
a) o ) o ) o C D1 |1,00
Schluff, stark sandig bis sandig, tonig bis schwach tonig, schwach kiesig
b)
1,80 ) a )
c - mittelschwer zu e
steif bis halbfest schiirfen braun
f 9) N oo
a) o ) ) C D2 |3,00
Ton, stark schluffig bis schluffig, sandig
b) . .
vereinzelt Kies keine weitere
3,00 : Erkundungstiefe
©) steif bis halbfest d) mittelschwer zu grau méglich
schirfen
f 9) N ol
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




ingenieurgesellschaft
ur Bauwesen
und Geotechnik mbH

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3

Bericht: 22192056-1
Az.: 22192056-1

Bauvorhaben: Beratzhausen, Windstall Il

Datum:
Schurf Nr SCH6 /Blatt 1 25.04.23
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?gmtﬁj;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
Wourzeln
0,30 q
°) erdfeucht ) leicht zu schirfen ®) dunkelbraun
f 9) Mooy |
a) ) ) C D1 |1,50
Ton, schwach schluffig, schwach sandig
b)
1,50 ) a )
c mittelschwer zu e
halbfest schiirfen braun
f 9) 0l
a) ) ) C D2 |3,00
Sand, schwach tonig, schwach schluffig
b)
keine weitere
3,30 q : Erkundungstiefe
c) erdfeucht ) mittelschwer zu e) hellbraun maglich
schirfen
L 9 " sussTSusT
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




ingenieurgesellschaft
ur Bauwesen
und Geotechnik mbH

Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 3

Bericht: 22192056-1
Az.: 22192056-1

Bauvorhaben: Beratzhausen, Windstall Il

Datum:
Schurf Nr SCH7 /Blatt 1 25.04.23
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?gmtﬁj;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
A[?jr?lz r.1.ach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a)
Mutterboden
b)
Wourzeln
0,30 q
°) erdfeucht ) ®) dunkelbraun
f 9) Mooy |
a) . , C |D1 |2,00
Ton, stark kiesig, schluffig
b)
R d )
C) steif bis halbfest, mittelschwer zu e
kantig schirfen graubraun
f 9) 0l
a) ) ) C D2 |2,60
Schluff, schwach tonig, schwach sandig
b)
keine weitere
2,60 q : : Erkundungstiefe
©) st ) mittelschwer bis e) beige méglich
schwer zu schiirfen
f 9) N oo
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlagen zu Bericht 22192056-1

Anlage 4




R

IMH

e ——
Ingenieurgeselschaft

fur Bauwe:
und Geotechnik mbH

ser

Deggendorfer Str. 40
94491 Hengersberg

Telefon: 09901 / 94905-0
Fax  :09901/94905-22

Prifungs-Nr. : L22192056-1-Att 01
Anlage :
zu : 22192056-1

Bestimmung der Fliel3- und Ausrollgrenze
nach DIN EN ISO 17892-12

© By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029

FlieRgrenze w [%]

Prifungs-Nr. : L22192056-1-Att 01 Entnahmestelle : SCH1 - D1
Bauvorhaben : Beratzhausen, Windstall Il
Entnahmetiefe : 0,5- 1,5 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : LR Bodenart : Ton, schwach schluffig
am : 15.05.2023 (gem- BA)
Bemerkung : Art der Entnahme : gestort
Probe: 232306 Entnahme am : 25.04.2023 durch :
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behalter Nr. : 66 19 22 65 67 85 31
Zahl der Schlage : 39 31 27 18
Feuchte Probe + Behalter m+mg [g] : 48,46 73,58 66,08 67,58 33,47 33,22 49,57
Trockene Probe + Behélter m +mg [g] : 43,26 67,77 60,09 61,81 32,87 32,63 49,06
Behalter mg [9] : 29,70 52,98 45,21 48,32 29,28 29,09 45,89
Wasser m-my=m,, [g]: 5,20 5,81 5,99 577 0,60 0,59 0,51
Trockene Probe my [9]: 13,56 14,79 14,88 13,49 3,59 3,54 3,17
Wassergehalt m,, / my* 100 [%] : 38,35 39,28 40,26 42,77 16,71 16,67 16,09
Wert Ubernehmen IXI IXI IXI IXI
Naturlicher Wassergehalt : w = 19,30 % Bodengruppe = ™
GroRtkorn : mm FlieRgrenze w = 40,76 %
Masse des Uberkorns : g Ausroligrenze Wp = 16,49 %
Trockenmasse der Probe : g Plastizitatszahl Ip =W -wp = 2427 %
. - . - w, -W
Uberkornanteil u 0,00 % Konsistenzzahl lo=—b—K = 088 & steif
Anteil < 0.4 mm: my/m = 100,00 % o W -W,
Anteil < 0.002 mm : mp/m = % Liquiditatszahl l=1- :C = 012
Wassergehalt (Uberkorn) wg = 000 % Aktivitatszahl N =—;L =
o Wewp U 4930 MM
korr. Wassergehalt : wy = 0.0 = ' %o Zustandsform
| v | | | |
1.0 0.75 0.5 0.25 0.0
halbfestl steif | weich | sehr weich | breiig |
43,0
—_ \ Bildsamkeitsbereich (wP bis WL)
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Deggendorfer Str. 40
94491 Hengersberg

Telefon: 09901 / 94905-0
: 09901 / 94905-22

Anlage :

Prifungs-Nr. : L22192056-1- KGS 01

zu : 22192056-1

Bestimmung der KorngréRenverteilung

Nal-/Trockensiebung
nach DIN EN ISO 17892-4

Prifungs-Nr. : L22192056-1- KGS 01 Entnahmestelle : SCH5 - D2
Bauvorhaben : Beratzhausen, Windstall Il
Entnahmetiefe : 2,0-3,0 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : JH Bodenart : Ton - Sand - Schluff Gemisch
am : 11.05.2023 (gem- BA)
Bemerkung : Wn[%]= 16,35 Art der Entnahme : gestort
Probe: 232309 Entnahme am : 25.04.2023 durch :
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me: 358,50 g %-Anteil der Siebeinwaage me' =100 - ma' me': 35,42
Anteil< 0,063 mmma: 653,50 g %-Anteil < 0,063 mm ma'=100-me' ma': 64,58
Gesamtgewicht der Probe  mt : 1012,00 g
Siebdurchmesser Ruckstand Ruckstand Durchgang
[mm] [gramm] [%] [%]
1 63,000 0,00 0,00 100,0
2 31,500 0,00 0,00 100,0
3 16,000 10,50 1,04 99,0
4 8,000 4,10 0,41 98,6
5 4,000 11,30 1,12 97,4
6 2,000 6,20 0,61 96,8
7 1,000 9,60 0,95 95,9
8 0,500 23,90 2,36 93,5
9 0,250 57,30 5,66 87,9
10 0,125 117,00 11,56 76,3
11 0,063 116,60 11,52 64,8
Schale 1,50 0,15 64,6
Summe aller Siebriicksténde : S= 358,00 g GroRtkorn [mm] : 19,80
Siebverlust : SV=me-S= 0,50 g
SV'=(me-S)/ me*100 = 0,05 %

Fraktionsanteil Prozentanteil
Ton 32,93
Schluff 31,87
Sandkorn 32,00
Feinsand 19,38
Mittelsand 10,18
Grobsand 2,44
Kieskorn 3,20
Feinkies 1,40
Mittelkies 1,80
Grobkies 0,00
Steine 0,00

© By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029

Durchgang [%] Siebdurchmesser [mm]

10,0

20,0

30,0 0,001
40,0 0,004
50,0 0,010
60,0 0,026
70,0 0,095
80,0 0,156
90,0 0,304
100,0 19,756
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Deggendorfer Str. 40
94491 Hengersberg

Telefon: 09901 / 94905-0
Fax  :09901/94905-22

Prifungs-Nr. : L22192056-1- KGS 01
Anlage :
zu : 22192056-1

Bestimmung der KorngréRenverteilung

Nal-/Trockensiebung
nach DIN EN ISO 17892-4

Prifungs-Nr. : L22192056-1- KGS 01 Entnahmestelle : SCH5 - D2
Bauvorhaben : Beratzhausen, Windstall Il
Entnahmetiefe : 2,0-3,0 m unter GOK
Ausgefuhrt durch : JH Bodenart : Ton - Sand - Schluff Gemisch
am : 11.05.2023 (gem- BA)
Bemerkung : Wn[%]= 16,35 Art der Entnahme : gestort
Probe: 232309 Entnahme am : 25.04.2023 durch :
Ardometer Nr.: 2
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,3000  Dest. Wasser
Ermittlung der Trockenmasse
Durch Trocknen ( nach der Schlammanalyse )
Behalter Nr.: 26 Trockene Probe + Behalter md + mB 440,90 g
Behélter mB 393,70 g
Korndichte pg : 2,695 g/cm?® Trockene Probe md 47,20 g
mu=md*(pg-1)/pg=100% der Lesung 2969 ¢
a=100/mu*(R+C,)= 3,37 *(R+C4)%vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ardometer- Lesung + Korndurch- | Temperatur Temp. Korr.Lesung | Schldamm- | Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer korr. probe probe
04:48:00 s/m/h/d R'=(p'-1)*10° | R=R'+Cm d [mm] 0 [°C] Cy R+Cy a [%] a1 [%]
04:48:30 30s 26,40 26,10 0,0570 22,6 0,50 26,60 89,60 64,80
04:49:00 1m 25,80 25,50 0,0408 22,6 0,50 26,00 87,58 63,34
04:50:00 2m 24,80 24,50 0,0294 22,6 0,50 25,00 84,21 60,90
04:53:00 5m 23,10 22,80 0,0192 22,6 0,50 23,30 78,49 56,76
05:03:00 15m 21,10 20,80 0,0115 22,5 0,48 21,28 71,68 51,84
05:18:00 30m 19,20 18,90 0,0084 22,5 0,48 19,38 65,28 47,21
05:48:00 1h 18,00 17,70 0,0061 22,5 0,48 18,18 61,24 44,29
06:48:00 2h 16,40 16,10 0,0044 22,5 0,48 16,58 55,85 40,39
10:48:00 6 h 14,30 14,00 0,0026 22,5 0,48 14,48 48,77 35,27
04:48:00 1d 12,00 11,70 0,0013 22,3 0,44 12,14 40,89 29,57

© By IDAT-GmbH 1995 - 2011 V 4.10 2029
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Prifungs-Nr. : L22192056-1- KGS 01 . . . Entnahmestelle : SCHS5 - D2
Bauvorhaben : Beratzhausen, Windstall Il BeSt'mmung der KorngroBenvertellung
Entnahmetiefe : 2,0-3,0 m unter GOK
Ausgefiihrt durch : JH NaB-/Trockensiebung Bodenart : Ton - Sand - Schiuff Gemisch
am : 11.05.2023 (gem- BA) e
Bemerkung : Wn[%]= 16,35 nach DIN EN ISO 17892-4 Art der Entnahme : gestort ; ki Z \
Probe: 232309 Entnahme am : 25.04.2023 durch : gé@ I
Schlammkorn Siebkorn - Sand Siebkorn - Kies
100 | Feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Steine
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Korndurchmesser d [mm)]
Kurve Nr.: Bemerkungen
Arbeitsweise
U =d60/d10/ C~ / Median
Bodengruppe (DIN 18196) TL - UL
Geologische Bezeichnung
kf-Wert
Kornkennziffer: 33310 T,fs,ms' ,u*




Gegenuberstellung von Messwerten und Zuordnungswerten gemafn M

Leitfaden zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen [LVGBT]

| i |Ischaft
Stand: 15.07.2021 *“ge”'efuﬂ?%ii\igsgn
und Geotechnik mbH

Zuordnung der Analysewerte zu Prifbericht: 3411864 AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Probenbezeichnung / Probenenart (fir Zuordnung) / Analysewert (AW) und
Zuordnungswert (ZW)
SCH1 - D1 SCH5 - D1 SCH7 - D1
Zuordnungswerte Eluat (Anlage 2, Tabelle 1)
Zuordnungswert Ton Lehm/ Schluff Ton
Parameter Einheit

zo zZ11 z12 AW W AW W AW W
pH-Wert ¥ - 6,5-9 6,5-9 6-12 5,5-12 8,4 z0 7,9 zo 75 zo
elektrische Leitfahigkeit ¥ ps/cm 500 500/2000 2 | 1000/2500 2| 1500/3000 36 zo 24 zo 22 zo
Chlorid mg/l 250 250 250 250 <20 | zo <20 | zo <20 | zo
Sulfat mg/l 250 250 250/300 2 | 250/600 ? <20 | zo <20 | zo <20 | zo
Cyanid, gesamt g/l 10 10 50 100 ¥ <5 zZ0 <5 zZ0 <5 zZo
Phenolindex * pg/l 10 10 50 100 <10 zo <10 zo <10 zo
Arsen pg/l 10 10 40 60 <5 zo <5 zo <5 zo
Blei pg/l 20 25 100 200 <5 zo <5 zo <5 zo
Cadmium po/l 2 2 5 10 <0,5 Zo <0,5 y4) <0,5 Z0
Chrom, gesamt g/l 15 30/50 29 75 150 <5 z0 <5 z0 <5 zZo
Kupfer pg/l 50 50 150 300 <5 zo <5 zo <5 zo
Nickel pg/l 40 50 150 200 <5 Z0 <5 Z0 <5 Z0
Quecksilber © pg/l 0.2 0,2/0,5? 1 2 <02 | zo <02 | zo <0,2 zo
Zink ug/! 100 100 300 600 <50 zo <50 zo <50 z0
1) Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fiir den pH-Wert und/oder die Uberschreitung der elektrischen Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu prifen und zu dokumentieren.
2) Im Rahmen der erlaubten Verfiillung mit Bauschutt (vgl. Abschnitt A-5) ist eine ( der fir Sulfat, die Leitfahigkeit, Chrom (gesamt) und Quecksilber bis zu den jeweils htheren Werten zulassig. Fir die genannten Parameter diirfen die
erhdhten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parameter auftreten. Die héheren Werte beziehen sich i auf das erlaubte (max. ein Drittel der jahrlichen Verfillmenge) und haben keine Gilltigkeit fur das restliche Verfiillkontingent. Fiir dieses gelten
die Zuordnungswerte fiir Boden. Im Rahmen des erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den fiir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfiillt werden. Bei L von d im Rahmen der gelten die fir die

erlaubte Verfullung zuléssigen hoheren Werte.
3) Verwertung fiir Z 2 > 100 g/l ist zuléssig, wenn Z 2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50 pg/l.

4) Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf sind, stellen kein dar.
5) Bei Uberschreitung des Z 1.1-Werts fiir Chrom (gesamt) von 30 g/ ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr (VI)-Gehalt darf fiir eine Z 1.1-Einstufung 8 pg/l nicht iiberschreiten. Diese Regel gilt bis zu einem maximalen Chrom (gesamt)-Wert von 50 gl.
Uberschreitet das Material den Cr (VI)-Wert von 8 g/l ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Fir Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine des Cr (VI)-Eluatwerts nicht und nicht ei , s geniigt die Bestimmung von Chrom (gesamt).

6) Bezogen auf anorganisches Quecksilber. Organisches Quecksilber (Methyl-Hg) darf nicht enthalten sein (Nachweis).

Probenbezeichnung / Probenenart (fiir Zuordnung) / Analysewert (AW) und
Zuordnungswert (ZW)
SCH1-D1 SCH5 - D1 SCH7-D1
Zuordnungswerte Feststoff (Anlage 3, Tabelle 2)
Zuordnungswert Ton Lehm/ Schluff Ton
Parameter Einheit Z0
Z11 zZ12 AW W AW W AW A
Sand Lehm/ Ton
Schluff

EOX ma/kg 1 1 1 3 10 <1,0 Z0 <1,0 Z0 <1,0 Z0
Mineralélkohlenwasserstoffe | mg/kg | 100 | 100 | 100 300 500 1000 <50 zZo <50 yA <50 z0
> PAK n. EPA mg/kg | 3 3 3 5 15 20 n.b. Zo n.b. Z0 n.b. Z0
Benzo[a]pyren mg/kg | <0,3| <0,3 |<0,3 <03 <1 <1 <0,05 Zo <0,05 Zo <0,05 z0
> PCBg (Kongenere nach

3 mg/kg | 0,05| 0,05 | 0,05 0,1 0,5 1 n.b. Z0 n.b. Z0 n.b. Z0
DIN EN 12766-2)
Arsen mg/kg | 20 20 20 30 50 150 8,1 Z0 5,6 Z0 7 Z0
Blei mg/kg | 40 | 70% |100% 140 300 1000 27 zo 8,6 zo 20 zo
Cadmium mg/kg | 0,4 19 159 2 3 10 1 Z0 0,4 Z0 <0,2 Z0
Chrom, gesamt mg/kg | 30 60 100 120 200 600 65 Z0 28 Z0 63 Z0
Kupfer mg/kg | 20 40 60 80 200 600 22 ZO0 10 ZO0 10 Z0
Nickel mg/kg | 15 504 | 704 100 200 600 56 ZO0 27 Z0 29 Z0
Quecksilber mg/kg | 0,1 0,5 1 1 3 10 0,52 Z0 0,25 Z0 0,11 Z0
Zink mg/kg | 60 | 150 [200% 300 500 1500 126 ZO0 58,8 Z0 55,7 Z0
Cyanid, gesamt mg/kg | 1 1 1 10 30 100 <0,3 Z0 <0,3 Z0 <0,3 Z0

1) Ist bei Trockenverfilllungen eine Zuordnung zu einer der in Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten moglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht moglich (z. B. Verfiillung mit Material unterschiedlicher Herkunftsorte) gilt die Kategorie Lehm und
Schiuff.

2) Fr Nassverfiilungen gelten hifsweise die Z0-Werte wie fiir Sand aus Spalte 1, bzw. abhangig von der zu verfiillenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fiir Lehm und Schiuff.

3) Die Summe st nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5.

4) Bei pH-Werten < 6,0 gelten fir Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 fiir Pb jeweils die Werte der nachst niedrigeren Kategorie.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

IMH Ingenieursgesellschaft fiir Bauwesen und Geotechnik
mbH

Deggendorfer StralRe 40

94491 Hengersberg

PRUFBERICHT

Auftrag 3411864

Auftragsbezeichnung 22192056-1, Beratzhausen, SM
Auftraggeber

Probeneingang 08.05.23
Sehr geehrte Damen und Herren,

Probenehmer

<
<= AGROLAB ¢°°

Your labs. Your service.

Datum 12.05.2023
Kundennr. 27061382
Auftragsnr. 3411864

27061382 IMH Ingenieursgesellschaft fir Bauwesen und Geotechnik mbH

Auftraggeber

anbei Ubersenden wir Ihnen die Ergebnisse der Untersuchungen, mit denen Sie unser Labor beauftragt haben.

Mit freundlichen Gruf3en

AGROLAB Labor GmbH, Christian Reutemann, Tel. 08765/93996-500

serviceteam?2.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Geschaftsfuhrer

Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
Dr. Torsten Zurmuhl

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.
DE 128 944 188
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Auftrag 3411864

<
<= AGROLAB ¢°°

Your labs. Your service.

Probenbezeichnung

811891/ SCH1 - D1 11811892] SCH5 - D1

|8B11893] SCH7 - D1

Probenahme

811891] 25.04.2023 10:35 11811892] 25.04.2023 10:35

11811893 25.04.2023 10:36

Probenehmer

811891 Auftraggeber |1811892] Auftraggeber

|1811893] Auftraggeber

Barcode

811891] A99901327384 11811892] A99901327385

|[811893] A99901327386

AG Landshut Geschaftsfuhrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188 Dr. Torsten Zurmuhl
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Auftrag 3411864

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Einheit 811891 811892 811893
SCH1-D1 SCH5 - D1 SCH7 - D1
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm ++ ++ ++
Trockensubstanz % 76,3 829 , 795 ,
Cyanide ges. mg/kg <0,3 <0,3 <0,3
EOX mg/kg <1,0 <1,0 <1,0
Kodnigswasseraufschluf ++ ++ ++
Arsen (As) mg/kg 8,1 5,6 7,0
Blei (Pb) mg/kg 27 8,6 20
Cadmium (Cd) mg/kg 1,0 0,4 <0,2
Chrom (Cr) mg/kg 65 28 63
Kupfer (Cu) mg/kg 22 10 10
Nickel (Ni) mg/kg 56 27 29
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,52 0,25 0,11
Zink (Zn) mg/kg 126 58,8 55,7
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 <50 <50
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 <50 <50
Naphthalin mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Fluoren mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Anthracen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Fluoranthen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Pyren mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 <0,05 <0,05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. n.b. n.b.
PCB (28) mg/kg <0,005 <0,005 <0,005
PCB (52) mg/kg <0,005 <0,005 <0,005
PCB (101) ma/kg <0,005 <0,005 <0,005
PCB (118) mg/kg <0,005 <0,005 <0,005
PCB (138) mg/kg <0,005 <0,005 <0,005
PCB (153) mg/kg <0,005 <0,005 <0,005
PCB (180) mg/kg <0,005 <0,005 <0,005
PCB-Summe mg/kg n.b. n.b. n.b.
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AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Auftrag 3411864

Einheit 811891 811892 811893
SCH1-D1 SCH5 - D1 SCH7 - D1

Feststoff
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. n.b. n.b.
Eluat
Eluaterstellung ++ ++ ++
Temperatur Eluat °C 215 22,0 . 215
pH-Wert 84 79 . 75 .
elektrische Leitfahigkeit puS/cm 36 24 22
Chlorid (CI) mg/| <2,0 , <2,0 , <2,0 .
Sulfat (SO4) mg/| <2,0 , <2,0 , <2,0 .,
Phenolindex mg/| <0,01 . <0,01 ., <0,01 ,
Cyanide ges. mg/| <0,005 . <0,005 <0,005
Arsen (As) mg/l <0,005 , <0,005 , <0,005 |,
Blei (Pb) mg/l <0,005 , <0,005 , <0,005 |,
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 <0,0005 . <0,0005 .
Chrom (Cr) mg/| <0,005 |, <0,005 , <0,005 ,
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 , <0,005 |, <0,005 |,
Nickel (Ni) mg/l <0,005 , <0,005 , <0,005 |,
Quecksilber (Hg) mg/| <0,0002 . <0,0002 . <0,0002 .
Zink (Zn) mg/l <0,05 . <0,05 , <0,05 ,

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar,
sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestleistungskriterien der
angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 08.05.2023
Ende der Prifungen: 11.05.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepruften Gegensténde. In Féllen, wo das Pruflabor nicht fur die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaf der mit Ihnen schriftlich geméan
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Christian Reutemann, Tel. 08765/93996-500
serviceteam?2.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch tbermittelte Ergebnisbericht wurde geprift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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DOC-0-14365633-DE-P5

AGROLAB Labor GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Auftrag 3411864
Methodenliste

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter : PAK-Summe (nach EPA) PCB-Summe PCB-Summe (6 Kongenere)

DIN EN ISO 11885 : 2009-09 : Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)

DIN EN ISO 12846 : 2012-08 :  Quecksilber (Hg) Quecksilber (Hg)

DIN EN ISO 14402 : 1999-12 : Phenolindex

DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 : Cyanide ges.

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 : Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)

DIN EN ISO 17380 : 2013-10 : Cyanide ges.

DIN EN 13657 : 2003-01 : Kd&nigswasseraufschlul

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 : Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A :  Trockensubstanz

DIN EN 15308 : 2016-12 : PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180)

DIN EN 27888 : 1993-11 : elektrische Leitfahigkeit

DIN ISO 15923-1: 2014-07 : Chlorid (Cl) Sulfat (SO4)

DIN 19747 : 2009-07 : Analyse in der Fraktion < 2mm

DIN 38404-4 : 1976-12 : Temperatur Eluat

DIN 38404-5: 2009-07 : pH-Wert

DIN 38414-17 : 2017-01 : EOX

DIN 38414-23 : 2002-02 : Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren
Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(ah)anthracen
Benzo(ghi)perylen Indeno(1,2,3-cd)pyren

DIN 38414-4 : 1984-10 : Eluaterstellung

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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BV: GE Windstall Il ~

)
Beratzhausen IM H

rqrmmeuutrar

Datum der ortlichen Aufnahmen: 25.04.2023 | Gostnchek oo

Umgebungsaufnahmen




BV: GE Windstall II,

0/
Beratzhausen IM H
Datum der 6rtlichen Aufnahmen: 25.04.2023 ;;22“323%?%55
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BV: GE Windstall I,
Beratzhausen

Ingerieurgeselschak
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und Geotechnik mbid

Datum der ortlichen Aufnahmen: 25.04.2023
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Datum der ortlichen Aufnahmen: 25.04.2023
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BV: GE Windstall I,
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Datum der ortlichen Aufnahmen: 25.04.2023
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urd Geotechnik mbé

Datum der ortlichen Aufnahmen: 25.04.2023
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Ingerteurgeselschal
Sor Bauwison
urd Geotechnik mbé

Datum der ortlichen Aufnahmen: 25.04.2023
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Anlagen zu Bericht 22192056-1

Anlage 6




Sickerversuch im Schurf SCH 4

o

IMH

————
Ingenieurgesellschaft
fir Bauwesen

und Geotechnik mbH

Vorhaben GE Windstall Il, Beratzhausen
Datum 25.04.2023
Lange a= 2,30 [m] Tiefe t= 3,00 [mu. GOK]
Angaben Schurf Breite b= 1,20 [m]
Grundwasserspiegel t= - [m u. GOK]
Versuchsablauf:
Zeit t [min] Wasserstand s tiber Sohle [m] Bemerkungen
0 0,70
0,5 0,65
2 0,60
7 0,50
15 0,35
30 0,25
45 0,20
60 0,10
75 0,00 Endtiefe
Bestimmung der Durchlassigkeit nach Lang/Huder/Voight/Puzrin:
k=C - 1/s, - As/At geeignet fiir k; > 1E-06 m/s und Abstand zum GW > 7 * 5,
d=V[(a-b-4)/n] angendherter zylindrischer Durchmesser
C=d28 Faktor der Ab- bzw. Zustrombedingungen
d= 1,875 [m]
C= 0,067 [m]
Sy = 0,350 [m]
At= 4500 [s]
As = 0,70 [m]
kf = 2,986-05 [[m/s] |

Nach DWA-A 138 ist der bei Feldmethoden (Sickerversuch) ermittelte Durchléssigkeitsbeiwert zur
Festlegung des Bemessungs-ki-Wertes mit einem Korrekturfaktor von 2,0 zu multiplizieren. Daraus

ergibt sich folgender Bemessungs-k;-Wert:

Bemessungs-ks-Wert:

kf = 5,956-05 |[m/s] |




”

o
Sickerversuch im Schurf SCH 6 IMI I

Ingenieurgesellschaft
fir Bauwesen
und Geotechnik mbH

Vorhaben GE Windstall Il, Beratzhausen
Datum 25.04.2023

Lange a= 2,20 [m] Tiefe t= 3,15 [m u. GOK]
Angaben Schurf Breite b= 1,20 [m]

Grundwasserspiegel t= - [m u. GOK]

Versuchsablauf:

Zeit t [min] Wasserstand s tiber Sohle [m] Bemerkungen
0 0,25
0,5 0,25
1 0,15
3 0,15
7 0,15
15 0,10
30 0,07 Sand, schluffig - mit eingefallen
45 0,03
60 0,00 Endtiefe

Bestimmung der Durchlassigkeit nach Lang/Huder/Voight/Puzrin:

k=C - 1/s, ' As/At geeignet fur k; > 1E-06 m/s und Abstand zum GW > 7 * 5.,
d=V[(a-b-4)/n] angenaherter zylindrischer Durchmesser

C=d28 Faktor der Ab- bzw. Zustrombedingungen

d= 1,833  [m]

C= 0,065  [m]

Sm = 0,125  [m]

At= 3600 [s]

As = 0,25 [m]

kf = 3,64E-05 |[m/s] |

Nach DWA-A 138 ist der bei Feldmethoden (Sickerversuch) ermittelte Durchléssigkeitsbeiwert zur
Festlegung des Bemessungs-ki-Wertes mit einem Korrekturfaktor von 2,0 zu multiplizieren. Daraus
ergibt sich folgender Bemessungs-k;-Wert:

Bemessungs-ks-Wert:

kf = 7,286-05 |[m/s] |




Sickerversuch im Schurf SCH 7

o

IMH

————
Ingenieurgesellschaft
fir Bauwesen

und Geotechnik mbH

Vorhaben GE Windstall Il, Beratzhausen
Datum 25.04.2023

Lange a= 2,20 [m] Tiefe t= 2,60 [mu. GOK]
Angaben Schurf Breite b= 1,20 [m]

Grundwasserspiegel t= - [m u. GOK]

Versuchsablauf:

Zeit t [min] Wasserstand s tiber Sohle [m] Bemerkungen
0 0,60
0,5 0,50
2 0,45
5 0,40
15 0,30
30 0,22
45 0,15
60 0,08
90 0,00 Endtiefe

Bestimmung der Durchlassigkeit nach Lang/Huder/Voight/Puzrin:

k=C - 1/s, ' As/At geeignet fur k; > 1E-06 m/s und Abstand zum GW > 7 * 5.,
d=V[(a-b-4)/n] angenaherter zylindrischer Durchmesser

C=d28 Faktor der Ab- bzw. Zustrombedingungen

d= 1,833  [m]

C= 0,065  [m]

Sm = 0,300  [m]

At= 5400 [s]

As = 0,60 [m]

kf = 2,43E-05 [[m/s] |

Nach DWA-A 138 ist der bei Feldmethoden (Sickerversuch) ermittelte Durchléssigkeitsbeiwert zur
Festlegung des Bemessungs-ki-Wertes mit einem Korrekturfaktor von 2,0 zu multiplizieren. Daraus

ergibt sich folgender Bemessungs-k;-Wert:

Bemessungs-ks-Wert:

kf = 4,85E-05 |[[m/s] |
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1. VORBEMERKUNGEN

Der Markt Beratzhausen stellt den Bebauungsplan ,Windstall II" fir ein neues
Gewerbegebiet auf.

Das Gelande befindet sich am nérdlichen Ortsrand von Beratzhausen, direkt im
Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet Windstall. Aufgrund der Nach-
barschaft zu schutzbedtrftigen Nutzungen sowie einer gegebenenfalls vorhan-
denen Vorbelastung wird eine Regelung der Gerauschemissionen und somit
eine Gerauschkontingentierung erforderlich.

Ziel der schalltechnischen Untersuchung ist es, eine Gerauschkontingentierung
fur die zu Uberplanende Flachen im Geltungsbereich des Bebauungsplans
~Windstall II" durchzufiihren.

Der nachfolgende Ausschnitt aus dem Google-Luftbild verdeutlicht Lage und
Ausdehnung des Geltungsbereichs.

£

d [

,,,,,,

* - -,q
Abbildung 1: Lage des Bebauungsplans

Schalltechnische
Untersuchung zum
Bebauungsplan GE
LWindstall II"

Markt Beratzhausen
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2. AUSGANGSSITUATION / AUFGABENSTELLUNG

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Westen begrenzt durch das
bestehende Gewerbegebiet Windstall, im Norden von der Pfraundorfer Stralle,
im Nordosten durch landwirtschaftliche Nutzflachen und im Sidden durch beste-
hende Bebauung.

Der genaue Umgriff des Geltungsbereichs ist dem Bebauungsplanentwurf zu
entnehmen.

Fur diesen Bebauungsplan sollen verbindliche Festsetzungen in Form von
Larmkontingenten erarbeitet werden.

Abbildung 2: Entwurf BPlan "Windstall II"

Aus schalltechnischer Sicht ist bei stadtebaulichen Planungen und der rechtli-
chen Umsetzung zu gewéahrleisten, dass die Gerauscheinwirkungen durch die
zuldssigen Nutzungen nicht zu einer Verfehlung des angestrebten Schutzzieles
fuhren. Hierzu ist ein Konzept fur die Verteilung der an den mafR3geblichen Im-
missionsorten fur das Plangebiet insgesamt zur Verfigung stehenden Ge-
rauschanteile zu entwickeln. Hierzu werden Festsetzungen von Gerauschkon-
tingenten im Bebauungsplan getroffen.

Die Ermittlung der Vorbelastung sowie der Larmkontingente fir den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans erfolgt nach DIN 45691.

Schalltechnische
Untersuchung zum
Bebauungsplan GE
LWindstall 11"

Markt Beratzhausen

Seite 2 ‘
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3. UNTERLAGEN, NORMEN UND RICHTLINIEN

Folgende Unterlagen, Normen, Richtlinien und Berechnungsvorschriften fanden

Verwendung:

[1] Kehrer Technik. BPlan-Entwurf Gewerbegebiet ,Windstall 11" vom
18.12.2025

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]
[9]

Markt Beratzhausen. Flachennutzungsplan

Markt Beratzhausen. Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Am Geildweg“.
18.02.1992

GEO.VER.S.UM. ,Markt Beratzhausen. Neuaufstellung Flachennutzungs-
plan. Uberschlagige Berechnungen zu Potentialflichen im FNP*“.
03.12.2021

Bayerisches Landesamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung.
DGM (1m-Gitter)

Bayerisches Vermessungsverwaltung. Digitale Flurkarte. 2025

FGSV. ,Hinweise zur Schatzung des Verkehrsaufkommens von Gebietsty-
pen®. Kéin 2006

Bayerisches Staatministerium des Innern, fir Bau und Verkehr: Larm-
schutz in der Bauleitplanung, Rdschr. 25.07.2014

VGH Minchen, Beschluss v. 03.03.2017 — 15 NE 16.2315

[10] VGH Minchen, Urteil v. 26.06.2023 — 15 N 22.1975 Zusatzverkehr ab-

wagungsrelevant

[11] VGH Minchen, Beschluss v. 06.08.2019 — 15 NE 19.636 Bagatellgrenze
[12] SOUNDPLAN 9.1

[13] DIN 18005. ,Schallschutz im Staddtebau®. Juli 2023

[14] DIN 45691. ,Gerduschkontingentierung”. Dezember 2006

[15] TA Larm. ,Technische Anleitung L&rm*. August 1998, geandert 2017

[16] DIN 1SO 9613-2:18, ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,

Teil 2"

[17] VDI-Richtlinie 2720, ,Schallschutz durch Abschirmung im Freien"

Schalltechnische
Untersuchung zum
Bebauungsplan GE
LWindstall 11"

Markt Beratzhausen
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4. GERAUSCHKONTINGENTIERUNG

4.1 ERMITTLUNG DER GESAMTIMMISSIONSWERTE

GemalR TA Larm [] und DIN 18005 [] ist der Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerdusche sichergestellt, wenn die auf
Betriebsgrundstiicken erzeugten anlagenbezogenen Gerausche in der
Nachbarschaft keine Beurteilungspegel bewirken, die unter Berlcksichtigung
der Summenwirkung durch Gerdusche anderer gewerblicher Anlagen
(Vorbelastung nach 2.4 der TA L&arm), die in 6.1 der TA L&rm und im Beiblatt
der DIN 18005 genannten Immissionsrichtwerte tberschreiten.

4.1.1 GESAMTIMMISSIONSWERTE

Die TA Larm nennt unter Punkt 6 hierfur folgende Immissionsrichtwerte (=Ge-
samtimmissionswerte Lg nach DIN 45691 [18]):

GE-Gebiet  tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)
MI-Gebiet tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
WA-Gebiet tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Die Immissionsrichtwerte nach TA Larm/DIN 18005 sind in diesem Fall nicht mit
den Gesamtimmissionswerten nach DIN 45691 gleichzusetzen, da aul3er dem
zu beurteilenden Bebauungsplanflichen auch Gerausche durch weitere
Gewerbebetriebe auf einen Teil der Immissionsorte relevant einwirken kénnen.

Die Vorbelastung wird entsprechend TA Larm mit einem Abschlag von -6
dB(A) von den Immissionsrichtwerten am Tag und in der Nacht
(Relevanzgrenze) berticksichtigt.

4.1.2 IMMISSIONSORTE

Als mal3gebliche Immissionsorte wurden folgende Immissionsorte gewabhit:

IO | Flurnummer Gemarkung Nutzung gem. FNP und BPlan

1 |880/60 WA (Realnutzung)

2 |974/6 GE (BPlan)

3 |947/12 GE (BPlan)

4 | 947/17 FNP GE GE (BPlan)
Beratzhausen

5 |961 geplantes WA WA (FNP)

6 [973/1 MI (Aussenbereich)

7 | 973/2 Reiterhof MI (Aussenbereich)

8 |975 MI (Aussenbereich)

9 |1355 Mausheim MI (Realnutzung)

Tabelle 1: Immissionsorte

Schalltechnische
Untersuchung zum
Bebauungsplan GE
LWindstall 11"

Markt Beratzhausen

Seite 4
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Die Lage der Immissionsorte ist dem im Anhang 1 beigeflgten Plan 1 zu ent-
nehmen.

Die Schutzbeddrftigkeit der einzelnen Immissionsorte wurde in Anlehnung an
den rechtskraftigen Flachennutzungsplan des Markt Beratzhausen [], der Re-
alnutzung und rechtskraftigem Bebauungsplénen [] eingestuft.
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Abbilaung 3: Ausschnitt Flachennutzhungsplan der Markt Beratzhausen

4.2 BERUCKSICHTIGUNG EINER VORBELASTUNG

Einige maRgeblichen Immissionsorte kénnen bereits gegenwaértig durch Ge-
werbelarm vorbelastet sein. Dies wurde an den Immissionsorten 2-4 entspre-
chend der Relevanzgrenze der TA Larm nach Punkt 3.2.1 mit einem Abschlag
von -6 dB von den Orientierungswerten der DIN 18005 bertcksichtigt.

o Vorbelastung in dB(A)

IO-Nr. | Immissionsort s LN

1 880/60 0 0

2 974/6 -6 -6

3 947/12 -6 -6

4 947/17 FNP GE -6 0

S 961 geplantes WA 0 0 Schalltechnische

6 973/1 0 0 Untersuchung zum
7 973/2 Reiterhof 0 0 Bebauungsplan GE
8 975 0 0 SwWindstall 11"

9 1355 0 0 Markt Beratzhausen
Tabelle 2: Vorbelastung

Seite 5 ‘
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4.3 ERMITTLUNG DER PLANWERTE

Die von den zu kontingentierenden Flachen einzuhaltenden Planwerte ergeben
sich durch den Abzug der Vorbelastung von den Gesamtimmissionswerten.

Gesamtimmissionswert Vorbelastung Planwert
I-Ort Lai Lvor Lpian
Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
dB(A)
1 55 40 0 0 55 40
2 65 50 -6 -6 59 44
3 65 50 -6 -6 59 44
4 65 50 -6 0 59 50
5 55 40 0 0 55 40
6 60 45 0 0 60 45
7 60 45 0 0 60 45
8 60 45 0 0 60 45
9 60 45 0 0 60 45

Tabelle 3: Gesamtimmissionswerte, Vorbelastung und Planwerte

Die Ermittlung der Planwerte erfolgte unter Ansatz der oben angenommenen
Vorbelastung. Die auf Basis der DIN 45691 ermittelten Planwerte, die Beurtei-
lungspegel aller auf den jeweiligen Immissionsort einwirkenden Gerausche der
zu beurteilenden Betriebe und Anlagen auf den Teilflachen im Geltungsbereich
des Bebauungsplans ,Windstall 1I* diirfen nicht Uberschritten werden.

4.4 FESTLEGUNG VON EMISSIONSKONTINGENTEN

Die Festlegung von Emissionskontingenten Lex und Immissionskontingenten Lk
erfolgt unter Bertcksichtigung von definierten Teilflachen im Geltungsbereich
des Bebauungsplans und den entsprechenden Entfernungen zwischen den Im-
missionsorten und den Schwerpunkten dieser Teilflachen unter ausschlief3li-
cher Bericksichtigung der Pegelminderung (ALi;) durch die Entfernung (nach
DIN 45691).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Gewerbegebiet ,Windstall 1I“ wurde in
6 Teilflachen gegliedert. Dabei wurden die Teilflachen innerhalb geplanter
Baugrenzen zugeordnet.

Zur Abgrenzung der Teilflachen siehe Plan 1 im Anhang 1 Seite 7.

Schalltechnische
Untersuchung zum
Bebauungsplan GE
LWindstall 11"

Markt Beratzhausen

Seite 6
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10 973/1

\_\1‘

[

L 10 947/12] 10947177 |

Abbildung 4: Teilflachen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Gewerbege-
biet ,,Windstall 11

Auf der Grundlage der Pegelminderungen durch die Entfernungen zwischen
Emissions- und Immissionsort lassen sich die nachfolgend bezeichneten Diffe-
renzen zwischen Emissions- und Immissionskontingenten ermitteln (siehe auch
Anhang 2 Seite 5):

Entfernungsminderung A(div)

Teifiiche Groie [m?] 880/60 847/6 947112 84717 FNP GE 961 geplantes WA a73n 973/2 Reiterhof 75 1355
GE 1-3 91184 65,9 555 56,1 541 64,0 523 58,2 58,4 63,3

GE4 626,2 85,7 58,2 57,1 52,7 63,0 51,7 859 57,9 64,8

GES5 4667.5 64,8 572 549 46,8 618 552 573 59,7 64.9)
GE6 39611 64,4 539 51,2 45,0 62,3 57,1 596 60,9 63,9
GE 7 Nord 30538 65,0 473 526 54,7 64,1 59,0 618 62,0 61,6
GE 7 Sid 31724 64,2 476 479 51,6 630 59,1 615 622 62,7

Tabelle 4: Differenzen zwischen Emissionskontingent und Immissionskontingent
(Entfernungsminderung)

Die gemalf3 DIN 45691 aus obigen Rahmenbedingungen errechenbaren Emissi-
onskontingente kdnnen fur die Gewerbegebietsflachen der Bebauungsplanung
wie folgt angegeben werden. Dabei ist zu berticksichtigen, dass abweichend
von Pkt. 4.6 der DIN 45691 die Emissionskontingente Lex,k fur unterschiedliche
Gebiete unterschiedlich hoch angesetzt wurden. Das Verfahren wurde nach
Abschnitt A.4 der DIN 45691 durchgefuhrt.

- . T
Teilfldche Larmkontingente LEK Tag/Nacht pro m# in dB(A)

Tag Nacht
GE 1-3 60 51
GE 4 60 60 Schalltechnische
GES 60 95 Untersuchung zum
GE 6 60 55 Bebauungsplan GE
GE 7 Nord 60 50 SwWindstall 11"
GE 7 Sud | : 60 : : S0 . Markt Beratzhausen
Tabelle 5: Emissionskontingente im Geltungsbereich des BPlans Gewerbegebiet

LWindstall 114
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Zulassig sind demzufolge Vorhaben, deren Gerausche die in vorstehender Ta-
belle 6 angegebenen Emissionskontingente weder tags (06:00-22:00 Uhr) noch
nachts (22:00-06:00 Uhr) uberschreiten.
Die Zusatzkontingente fir die in den Sektoren A (Nordost), B (Ost), C (Ostsiid-
ost), D (Sudost), E (Stidost bis Nordnordwest) und F (Nord) gelegenen Immissi-
onsorte betragen wie folgt. (Abgrenzung der Sektoren siehe Anhang 1 Seite 7)

Zusatzkontingent
Sektor Tag | Nacht
dB(A)
A 0
B 5 11
C 5
D 5
E 5
F 4
Tabelle 6:

Gewerbegebiet ,,Windstall II"

Der Referenzpunkt hat folgende Koordinaten:

X

Y

706066,00 5442830,81

Tabelle 7: Koordinaten Referenzpunkt

4.5

IMMISSIONSKONTINGENTE

Maximal zulassige Zusatzkontingente im Geltungsbereich des BPlans

Auf Basis obiger Emissionspegel lassen sich fur die mal3geblichen Immissions-
orte folgende Immissionskontingente errechnen:

_ LIKTag | LIK Nacht
IO | Bezeichnung - Sektor
in dB(A)
1 |880/60 38,8 32,1 F
2 |974/6 52,1 43,7 A
3 |947/12 51,3 44,0 A
4 |947/17 FNP GE 54,7 49,1 F
5 |961 geplantes WA 40,8 34,4 F
6 |973/1 49,4 42,7 D
7 | 973/2 Reiterhof 45,1 39,0 E
8 |975 44,2 37,5 C
9 |1355 40,6 33,2 B

Tabelle 8: Immissionskontingente

Schalltechnische
Untersuchung zum

Den Immissionskontingenten sind die jeweiligen richtungsbezogenen Zusatz- Bebauungsplan GE
kontingente hinzu zu addieren!

LWindstall 11"

Markt Beratzhausen
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5. ANLAGENBEZOGENER VERKEHR

Neben dem Gewerbelarm sind nach TA Larm gesondert die entstehenden Ver-
kehrsgerdusche des An- und Abfahrtsverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen
zu berucksichtigen. Diese sind in einem Abstand von bis zu 500 Metern vom
Betriebsgrundstiick organisatorisch soweit wie méglich zu vermindern, soweit,

a) sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fiir den Tag oder die
Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,

b) keine Vermischung mit dem tbrigen Verkehr erfolgt ist und

c) die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BIm-
SchV) erstmals oder weitergehend tUberschritten werden.

Diese Anforderungen gelten kumulativ!

Zur Ermittlung des anlagenbezogenen Verkehrs wurde eine Verkehrsnachfra-
geprognose nach [] erstellt, die ein Verkehrsaufkommen von rd. 940 Fahrten
pro Werktag (davon 60 SV-Fahrten) ermittelte. Im DTV kdnnen 620 Fahrten pro
Tag (davon 40 SV-Fahrten) abgeschatzt werden, die sich voraussichtlich hélftig
aufteilen werden.

Fur die Pfraundorfer Stral3e liegen zwar keine Zahldaten vor; wir schatzen das
Verkehrsaufkommen der Pfraundorfer Stral3e auf unter 1.000 Kfz pro Tag im
DTV, da die vorbeifiihrende Staatsstralle 2041 laut amtlicher StralR3enverkehrs-
z&hlung im Jahr 2024 lediglich von 2.318 Kfz im DTV befahren wurde.

Es wurde aus diesem Grund eine Berechnung ausschlieRlich fur den anlagen-
bezogenen Verkehr durchgefihrt.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass an dem, der Pfraundorfer Straf3e nachstge-
legenen Immissionsort Flr. Nr. 976/5 (AuBenbereich) der Immissionsrichtwert
der 16. BImSchV am Tag um 8 dB(A) und in der Nacht um 6 dB(A) unterschrit-
ten wird.

Die Ausbreitungsberechnungen zeigen, dass an dem malfgeblichen Immissi-

onsort ...

a) der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV durch den Anlagenverkehr auf
Offentlichen StralRen am Tag und in der Nacht nicht Uberschritten wird.

b) bei dem geschatztem Verkehrsautkommen der Pfraundorfer Stral3e die Be-
urteilungspegel nicht um mindestens 3 dB(A) erhdht werden.

¢) eine Durchmischung des anlagenbezogenen Verkehrs mit dem Ubrigen Ver-
kehr auf der Pfraundorfer Stral3e eintreten wird.

Da die Anforderungen der TA Larm kumulativ nicht erfillt werden sind
organisatorische MaRnahmen demzufolge nicht erforderlich.

Schalltechnische
Untersuchung zum
Bebauungsplan GE
LWindstall 11"

Markt Beratzhausen
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6. FORMULIERUNGSVORSCHLAG FESTSETZUNGEN
Es werden folgende Emissionskontingente fiir das Plangebiet festgesetzt:

6.1 Zulassig sind Betriebe, deren je Quadratmeter Grundflache innerhalb der
festgesetzten Baugrenzen abgestrahlte Schallleistung die Emissionskon-
tingente Lex nach DIN 45691 entsprechend den Angaben in der folgen-
den Tabelle weder tags (06:00 —22:00 Uhr) noch nachts (22:00 — 06:00
Uhr) tGberschreiten:

Larmkontingente LEK in dB(A)
Teilflache Tag Nacht
GE 1-3 60 51
GE 4 60 60
GE5 60 55
GE 6 60 55
GE 7 Nord 60 50
GE 7 Sud 60 50

6.2 Fur die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis F erhéhen sich
die Emissionskontingente Lex um folgende Zusatzkontingente:

Zusatzkontingente in
Sektor dB(A)
Tag Nacht

A 0 0

B 5 11

C 5 7

D 5 2

E 5 6

F 4 0
Sektor Anfang Ende

A 190,8 278,8

B 278,8 49,0

C 49,0 55,7

D 55,7 69,4

E 69,4 1141

F 1141 190,8

Schalltechnische

. . . . L . _ Untersuchung zum
Die Gradeinteilung erfolgt in Altgrad (Vollkreis = 360°; Norden = 0/360°, Bebauungsplan GE

Osten = 90°, Suden = 180°, Westen = 270°). Die Sektoren verlaufen im | windstall II"

Uhrzeigersinn.
Markt Beratzhausen

Seite 10 ‘
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

X Y
706066,00 | 5442830,81

Die Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5,
wobei in den Gleichungen (6) und (7) fir Immissionsorte j im Rich-
tungssektor Lek, durch Lex,j zu ersetzen ist.

Referenzpunkt

X ‘ Y

706066,00 5442830,81

Sektoren mit Zusatzkontingenten

Sektor Anfang I Ende

| EK,zus, T I EK.zus,N

A 190,8 278,8
2788 49,0
49,0 85,7
557 69,4
69,4 14,1

mim|o|o|®

114,1 190,8

0
"
7

B oo

2
6
0

Anhand von schalltechnischen Gutachten kann beim Baugenehmigungs-
verfahren bzw. Nutzungsanderungsantrag von anzusiedelnden Betrieben
nachzuweisen sein, dass die festgesetzten Emissionskontingente nicht
Uberschritten werden. Dieser Nachweis ist nach TA Larm unter Berilick-
sichtigung der Schallausbreitungsverhaltnisse der vom Vorhaben ausge-
henden Gerausche zu fuhren. Das Erfordernis eines Nachweises ist mit
dem Landratsamt des Landkreises Neumarkt abzuklaren.

Erstreckt sich die Betriebsflache eines Vorhabens tUber mehrere Teilfla-
chen, so ist dieses Vorhaben dann zulassig, wenn der sich ergebende
Beurteilungspegel nicht grolier ist als die Summe der sich aus den Emis-
sionskontingenten ergebenden Immissionskontingente. Die Regelung der
Summation gemalR Abschnitt 5 der DIN 45691:2006-12 findet Anwen-
dung; sie wird nicht ausgeschlossen.

Unabhangig von festgesetzten Gerduschkontingenten haben anzusie-
delnde Betriebe im Geltungsbereich des Bebauungsplans die Immissi-
onsrichtwerte der TA Larm am nachstgelegenen Immissionsort im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans einzuhalten.

Gebaude missen gemal Art. 13 Abs. 2 BayBO einen ihrer Nutzung ent-
sprechenden Schallschutz aufweisen.

Betriebsleiterwohnungen sind ausnahmsweise zulassig.

Schalltechnische
Untersuchung zum
Bebauungsplan GE
LWindstall 11"

Markt Beratzhausen

Seite 11

y



GEO.VER.S.UM

lanungs Ge_meinscha
ressler & \deiler

y

7.2

7.3

7.4

7.5

FORMULIERUNGSVORSCHLAG HINWEISE

Die maf3geblichen und relevanten Immissionsorte sind bzw. kdnnen be-
reits durch Gewerbelarm vorbelastet sein. Dies wurde gemafR schalltech-
nischer Untersuchung bei der Ermittlung der Planwerte mit einem Ab-
schlag beim Immissionsrichtwert entsprechend bertcksichtigt.

Darlber hinaus werden die folgenden SchallschutzmalRnahmen empfoh-
len, die im Zuge der Baugenehmigungsplanung konkretisiert werden soll-
ten.

o Die Fahrwege von Parkplatzen sind gegebenenfalls zu asphaltieren.
Alternativ hierzu kénnen fir die Fahrwege ungefaste Pflastersteine
verwendet werden.

e Technische Anlagen und Aggregate sollten im Ostlichen Bereich von
Gebéauden situiert und nach Osten ausgerichtet werden.

e Die Abschirmwirkung von Gebauden sollte bei technischen Anlagen
ausgenutzt werden.

Unter Berlcksichtigung der in der schalltechnischen Untersuchung
(GEO.VER.S.UM. Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan
Gewerbegebiet ,Windstall 11*) beschriebenen Emissionsansatze fir die
gewerblichen Nutzungen kénnen die Immissionskontingente, die den Teil-
flachen im Geltungsbereich des Bebauungsplans zur Verfiigung stehen,
eingehalten werden.

Die den schalltechnischen Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschrif-
ten, insbesondere DIN-Vorschriften konnen beim Markt Beratzhausen,
MarktstraRe 33, 93176 Beratzhausen zu den regularen Offnungszeiten
(telefonische Terminvereinbarung wird empfohlen) eingesehen werden.

Anhand von schalltechnischen Gutachten kann von der Genehmigungs-
behdrde bei Baugenehmigungsverfahren bzw. Nutzungsanderungsantré-
gen von anzusiedelnden Betrieben der Nachweis gefordert werden, dass
die festgesetzten Emissionskontingente eingehalten werden kénnen. Die-
ser Nachweis ist nach TA Larm unter Berticksichtigung der Schallausbrei-
tungsverhaltnisse der vom Vorhaben ausgehenden Gerausche zu fuhren.
Mit jedem Bauantrag kann ein qualifiziertes Sachverstandigengutachten
zum Nachweis der Einhaltung der schallschutztechnischen Festsetzun-
gen des Bebauungsplans Gewerbegebiet , Windstall 11 eingefordert wer-
den. Die Berechnungen missen dann gemaf 8§ 12 BauVorlV den nach
bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten Schall- und Erschiitte-
rungsschutz nachweisen.

Schalltechnische
Untersuchung zum
Bebauungsplan GE
LWindstall 11"

Markt Beratzhausen
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8. ZUSAMMENFASSUNG

Der Markt Beratzhausen plant mit Vorlage des Bebauungsplans Gewerbegebiet
~WVindstall II“ die Ausweisung eines Gewerbegebiets.

Hierflir wurde unter Berticksichtigung der méglichen Immissionen durch weitere
Emittenten eine Gerauschkontingentierung nach DIN 45691 durchgefihrt.

Das Plangebiet ist in 6 Teilflachen unterteilt. Die ermittelten Kontingente betra-
gen nutzungsspezifisch fir ein Gewerbegebiet-Gebiet 60 dB(A) pro m? am Tag
und 51-60 dB(A) pro m? in der Nacht. Die Zusatzkontingente betragen je nach
Richtungssektor zwischen 0 und 11 dB(A).

Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von Fla-
chenschallguellen mit den Umgriffen gemaR Ubersichtslageplan im Anhang der
schalltechnischen Untersuchung und unter Berlicksichtigung der Vorbelastung
durch Gewerbeldrm nach dem Verfahren der DIN 45691, Abschnitt 5 durchge-
fuhrt. Hierbei wurden Emissionskontingente fir unterschiedliche Gebiete ermit-
telt, die im Ubersichtsplan bezeichnet sind. Es wurde mit freier Schallaus-
breitung unter alleiniger Beriicksichtigung der geometrischen Ausbreitungs-
dampfung bei einer Mittenfrequenz von f=500 Hz gerechnet.

Der anlagenbezogene Verkehr auf offentlichen Stral3en verursacht keine we-
sentliche Beeintrachtigungen schutzbedurftiger Nutzungen.

Cham, 19.04.2026

Dipl. Geogr. Univ. H. Pressler

Diese schalltechnische Untersuchung unterliegt dem Urheberrecht. Veréffentlichung und Vervielfaltigung
(auch in Ausziigen) sowie Weitergabe an Dritte bedirfen der ausdriicklichen Genehmigung des Verfassers.
Berechnungen und Nutzungsrechte bleiben bis zur vollstandigen Begleichung des Rechnungsbetrages im Ei-
gentum des Verfassers.

Schalltechnische
Untersuchung zum
Bebauungsplan GE
LWindstall 11"

Markt Beratzhausen
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SU zum GE Sid Erweiterung
Gerauschkontingentierung
RNATO0001

RECHENLAUFINFORMATIONEN

[ALLGEMEIN]

Rechenart:

Titel:

Rechengruppe

Laufdatei:
Ergebnisnummer:

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 20)
Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:

Anzahl berechneter Punkte:
Kernel Version:

Gerauschkontingentierung
Gerauschkontingentierung

RunFile.runx
19

02.04.2026 16:15:11

02.04.2026 16:15:12

00:00:173 [m:s:ms]

9

9

SoundPLANnoise 9.1 (24.03.2026) - 64 bit

[PARAMETER]
Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fiir einzelne Quelle): 0,001 dB
Bodeneffektgebiete aus StraBenoberfldchen erzeugen: Nein
StraBen als gelandefolgend behandeln: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: DIN 45691
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
Bewuchs: Keine Dampfung
Bebauung: Keine Dampfung
Industriegelande: Keine Dampfung
Bewertung: Standard Leq 0-24h
[DATEN]
Beratzhausen GE.sit 02.04.2026 16:15:06
- enthalt:
GE Beratzhausen.geo 02.04.2026 16:15:06
Geofile3.geo 01.11.2021 23:57:44
DFK.geo 02.04.2026 14:47:52
GEO.VER.S.UM

lanungs emeinschaft
ressler & \Jeiler ‘

GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strafe 32 93413 Cham

Anhang 1
Seite 1




SU zum BPlan GE Windstall Il
Gerauschkontingentierung
RNAT0019

Kontingentierung fur: Tageszeitraum

lanungs emeinschaft
ressler & \Jeiler A

Immissionsort 880/60 947/6 947/12 947/17 FNP GE 961 geplantes WA 973/1 973/2 Reiterhof 975 1355
Gesamtimmissionswert L(Gl) 55,0 65,0 65,0 65,0 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 0,0 -6,0 -6,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Planwert L(PI) 55,0 59,0 59,0 59,0 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Teilpegel
Teilflache GroRe [m?] | L(EK) 880/60 947/6 947/12 947/17 FNP GE 961 geplantes WA 973/1 973/2 Reiterhof 975 1355
GE 1-3 9118,4 60 33,7 441 43,5 45,5 35,6 47,3 41,4 41,2 36,3
GE 4 626,2 60 22,2 29,7 30,9 35,3 25,0 36,2 32,0 30,1 23,2
GE 5 4667,5 60 31,9 39,5 41,8 49,9 34,9 41,5 39,4 37,0 31,8
GE 6 3961,1 60 31,6 421 447 51,0 33,7 38,9 36,4 35,0 32,1
GE 7 Nord 3053,8 60 29,8 47,6 42,2 40,2 30,8 35,9 33,0 32,9 33,2
GE 7 Sud 3172,4 60 30,8 47,4 471 43,5 32,0 35,9 33,5 32,8 32,3
Immissionskontingent L(IK) 38,8 52,1 51,3 54,7 40,8 49,4 451 442 40,6
Unterschreitung 16,2 6,9 7,7 4,3 14,2 10,6 14,9 15,8 19,4
IGEO.VER.S‘:.UIVI ) Anhang 1
GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Stralle 34 93413 Cham Seite 2
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SU zum BPlan GE Windstall Il
Gerauschkontingentierung
RNAT0019

Kontingentierung fur: Nachtzeitraum

lanungs
ressler &

eiler A

Immissionsort 880/60 947/6 947/12 947/17 FNP GE 961 geplantes WA 973/1 973/2 Reiterhof 975 1355
Gesamtimmissionswert L(Gl) 40,0 50,0 50,0 50,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Gerauschvorbelastung L(vor) 0,0 -6,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Planwert L(PI) 40,0 44,0 44,0 50,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Teilpegel
Teilflache GroRe [m?] | L(EK) 880/60 947/6 947/12 947/17 FNP GE 961 geplantes WA 973/1 973/2 Reiterhof 975 1355
GE 1-3 9118,4 51 24,7 35,1 34,5 36,5 26,6 38,3 32,4 32,2 27,3
GE 4 626,2 60 22,2 29,7 30,9 35,3 25,0 36,2 32,0 30,1 23,2
GE 5 4667,5 55 26,9 34,5 36,8 449 29,9 36,5 34,4 32,0 26,8
GE 6 3961,1 55 26,6 37,1 39,7 46,0 28,7 33,9 31,4 30,0 27,1
GE 7 Nord 3053,8 50 19,8 37,6 32,2 30,2 20,8 25,9 23,0 22,9 23,2
GE 7 Sud 3172,4 50 20,8 37,4 37,1 33,5 22,0 25,9 23,5 22,8 22,3
Immissionskontingent L(IK) 32,1 43,7 44,0 491 34,4 42,7 39,0 37,5 33,2
Unterschreitung 7,9 0,3 0,0 0,9 5,6 2,3 6,0 7,5 11,8
IGEO.VER.S‘:.UIVI ) Anhang 1
GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strafie 34 93413 Cham Seite 3
emeinschaft
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SU zum BPlan GE Windstall Il
Gerauschkontingentierung
RNATO0019

Entfernungsminderung A(div)

Teilflache Groke [m?]|  880/60 947/6 947/12 947/17 FNP GE 961 geplantes WA 973/1 973/2 Reiterhof 975 1355

GE 1-3 9118,4 65,9 55,5 56,1 54,1 64,0 52,3 58,2 58,4 63,3
GE 4 626,2 65,7 58,2 57,1 52,7 63,0 51,7 55,9 57,9 64,8
GE 5 4667,5 64,8 57,2 54,9 46,8 61,8 55,2 57,3 59,7 64,9
GE 6 3961, 1 64,4 53,9 51,2 45,0 62,3 57,1 59,6 60,9 63,9
GE 7 Nord 3053,8 65,0 47,3 52,6 54,7 64,1 59,0 61,8 62,0 61,6
GE 7 Sud 3172,4 64,2 47,6 47,9 51,6 63,0 59,1 61,5 62,2 62,7
IGEO.VER.\‘.}.UIVI . Anhang 1
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SU zum BPlan GE Windstall Il
Gerauschkontingentierung

RNATO0019

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:

(22:00 - 6:00 Uhr) Uberschreiten.

Emissionskontingente

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts

Planungs emeinschaft

ressler & \Jeiler A

Teilflache L(EK), T L(EK),N
GE 1-3 60 51
GE 4 60 60
GE 5 60 55
GE 6 60 55
GE 7 Nord 60 50
GE 7 Sud 60 50
Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
IGEO.VER.&‘:.UIVI ) Anhang 1
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SU zum BPlan GE Windstall Il
Gerauschkontingentierung
RNAT0019

Vorschlag fir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Far in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis F liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen Teilflachen durch
L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden

Referenzpunkt
X | Y
706066,00 5442830,81
Sektoren mit Zusatzkontingenten
Sektor Anfang | Ende | EK,zus, T | EK,zus,N
A 190,8 278,8 0 0
B 278,8 49,0 5 1
C 49,0 55,7 5 7
D 55,7 69,4 5 2
E 69,4 114,1 5 6
F 114,1 190,8 4 0
IGEO.VER.S‘:.UIVI ) Anhang 1
GEO.VER.S.UM Elsa-Brandstrom-Strafie 34 93413 Cham Seite 6
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3.4 Gewerbegebiete (GE, Gl): Abschatzung der StrukturgréfRen (Beschéaftigte)

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)

© Dr. Bosserhoff

Lizenz fur: GEO.VER.S.UM — Planungsgemeinschaft Pressler & Geiler, D-93413 Cham / D-93105 Tegernheim

Hinweis: Wenn verkehrsintensive Einrichtungen im Gebiet sind, miussen zusatzlich deren Verkehrsaufkommen nach Kapitel 3.5 ermittelt werden.

Hinweis: Wenn die Anzahl der Beschaftigten bekannt ist, ist diese in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil einzutragen.

(3.1.3) Abschéatzung der Beschéaftigtenanzahl tber die Brutto-Baulandflache und Beschéftigtendichte

Beschéftigte

Min Max

Gebiet| Nutzung | Fléache Beschéftigten-
(brutto) dichte
in ha B/ha
Min Max
Wind- |GE
stall Il
Summe

(3.1.4) Abschéatzung der Beschaftigtenanzahl Uber die Netto-Baulandflache und Beschéftigtendichte (abhangig vom Baugebietstyp)

Gebiet| Nutzung | Fléache Beschéftigten-
(netto) dichte
in ha B/ha
Min Max
Wind- |GE 2,5 40,0 150,0
stall Il
Summe 2,5

Datei VN GE Windstall Il.xlsx

Beschéftigte
Min Max
98 369
98 369

StrukturgréfZen

Anhang 2
Seite 1


../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/K_dominante Einzeleinrichtung.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/K_dominante Einzeleinrichtung.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/K_Vorgehen Strukturgrößen.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/K_Vorgehen Strukturgrößen.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/K_Gebietstypen.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Beschäftigte je ha Brutto.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/K_Gebietstypen.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Beschäftigte je ha Netto.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Beschäftigte je ha Netto.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Beschäftigte je ha Brutto.docx

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

(3.1.6) Abschatzung der Beschaftigtenanzahl Uber die Grundstiicksflache und die Grund-/Geschossflachenzahl

© Dr. Bosserhoff

Beschaftigte

Gewahlte Anzahl fir

Gebiet| Nutzung | Gr.stiicks-| GFZ BGF BGF/Beschaftigtem Beschaftigte
flache in gm
ingm GFz BGF/Beschaftigtem
Max Min Min Max
Wind- |GE
stall 1l
Summe
Zusammenstellung der Ergebnisse fir die Beschaftigtenanzahl
Gebiet| Nutzung Beschaftigte Beschaftigte Beschéftigte Beschaftigte Beschéftigte
Abschéatzung tber Abschatzung tber Abschatzung Uber | Abschatzung Uber | Abschatzung tber
Bruttobaulandflache | Nettobaulandflache | Nettobaulandflache BGF/NFL GFz
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Wind- |GE 98 369
stall Il
Summe 98 369

Datei VN GE Windstall Il.xlsx

StrukturgréfZen

Verkehrsabschatzung
Min Max
100 400
100 400
Anhang 2
Seite 2



../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/K_Gebietstypen.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_GFZ, GRZ, BMZ.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Fläche je Beschäftigtem.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/K_Gebietstypen.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/K_Wahl Nutzeranzahl.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/K_Wahl Nutzeranzahl.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Fläche je Beschäftigtem.docx

Programm Ver_Bau Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV) © Dr. Bosserhoft

3.4 Gewerbegebiete (GE, Gl): Abschatzung des Verkehrsaufkommens
Hinweis: Nachfolgend wird die im Arbeitsblatt "StrukturgréfZen" in der Tabelle am Schluss im fett umrahmten Teil gewahlte Beschéftigtenzahl verwendet.

Gewerbliche Nutzung: Beschéftigtenverkehr:

Gebiet | Nutzung Beschaftigte Anwe- Wege/ Wege/Werktag MIV-Anteil Pkw- Pkw-Fahrten/
senheit Beschaftigtem/d Besetzung Werktag
in % Weqge/B/d in % Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Wind- |GE 100 400 85 2,5 3,0 213 1.020 95 100 1,1 184 927
stall 1l
Summe 100 400 213 1.020 184 927

Gewerbliche Nutzung: Kundenverkehr

Gebiet | Nutzung Beschaftigte Wege/ Wege/Werktag MIV-Anteil Pkw- Pkw-Fahrten/
Beschaftigtem/d Besetzung Werktag
Wege/B/d in % Pers./Pkw
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Wind- |GE 100 400 0,5 15 50 600 100 100 1,3 38 462
stall Il

Summe 100 400 50 600 38 462

Anhang 2

Datei VN GE Windstall Il.xlsx Verkehrsaufkommen Seite 3


../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Anwesenheit.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Wege je Beschäftigtem.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_MIV-Anteil Beschäftigte.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Personen je Pkw Beschäftigte.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Wege Kunden.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_MIV-Anteil Kunden.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Personen je Pkw Kunden.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_MIV-Anteil Beschäftigte.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Wege je Beschäftigtem.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Wege Kunden.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_MIV-Anteil Kunden.docx

Gebietsbezogener Wirtschaftsverkehr und Gesamtverkehr

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

Gebiet | Nutzung Beschéftigte Kfz-Fahrten/ Kfz-Fahrten Zuschlag Kfz-Fahrten Kfz-Fahrten/
Beschaftigtem/d Werktag extern. WiV Werktag Werktag
interner externer gesamter
WiV-F/B/d Wirtschaftsverkehr in % Wirtschaftsverkehr | Wirtschaftsverkehr
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Wind- |GE 100 400 0,20 0,50 20 200 5 9 46 29 246
stall Il
Summe 100 400 20 200 9 46 29 246
Schwerverkehr
Gebiet | Nutzung Kfz-Fahrten/ Anteil
Werktag Schwer-V.
Wirtschaftsverkehr in %
Min Max
Wind- |GE 29 246 40
stall Il
Summe 29 246
Datei VN GE Windstall Il.xlsx Verkehrsaufkommen

© Dr.

Bosserhoff

Kfz-Fahrten/

Werktag

Min Max
251 1.635
251 1.635

Fahrten Schwer-V./
Werktag

Wirtschaftsverkehr

Min Max

12 99

12 99

Anhang 2
Seite 4



../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_WiV-F intern.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_WiV-F extern.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Schwerverkehrs-Anteil.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_WiV-F intern.docx

Programm Ver_Bau

Gewerbegebiete (GE, Gl): Gesamtverkehr

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr (ohne Wirtschaftsverkehr): Gebietsbezogener Verkehr [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln]
Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Gesamtverkehr
Wege/Fahrten Wege/Fahrten Wege/Fahrten
Min Max Min Max Min Max
Wind- |GE 213 1.020 50 600 263 1.620
stall 1l
Summe 213 1.020 50 600 263 1.620

Datei VN GE Windstall Il.xlsx

Gesamt-V, OPNV

© Dr. Bosserhofi
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Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

Gebiete mit gewerblicher Nutzung (GE, Gl): OPNV

OPNV-Anteile:

Gebiet | Nutzung

Gewerbliche Nutzung

Beschéftigten-Verkehr

Kunden-Verkehr

OPNV-Anteil
in %

OPNV-Anteil
in %

Min Max

Min Max

Wind- [GE

stall Il

Tagesbelastungen im OPNV: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit OPNV]
Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung

Gewerbliche Nutzung

Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Gesamtverkehr
OPNV-Fahrten OPNV-Fahrten OPNV-Fahrten
Min Max Min Max Min Max
Wind- |GE
stall Il
Summe

Datei VN GE Windstall Il.xlsx

Gesamt-V, OPNV

© Dr. Bosserhoff

Anhang 2
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../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_ÖPNV-Anteil Beschäftigte.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_ÖPNV-Anteil Kunden.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_ÖPNV-Anteil Kunden.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_ÖPNV-Anteil Beschäftigte.docx

Programm Ver_Bau

Gewerbegebiete (GE, Gl): Gesamtverkehr

Tagesbelastungen im Gesamtverkehr (ohne Wirtschaftsverkehr): Gebietsbezogener Verkehr [Wege/Fahrten mit allen Verkehrsmitteln]
Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Gesamtverkehr
Wege/Fahrten Wege/Fahrten Wege/Fahrten
Min Max Min Max Min Max
Wind- |GE 213 1.020 50 600 263 1.620
stall 1l
Summe 213 1.020 50 600 263 1.620

Datei VN GE Windstall Il.xlsx

Gesamt-V, NMIV

© Dr. Bosserhoff
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Programm Ver_Bau Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

Gebiete mit gewerblicher Nutzung (GE, GI): Nicht-motorisierter Verkehr (NMIV)

NMIV-Anteile:
Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr
NMIV-Anteil NMIV-Anteil
in % in %
Min Max Min Max
Wind- |GE
stall 1l

Tagesbelastungen im NMIV: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit dem Rad, FuRwege]
Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Gesamtverkehr
NMIV-Wege NMIV-Wege NMIV-Wege
Min Max Min Max Min Max
Wind- |GE
stall Il
Summe

Datei VN GE Windstall Il.xlsx Gesamt-V, NMIV

© Dr. Bosserhoff

Anhang 2
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../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_NMIV-Anteil Beschäftigte.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_NMIV-Anteil Kunden.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_NMIV-Anteil Kunden.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_NMIV-Anteil Beschäftigte.docx

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)

Gewerbegebiete (GE, Gl): Kfz-Verkehr

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Gebietsbezogener Verkehr [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]: Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt

Quell-/Zielverkehr und Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und/oder Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung Gewerbl. Nutzung
Beschaftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr Gesamtverkehr Schwerverkehr-
Pkw-Fahrten Pkw-Fahrten Kfz-Fahrten Kfz-Fahrten Fahrten
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Wind- |GE 184 927 38 462 29 246 251 1.635 12 99
stall 1l
Summe 184 927 38 462 29 246 251 1.635 12 99

Binnenverkehrs-Anteile im Pkw-Verkehr (Anteile der Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet):

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung
Beschaftigten-Verkehr Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr
Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V. Anteil Binnen-V.
in % in % in %
Wind- |GE 0 0 0
stall Il 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Datei VN GE Windstall Il.xlsx

Kfz-Verkehr

© Dr. Bosserhoff
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../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Binnenverkehr MIV Beschäftigte.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Binnenverkehr MIV Kunden.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Binnenverkehr WiV.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Binnenverkehr MIV Beschäftigte.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Binnenverkehr MIV Kunden.docx
../../../../Program Files/VERBAU 2023/VERBAU/Ver_Bau/FGSV/Richtwerte/G_Binnenverkehr WiV.docx

Gewerbegebiete (GE, Gl): Kfz-Verkehr

Tagesbelastungen im Kfz-Verkehr: Quell-/Zielverkehr [Fahrten mit Pkw/Lkw/Kfz]: Fahrzeuge/24h*Gesamtquerschnitt

Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

ohne Binnenverkehr (d.h. Fahrten mit Quelle und Ziel im Plangebiet)

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung Gewerbl. Nutzung
Beschaftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr Gesamtverkehr Schwerverkehr-
Pkw-Fahrten Pkw-Fahrten Kfz-Fahrten Kfz-Fahrten Fahrten
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Wind- |GE 184 927 38 462 29 246 251 1.635 12 99
stall 1l
Summe 184 927 38 462 29 246 251 1.635 12 99

Richtungsbezogene Kfz-Tagesbelastungen im Quell-/Zielverkehr [Pkw/Lkw/Kfz]: Fahrzeuge/24h*Richtung

Gebiet | Nutzung Gewerbliche Nutzung Gewerbl. Nutzung
Beschéftigten-V. Kunden-Verkehr Wirtschafts-Verkehr | Quell-/Zielverkehr Schwerverkehr
Pkw Pkw Kfz Kfz Lkw > 3,5to
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
Wind- |GE 92 464 19 231 15 123 126 818 6 50
stall Il
Summe 92 464 19 231 15 123 126 818 6 50
Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert
[Summe | 278 125 69 472 28

Datei VN GE Windstall Il.xlsx

Kfz-Verkehr

© Dr. Bosserhoff
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Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung (FGSV)

Gewerbegebiete (GE, Gl): Richtungsbezogene Kfz-Stundenbelastungen im Quellverkehr [Fahrzeuge/h*Richtung]

Bezugswert

Mittelwert des taglichen Quellverkehrs der Summe aller Gebiete in Kfz

© Dr. Bosserhoff

Stunde Gewerbliche Nutzung Gesamt- | Stunde
Beschéftigten-V. Kunden-Verkehr [Wirtschafts-Verkeh| Beschéftigten-V. [ Kunden-Verkehr | Wirtschafts-Verkehr| Verkehr
Bezugswert Bezugswert Bezugswert Bezugswert Bezugswert Bezugswert
278 125 69 0 0 0 472
Antell Pkw Antell Pkw Antell Lkw Antell Pkw Antell Pkw Antell Lkw Kfz
00-01 0,20 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1| 00-01
01-02 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0] 01-02
02-03 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0] 02-03
03-04 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0| 03-04
04-05 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0] 04-05
05-06 1,40 4 0,00 0 1,00 1 0 0 0 5] 05-06
06-07 3,20 9 0,20 0 1,75 1 0 0 0 10| 06-07
07-08 2,90 8 0,30 0 4,75 3 0 0 0 12| 07-08
08-09 5,00 14 3,30 4 6,50 4 0 0 0 23| 08-09
09-10 3,60 10 7,20 9 8,25 6 0 0 0 25| 09-10
10-11 2,30 6 7,40 9 9,00 6 0 0 0 22 10-11
11-12 2,00 6 7,30 9 10,25 7 0 0 0 22| 11-12
12-13 3,60 10 8,20 10 8,75 6 0 0 0 26 12-13
13-14 5,70 16 7,40 9 7,75 5 0 0 0 30| 13-14
14-15 7,50 21 8,90 11 5,60 4 0 0 0 36| 14-15
15-16 16,80 47 10,20 13 7,00 5 0 0 0 64| 15-16
16-17 21,80 61 9,10 11 8,75 6 0 0 0 78| 16-17
17-18 5,70 16 6,50 8 7,00 5 0 0 0 29| 17-18
18-19 5,70 16 5,10 6 5,25 4 0 0 0 26 18-19
19-20 3,60 10 4,70 6 3,75 3 0 0 0 18 19-20
20-21 3,40 9 4,30 5 1,75 1 0 0 0 16| 20-21
21-22 2,70 8 4,40 6 1,00 1 0 0 0 14| 21-22
22-23 2,30 6 4,10 5 1,25 1 0 0 0 12| 22-23
23-24 0,70 2 1,30 2 0,65 0 0 0 0 4] 23-24
Summe 100,10 278 99,90 125 100,00 69 0,00 0 0,00 0 0,00 0 472] Summe
Komment, EAR 2005 EAR 2005 EAR 1991 78Maximum

Datei VN GE Windstall Il.xIsx

Kfz-Stundenwerte

Maximum
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Programm Ver_Bau

Ver kehrsaufkommen durch Vorhaben der Bau leitplanung

Gewerbegebiete (GE, GI): Richtungsbezogene Kfz-Stundenbelastungen im Zielverkehr [Fahrzeuge/h*Richtung]

Bezugswert

Mittelwert des taglichen Zielverkehrs der Summe aller Gebiete in Kfz

© Dr. Bosserhoff

Datei VN GE Windstall Il.xIsx

Kfz-Stundenwerte

Stunde Gewerbliche Nutzung Gesamt- | Stunde
Beschéftigten-V. Kunden-Verkehr [Wirtschafts-Verkeh| Beschéftigten-V. [ Kunden-Verkehr | Wirtschafts-Verkehr| Verkehr
Bezugswert Bezugswert Bezugswert Bezugswert Bezugswert Bezugswert
278 125 69 0 0 0 472
Antell Pkw Antell Pkw Antell Lkw Antell Pkw Antell Pkw Antell Lkw Kfz
00-01 0,50 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1| 00-01
01-02 0,20 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1| 01-02
02-03 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0] 02-03
03-04 0,20 1 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1| 03-04
04-05 3,40 9 0,10 0 0,25 0 0 0 0 10| 04-05
05-06 8,40 23 0,40 1 1,50 1 0 0 0 25| 05-06
06-07 21,40 59 0,80 1 3,00 2 0 0 0 63| 06-07
07-08 25,50 71 4,30 5 8,00 6 0 0 0 82| 07-08 [Maximum
08-09 8,60 24 8,30 10 10,40 7 0 0 0 41| 08-09
09-10 1,80 5 8,10 10 8,75 6 0 0 0 21| 09-10
10-11 1,80 5 7,60 10 10,25 7 0 0 0 22 10-11
11-12 2,50 7 7,70 10 9,90 7 0 0 0 23] 11-12
12-13 4,30 12 8,60 11 7,00 5 0 0 0 28| 12-13
13-14 4,10 11 8,90 11 6,50 4 0 0 0 27| 13-14
14-15 3,40 9 9,60 12 6,00 4 0 0 0 26 14-15
15-16 0,70 2 8,10 10 7,75 5 0 0 0 17| 15-16
16-17 1,40 4 6,60 8 6,75 5 0 0 0 171 16-17
17-18 3,20 9 6,10 8 5,00 3 0 0 0 20| 17-18
18-19 3,20 9 5,20 7 3,75 3 0 0 0 18] 18-19
19-20 1,60 4 5,10 6 3,25 2 0 0 0 13| 19-20
20-21 2,00 6 2,70 3 1,45 1 0 0 0 10| 20-21
21-22 0,90 3 1,10 1 0,25 0 0 0 0 41 21-22
22-23 0,90 3 0,60 1 0,25 0 0 0 0 3| 22-23
23-24 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0| 23-24
Summe 100,00 278 99,90 125 100,00 69 0,00 0 0,00 0 0,00 0 472] Summe
Komment, EAR 2005 EAR 2005 EAR 1991 82| Maximum
Anhang 2
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Bebauungsplanmit integriertem Griinordnungsplan Gewerbegebiet "Windstall II" mit Teildnde-
rung des Bebauungsplans ,,Gewerbegebiet am GeiBweg*“

Zusammenfassende Erklarung

GemaB § 10a Abs. 1 BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklarung
beizufiigen tiber die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Of-
fentlichkeits- und Behérdenbeteiligung in dem Bebauungsplan berlcksichtigt wurden,
und aus welchen Griinden der Plan nach Abwagung mit den gepruften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmaoglichkeiten gewahlt wurde.

Ziele der Planung

Die Ausweisung eines zusatzlichen Gewerbegebiets soll die Sicherstellung der Schaf-
fung von ausreichend Flachen fur Gewerbebetriebe und somit die Sicherstellung der
Versorgung der Bevolkerung mit ausreichend Arbeitspltzen (Vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)
erreichen. Nach langem Stillstand in der Ausweisung von Gewerbeflachen soll dies nun
angesichts der steigenden Einwohnerzahlen erfogen.

Im Flachennutzungsplan ist der Bereich bereits als gewerbliche Bauffliche § 1 Abs. 1 Nr.
3 BauNVO ausgewiesen. Dem Entwicklungsgebot (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB) gemaB, er-
folgt hierauf aufbauend nun die Aufstellung des konkreten Bebauungsplans.

Verfahrensablauf

Der Marktgemeinderat Beratzhausen hat in der Sitzung vom 20.05.2021 gemaB § 2 Abs.
1 BauGB die Aufstellung des qualifizierten Bebauungsplans Gewerbegebiet "Windstall
II" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 18.06.2021 ortsublich bekannt
gemacht (8 2 Abs. 1 BauGB).

Die frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darle-
gung und Anhérung fur den Vorentwurf des Bebauungsplans Gewerbegebiet "Windstall
[I"in der Fassung vom 28.09.2023 hat in der Zeit vom 03.11.2023 bis einschlieBlich
05.12.2023 stattgefunden.

Die frihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange ge-
man § 4 Abs. 1 BauGB zu dem Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom
28.09.2023 hat in der Zeit vom 23.10.2023 bis einschlieBlich 05.12.2023 stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans Gewerbegebiet "Windstall lI" in der Fassung vom
18.12.2025 wurden die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaBi § 4
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 20.01.2026 bis einschlieBlich 02.03.2026 beteiligt.



Der Entwurf des Bebauungsplans Gewerbegebiet "Windstall [I" in der Fassung vom
18.12.2025 wurde mit der Begrindung geman § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
23.01.2026 bis einschlieBlich 02.03.2026 6ffentlich ausgelegt.

Der Marktgemeinderat Beratzhausen hat in der Sitzung vom 23.04.2026 den Bebauungs-
plan Gewerbegebiet "Windstall II" gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom
23.04.2026 als Satzung beschlossen.

Inhalt der Planung

Fur das Plangebebiet liegt eine Planung des Blros Kehrer, Regensburg vor.

Esist ein Gewerbegebiet gemaB 8§ 8 BauNVO festgesetzt. Zur Anpassung an die ortlichen
Verhaltnisse wurden hierbei bestimmte Vorhaben fur zuldssig, ausnahmsweise zulassig
und nicht zuldssig erklart. Insbesondere wurden Wohnungen — auch nicht flr Aufsichts-
und Bereitschaftspersonen sowie fur Betriebsinhaber und Betreibsleister — als nicht zu-
lassig erklart. Hiermit sollen die Flachen bewusst flir Gewerbeberiebe freigehalten wer-
den. Wohnnutzungen sind gemaB der gemeindlichen Planung in anderen Bereichen des
Gemeindegebiets vorgesehen. Zudem wurden einige Gewerbezweige als nur ausnahms-
weise zuldssig angesehen, da diese nach dem Willen der Gemeinde vorrangig im Orts-
kern entwickelt werden sollen.

Um ein Einfugen im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet zu erreichen und zu-
dem eine landschaftsvertragliche und in sich stadtebaulich angemessene Hohenent-
wicklung zu erreichen, wurden entsprechende Vorgaben zum MafB der baulichen Nut-
zung vorgegeben, ebenso wie Vorgaben zu dem MafB der baulichen Nutzung hinsichtlich
der GRZ. Zudem wurden die Erschlieungsanlagen und die uberbaubaren Grundstlicks-
flachen geregelt, so dass es sich um einen qualifizierten Bebauungsplan nach § 30 Abs.
1 BauGB handelt. Die konkreten Festsetzungen sind dem Bebauungsplan zu entneh-
men.

Entlang der Rander des Geltungsbereiches werde jeweils Grinflachen zur Ortsabrun-
dung bzw. teilweise auch als Ausgleichsflache vorgesehen. Externe Ausgleichsflachen
an anderer Stelle im Gemeindegebiet

Immissionsschutz

Fur die Aufnahme von Regelungen und Hinwesien zum Immissionsschutz wurde ein
Gutachten beim Buro Pressler&Geiler (GEO.VER.S.UM) in Auftrag gegeben. Hierfur
wurde unter Beruicksichtigung der mdglichen Immissionen durch weitere Emittenten
eine Gerduschkontingentierung nach DIN 45691 durchgeflhrt.

Das Plangebiet ist in 6 Teilflachen unterteilt. Die ermittelten Kontingente betragen nut-
zungsspezifisch fur ein Gewerbegebiet-Gebiet 60 dB(A) pro m2 am Tag und 51-60 dB(A)



pro m2 in der Nacht. Die Zusatzkontingente betragen je nach Richtungssektor zwischen
Ound 11 dB(A).

Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von Fldchenschall-
quellen mit den Umgriffen gemaB Ubersichtslageplan im Anhang der schalltechnischen
Untersuchung und unter Berucksichtigung der Vorbelastung durch Gewerbeldrm nach
dem Verfahren der DIN 45691, Abschnitt 5 durchgefuhrt. Hierbei wurden Emissionskon-
tingente fur unterschiedliche Gebiete ermittelt, die im Ubersichtsplan bezeichnet sind.
Es wurde mit freier Schallausbreitung unter alleiniger Berlicksichtigung der geometri-
schen Ausbreitungsdampfung bei einer Mittenfrequenz von f=500 Hz gerechnet.

Der anlagenbezogene Verkehr auf 6ffentlichen StraBen verursacht keine wesentliche Be-
eintrachtigungen schutzbedurftiger Nutzungen.

Ergbenisse der Beteiligung der Offentlichkeit und Trager 6ffentlicher Belange sowie
der Behérden und der Nachbargemeinde

Die Zeitraume der Beteiligungen nach 8 3 Abs. 1 und 2 BauGB sowie § 4 Abs.1 und 2
BauGB sind o. g. Verfahrensvermekren zu entnehmen.

Seitens der Offentlichkeit gingen keine formellen Stellungnahmen zu.

Die Abwagung der eingegangen Stellungnahmen der Behorden, Trager 6ffentlicher Be-
lange und der Nachbargemeinden erfolgten jeweils in 6ffentlicher Sitzung des Marktge-
meinderats unter Vorlage einer synpotischen Abwagungstabelle. Diese sind den jeweili-
gen Sizungsniederschriften zu entnehmen und jederzeit einsehbar.

Beriucksichtigung der Umweltbelange

Bestand: Der groBte Teil der Flache wird bisher landwirtschaftlich genutzt, am nérdli-
chen Rand des Geltungsbereiches befinden sich Geblschbestande, ein Marterl mit zwei
alten Linden und eine Grunlandbrache. Am d6stlichen Rand verlauft eine Hecke.

Umweltbericht: Im Umweltbericht sind gemaB § 2 Abs. 4 BauGB die voraussichtlichen

erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Die
Gemeinde legt dazu den Umfang und Detaillierungsgrad der Belange fest, der fur die Ab-
wagung erforderlich ist. Die Umweltprufung bezieht sich auf das, was nach gegenwarti-
gem Wissensstand und allgemein anerkannten Prufmethoden sowie nach Inhalt und
Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann.

Die bau- und anlagebedingten Auswirkungen sind im Vergleich zu den geringeren be-
triebsbedingten Auswirkungen als mittelwertig einzustufen. Anlagebedingt, d.h. dauer-
haft stellt das Baugebiet eine Veranderung des Bodens, Wasserhaushalts und Land-
schaftsbildes dar. Die Auswirkungen auf den Lebensraum fur Pflanzen und Tiere sind



baubedingt als geringwertig einzustufen. Wie dargestellt werden MaBnahmen zur Minde-
rung und Vermeidung vorgesehen, wobei vor allem die geplante Eingrinung zur Definie-
rung des Ortsrand eine wichtige eingriffsminimierende und gestalterische MaBnahme
darstellt. Die zu erwartenden verbleibenden Umweltauswirkungen sind nachstehend
schutzbezogen aufgefthrt.

Schutzgut Klima und Luft

Die Versiegelung von Flachen fuhrt zu einer starkeren Erwarmung, die jedoch aufgrund
der topografischen Gegebenheiten ohne splrbaren Einfluss auf das ortliche Klima
bleibt. Feinstaube, die aufgrund des erhdhten Verkehrsaufkommens entstehen, kdnnen
durch BegrinungsmaBnahmen gemindert werden.

Schutzgut Boden

Baubedingt ist auf eine sachgerechte Lagerung von Abraum und Humus zu achten. Der
naturliche Bodenaufbau wird im Bereich der Bebauung und der Wege/ StraBen veran-
dert, im begrinten Bereich wird er wiederhergestellt. Die Veranderung hat Auswirkungen
auf Versickerung, Porenvolumen und Leistungsfahigkeit.

Schutzgut Wasser

Die Grundwasserverhaltnisse werden durch das Bauvorhaben nicht verandert. Jedoch
wird die Grundwasserneubildung durch den hohen Versiegelungsgrad beeintrachtigt. Es
kommt zu einem vermehrten Oberfldchenabfluss im Bereich der Uberbauten Flachen.
Das gesammelte Niederschlagswasser wird auf geeigneten Flachen zurlckgehalten und
gedrosselt an das Kanalsystem weitergeleitet.

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Durch die geplante Bebauung werden landwirtschaftliche Nutzfldchen zerstort, jedoch
keine Geholzbestande und andere 6kologisch wertvolle Strukturen. Mittels grinordneri-
scher Festsetzungen ist der Schutz angrenzender Gehdlzbestande wahrend der Bau-
maBnahmen gewahrleistet. Mit Pflanzung heimischer Baum- und Straucharten entlang
des Ortsrandes sowie auf den Privatparzellen kann die Artenvielfalt erhoht werden.

Schutzgut Mensch

Bedingt durch die Ansiedlung von Betrieben wird sich der Verkehrslarm im Baugebiet so-
wie in der Pfraundorfer StraBe etwas erhdhen.

Schutzgut Landschaft

Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sind aufgrund der topographischen Gege-
benheiten gering.

Die Pflanzung der nord- und stiddstlichen Ortsrandeingrinung und die Gebietsdurchgri-
nung kann negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild mindern.



Schutzgut Kultur- und Sachguter

Bei eventuell zu Tage tretenden Bodendenkmalern besteht Meldepflicht. Blickbeziehun-
gen zu Baudenkmalern bestehen nicht und werden somit durch die zuklnftige Bebau-
ung auch nicht gestort.

Planungsalternativen

Die freie Flache im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet eignet sich flr die ge-
meindeliche Planungsabsicht der Ausweisung weiterer Gewerbeflachen sehr gut und
wurde im Flachennutzungsplan auch bereits dem Grunde nach genehmigt. Der Bereich
befindet sich am Ortstrand von Beratzhausen mit kurzer Anbindung Uber die nahelie-
gende StaatsstraBBe an die A3. Somit liegt das Gebiet auch verkehrstechnisch gunstig. Im
Flachennutzungsplan stehen ansonsten kaum genehmigte gewerbliche Fldchen zur Ver-
fligung, so dass die Planung an der gewahlten Stelle unter Berucksichtigung aller o. g.
Belange stadtebaulich sinnvoll ist.

Fazit

Unter Berucksichtigung der o. g. Aspekte werden mit volriegender Planung die planungs-
rechtlichen Grundlagen fir die bauliche Weiterentwicklung von Gewerbeflache im Ge-
meindegebiet Beratzhausen geschaffen.

Das Plangebiet ist durch das direkt angrenzende bisherige Bestands-Gewerbegebiet be-
reits vorbelastet, so dass eine Entwicklung an dieser Stelle Sinn macht.

Far den naturschutzrechtlichen Ausgleich stehen interne und externe Ausgleichsflachen
zur Verfligung.

Unter Berucksichtigung aller genannten Aspekte hat der Marktgemeinderat Beratzhau-
sen am 23.04.2026 den Bebauungsplan als Satzung beschlossen.



